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Antragsteller:

Sauenhaltung Lübars K©
Straße der Technik 12

39291 MCckem OTLübars

Bauvorhaben:

ÄnäeruRgsverfahren gemäß § 16 BlmSch®
Änderung einer Sauenhaltutigsanlage
ta Lüfoars, Stpaße der Technik 12

Antrag auf Baugenehmigung

zur

Änderung einer Sauenhaltungsanlage in Lübars (Möckern)
gemäß § 70 BauO LSA (Bauordnung Land Sachsen-Anhalt)

Bundesland:

Landkreis:

Gemeinde:

Gemarkung:

Sachsen-Anhalt

Jerichower Land

Möckern, Stadt

Lübars

AUSFERTIGUNG -IFUGmbH



Antpagstelfer:

Sauenhattüflg t.übars K@
Straße der Technik 12

39291 M&ekern OT Läbars

Bauvarhäben:

ÄnderüftgsverfahreR gemäß § 16 BtmSchG
Änderung einer Sauenhaltüngsanlage
in liJbars, Straße der Technik 12

INHALTSVERZEICHNIS
Antrag auf Baugenehmigung nach BauO LSA

Oktober 2019

Register Unterlagenbezeichnung Bemerkung

0 Titelblatt

l Inhaltsverzeichnis

2 Bauantrag
. Formblatt - Antrag auf Baugenehmigung
. Anhang zum Formular „Antrag auf Baugenehmigung"
. Anzeige über den Wechsel des Entwurfsverfassers
. Vollmacht des Auftraggebers
. Hinweis zu den Unterschriftslegungen
. Erklärung des Entwurfsverfassers
. Bauvorlagenberechtigung

3 Bescheide / Genehmigungen
Genehmigungsbescheid nach § 16 BlmSchG vom 09.02.2001
Bescheid nach § 15 Abs. 2 BlmSchG vom 21. 09. 2010

Baugenehmigung Nr. 24239/33 (26/12) vom 04.10.2012
Bescheid nach § 15 Abs. 2 BlmSchG vom 10.06.2015

. Bescheid nach § 15 Abs. l BlmSchG vom 02. 05.2017

wasserrechtliche Erlaubnis vom 06.09.2011 - Brauchwasser

. wasserrechtliche Erlaubnis vom 10. 05.2017 - Brauchwasser

4 Eigentumsnachweise
. Handelsregisterauszug- HRA 1970
Grundbuchauszug-Gbbl. 811
Abschrift aus dem Baulastenverzeichnis

Flurstücks- und Eigentumsübersicht Flst. 10021 -10023
Zustimmung des Eigentümers - Bebauung ÄRA 9

5 Baubeschreibung
Formblatt - Baubeschreibung Stallgebäude 3 bis 9
Kurzbeschreibung Stall 10 / Futterhaus
Kurzbeschreibung Sozialgebäude
Formblatt - Baubeschreibung Abluftreinigungsanlagen
KurzbeschreibungStallanlagen 3 bis 10

. Beschreibung Außenanlagen / Erschließung

. Nachweis über Löschwasserbrunnen

, Nachweis über notwendigen PKW-Stellplatzbedarf
Angaben zur Gebäudeklasse

Deckblatt

SH Lübars-Änderung Sauenhaltungsanlage -1-



Antragsteller:

Sauenhaltung Lübars M
&ra6e der Techrt 12

39291 Meckarn OT Löbars

Bauvorhaben:

Änderungsverfahren gemäß § t6 BlmSch®
Änderung einer Sauetihaltongsanlage
in Läbars, Straße der Tecttrrik 12

10

11

Betriebsbeschreibung
. Formular - Betriebsbeschreibung für land-und
forstwirtschaftliche Bauvorhaben

Flächenberechnungen
. Berechnung des umbauten Raumes der

Abluftreinigungsanlagen
. Ermittlung Nutzflächen Büro- und Sozialgebäude
. Ermittlung der entsiegelten und neu versiegelten Flächen
. rechnerischer Nachweis der Fensterflächen

Baukosten

. Ermittlung der anrechenbaren Bauwerte

Abstandsflächen Wäscher / ÄRA
. Berechnung der Abstandsflächen nach § 6 BauO LSA
. Abstandsflächenplan

Brandschutz

Brandschutzkonzepte Stall 2 - Deckblätter

Brandschutztechnische Stellungnahme zum Stall 8
Nachweise des Erstellers

Standsicherheitsnachweise

Abluftreinigungsanlagen:
Erklärung zum Kriterienkatalog
Nachweise des Tragwerksplaner

. Statische Berechnungen ÄRA Stall 4-7, 9+10

. Statische Berechnung Statik 50 m3 Polyestertank
(Typenstatik)

. Geotechnischer Bericht HBW 2016-160 v. 02. 05. 2016

Prüfung beendet

Nachreichung

Vorlage vor Baubeginn

in Ausfertigung 1-5

in Ausfertigung 1-5

12 Zeichnungen
. Zeichnungsverzeichnis

. Zeichnungen (Stall 3 bis 10) It. Zeichnungsverzeichnis

13 Sonstiges

SH Lübars - Änderung Sauenhaltungsanlage -2-



Landkreis Jerichower Land

Bahnhofstraße 9

39288 Burg

", »• t

1. Bauherr(in) / Bauherrengemeinschaft

Sauenhaltung Lübars KG

039268-399998 039268-399999
, --:" • - ̂ A^S«L;;i

Straße der Technik 12, 39291 Möckern OT Lübars

info@van-den-akker.com

Herr Patrick van den Akker

039268-399998 039268-399999 info@van-den-akker. com

Bei juristischen Personen isTder'Nachweis'derVertretun^smachTbeizuf^

2. Genaue Bezeichnun des Vorhabens

Änderungsverfahren gemäß § 16 BlmSchG

hier:

An_d,erung, der TierP.lätze / Anpassung der Stalleinric
! Anlage zum "Antrag auf Baugenehmigung")

3. Baugrundstück

39291 Möckern, Stadt

Straße der Technik 12

6

Lübars

Lübars

10021, 10022

4. Weitere Angaben zum Vorhaben bzw. Baugrundstück

. *£. '• .^S

,'••»• '•'"••—ys

140001 PDF 10. 2014 (Version 2) Zentrale VMrvckstelle - electronic-lormula^esign
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''•'•". &. -; '-.^ ̂ ^:.l;'.>.;.i'.-. '". ..^:.IITI":-
^.. *^^^..̂ v^^^^ \^,,

Flst. 10022: Frau Dorothee Klümper
y: • €V"ÄIT ' .ä:-

Straße der Technik 2, 39291 Muckern OT Lübars

5. Entwurfsverfasser(in)
i^^^^l'^ '^"^ " v""1^'^ ^^^li' >%'%^^ '* '"/ r'"^'' ^^.

IB-Mohr- Dipl. -lng. (FH) Steven Mohr)
«^M7:-:",<:- •:, ^,11'- --•;••• ",—-,.^
0179-7442587

Häuerstraße 9, 39418 Staßfurt

039225 35671

Steven moh r@g mx. de
f ^

15511

&,ü„;, I:,Iy^,.,;,,,.,

y ., •'/ Dipl. -Bauingenieur(FH)

.
'ir" : Sachsen-Anhalt

6. Gebäudeklasse / Sonderbau / Garage

7. Bautechnische Nachweise

Hel'r. schneider' Thomas - tngenieurgesellschaft Günther + Schneider
ia;;'"""""':' -f'1 •1-^ '- • ' '-:- :JX:'--1 ^^;
Hecklin er Straße 1, 39112 Ma debur

0391-6074695

'^yM^^
0391-5353376

•ä;- ••''s^^svs^^i. ^v'.

w^^'^^^^
^•yri,

Ingenieurbüro Hans-Michael Hackert

Atzendorfer Straße 11, 39418 Staßfurt

03925-281995
R'Y"..^.,.,:"^^;'1'...,' '^'" ~ 'v~"

•-;1 . -s, " , •t"1 '. , . • :,
^?%1^'„l" "?•••?, : ' :[„',, -. /' ^,.'';l^'-.i;

03925-281895

it\ -. ^'
:.( t, .l!' f,

8. Vollmacht

»l

!x^:

xt

•^y-^

,
l:.<*r

«(, " ; ' . y"
.f, •, '

'a . . :-»

M
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9. Sicherheitsleistung
>'W l,

:8'<«":

^-" :<••'., *.>.^.... ,.f.<.,^s'./.„..,,,,-^
;-g? voraussichtliche Rückbaukosten '

•;: (Euro)

Sicherungsmit+e!

^ voraussichtliche Rückbaukosten
, (Euro)

10. Datenschutzrechtliche Hinweise
•IM

11-Beigefügte Anlagen im Sinne der BauVorlVO (soweit erforderlic

x

Unterlagen gemäß Inhaltsverzeichnis

",X.i
;>...,^

...»•

, x

:'. iXl-;::'

x

i^ä
,

-x^
.xr
x

•:sss:

Standsicherheitsnachweis ÄRA vor Baubeginn

Datum, Unterschrift Bauherr(in)

Wolmirsleben, den 29.03.2017/e nzt: 15. . 019

Datum, Unterschrift Entwurfsverfosser(in)
'^"y.

29. 03. 2017 ̂ ^Sfsf^f^ '!M2Q^9^, ̂ e •1^:""^
al'>-"' ^ "ü^rorlagn"

Ingenieurbp^o (VI r
Dipl.-lng, (FHyätAy . •i'lohr

ßauanfrag SeHe 3



15. 10. 2019
Anhang zum Formular „Antrag auf Baugenehmigung"

Antra s e enstand

Bauvorhaben: Andemng einer Sauenhaltungsanlage in 39291 Möckern OT Lübars, Str. d. Technik 12
Hier: Änderung Tierplätze / Anpassung Statleinrichtung / Aufstellung~Wäsche?(ARA7

Antragsteller Sauenhaltung Lübars KG
Straße der Technik 12, in 39291 Möckern OT Lübars

All emeines:

^onplm LemnlderJta"plätze gemäß derT. erschutzNutzt,erhaltungsverordnung und die damit

VRe^e^A.npa.ssu.ng^d^ordnung der Buchte" erfolgte7m"Ra"h^'e,nuerZzeui^ nTchuFl 5l
BlmSchG mit Bescheid vom 10.06.2015 -Az. : 402.10. 3-44216'-01/15.'
Für A^erlnjBenJnne;halbdes stallesjst gemäß § 60 Abs-lla) - Verfahrensfreie Vorhaben für

G^Sr^ent^d^chtaussteifende Bauteile •". Anlagen-'im'Gmn^ kein^u^chtliche
^h^ul^:dedlch-bzw:. einzuholen- Kosten. fürd^'Verse^nglkderx Bu^l^dL1^
Shcht. von schweinerosten wurden dennoch •" der Ermittlung dera^^he^a'^"Bauukuos^n
Stall 3:
- Änderung Tierplätze
- Anpassung von Einzelhaltung auf Gruppenhaltung

Stall 4:
- Änderung Tierplätze

- Umbau von ehemals Abferkelbuchten zum Deckzentrum mit Fressständen
- Errichtung Abluftreinigungsanlage am westlichen Kopfgiebel (Re'migungder Abluft aus Stall 4 und 6)
Stall 5:

- Änderung Tierplätze

- Anpassung von Einzelhaltung auf Gruppenhaltung
- Errichtung Abluftreinigungsanlage am westlichen Kopfgiebel

Stall 6-Kalamitäten:

- Austausch und Anpassung der Buchtentrennwände zum Wähle des Tieres
- Reinigung der Abluft mittels Abluftreinigungsanlage im Kopfgiebd von Stall 4
Stall 7:

- Änderung Tierplätze

- Anpassung von Einzelhaltung auf Gruppenhaltung
- Errichtung Abluftreinigungsanlage am östlichen Kopfgiebel

Stall 8 - unverändert

Stall 9:

- Errichtung Abluftreinigungsanlage am südlichen Kopfgiebel

Stall 10:

- Errichtung Abluftreinigungsanlage am östlichen Kopfgiebel
Sauenhaltung Lübars

Ingenieyrbüro. Mohr
Dipi. -lng. (FH) Steven l^ohF-—-"

Häuerstraß^-iQ"f\r\ '
3S418^süS^^^.

~^i^
•/v..

<-'c ?•;;,,. -, eu'
-1-

-"/



Land Sachsen-Anhall:

An die untere Bauaufsichtsbehörde

Landkreis Jerichower Land
Eingangsvermerk

Bauanzeige vom

Antrag auf
Baugenehmigung vom

29. 03.2017,
15. 10. 2019
eändert

Aktenzeichen LVA 402. 2. 2-44008/17/19

Anzeige
überden_- echsels des Entwurfsverfassers
gemäß § 54 BbgBO

1. Kurzbezeichnung des Vorhabens

Änderung Nutzungsänderung

Änderungsverfahren gemäß § 16 BlmSchG
hier:

^ruAnn9de.r Tle^platze/ An.pa^ung der Stalleinrichtung / Aufstellung Wäscher (ÄRA)
zum "Antra auf Bau enehmi ")

2. Baugrundstück

Gemarkung
Lübars
Straße

Straße der Technik
Hausnummer
12

Flur
6

PLZ

39291
Ort

Flurstück(e)
10021, 10022

3. Bauherrschaft / Bauherrengemeinschaft

Name / Firma

Sauenhaltun Lübars KG
straße Hausnummer
Straße der Technik 12
Telefon Fax
039268-399998 039268-399999

4. Neuer Entwurfsverfasser

Name / Firma

IB7_Mohr- DiP'.-ln - (FH) Steven Mohr)
straße ~ Hausnummer
Häuerstraße 9
Telefon Fax
0179-7442587

5. Wechsel des Entwurfsverfassers

Möckern OT Lübars

OrtLand PLZ

D 39291
E-Mail

Patrick van-den-akker. com

Vorname

Hr. van den Akker

Möckern OT Lübars

Vorname

Land PLZ Ort

D 39418 Staßfurt
E-Mail

stevenmohr mx. de

Der Wechsel des Entwurfsverfassers erfolgte am: 01.02. 2019

6. Unterschrift

Ort

Lübars
Datum

.2019
Unterschrift der B . er aft/ ertretung

ort P^tum ^-
Staßfurt ^ ,̂ . ̂ rfg
Unterschrift des neuen EntwurfsverSs re

Ingenieurbüro o^ ;

HSuerstraCge 9
39418Stsfßfurt

i'O

^•0



OLL ACHT

Ich, der Bauherr

erteile den Firmen

Sauenhaltung Lübars KG
GF: Herr Patrick van den Akker
Postanschrift: Straße der Technik 12
39291 Möckern OT Lübars

Ingenieurbüro Steven Mohr
Herr Dipl. -lng. (FH) Steven Mohr
Häuerstraße 9
39418Staßfurt
Entwurfsverfasser / Bauingenieur
Bauvorlageberechtigung gern. Ing. -KammerSachsen-Anhalt

in Unterstützung mit der

SSB Silo System Bau GmbH
Frau Jana Grabowski
Große Gartenstraße 5
39486 Klötze

Baubetrieb / Mitarbeit beim Genehmigungsverfahren

in Sachen Planung^und Genehmigung der Errichtung des Wirtschaftsdür
gers in Klein Quenstedt auf dem Grundstück
Gemarkung Lübars
Flur 6
Flurstück(e) 10021, 10022

eine Vollmacht für

dLe.stel!un9w.nGenehmi9un9sartträ9en sowie die begleitenden
'oder erforderlichen verwaltungsrechtlichen'Verfa^ren'im"

des v. g. Vorhabens,
dLe. Bea.n.tragung' Beauftragung und Beschaffung aller für das Ge-

notwendigen Unterlagen,
die Stellung von Anträgen aufAkteneinsichfund Erteiluna von
Auskünften,

die Er- und Bearbeitung erforderlicher Bauvortagen, Nachforde-
mngen und Nachtragsunterlagen im Rahmen des Genehmiaunas-
Verfahrens.

^e^°ml?nac£Le?oha^Sbe.TS.dLeJ^^^^
ÄT^£cnSthSl?etrTnl%ren5'iu^

Lübars, 15. 10.2019

Cha ee
Tet.O

lö KG
uen _u^"°s rstebe

98,

van-den-
Unterschrift/Stem el

AntragstellerA/ollmac er

999

encotft -—



IB-Mohr
Häuerstraße 9
39418 Staßfurt
Tel. : 0179-7442587
Mail: stevenmohr mx. net

15. 10. 2019

LandesverwaltungsamtSachsen-Anhalt
Referat Bauwesen
Dessauer Straße 70

06118 Halle (Saale)

Erklärun des Entw"rfsverfassers zu den Unterschriftsle un en
/erordnung (BauVorlVO) § 2 Satz l

Bauvorhaben: ^n^^g einer Sauenhaltungsanlage in 39291 Möckern OT Lübars, Str. d. Technik 12
r: Änderung Tierplätze / Anpassung Stalleinrichtung / Aufstellung~Wäsche^(ARA)'

Antragsteller Sauenhaltung Lübars KG
Straße der Technik 12. in 39291 Möckern OT Lübars

Sehr geehrte Damen und Herren,

w^moc^en darauf verweisen, dass die Unterschriften unter allen relevanten Unterlagen, wie
AnSsformu'aLe.und zeichnunSen Semäß BauVorlVO § 2 Satz l in den Ausfertigunge^Tb^B
enthalten sind. Originalunterschriften in der Ausfertigung l.

Alle zusätzlichen Unterlagen werden in Kopie bzw. ohne Unterschrift eingereicht.

^^'' .. ...i "^"^\
"•^ \

•;k,^^
\

?»l

Mit freundlichen Grüßet, •;;-<

lnaenieugbür<
Dipl. -lng. (F^ S^en:Mqhr Y^^

-HSüÄr^l1ii$s \ \ ^ !äf-0 \
^^fe^C^i \,, .•55^, 4^ /

Dipl. -lng. ^H) Ste^^o^€::^^>^ /
- Bauvor^genberechtigter - 

'''<'iSCICG /



IB-Mohr
Häuerstraße 9

39418 Staßfurt
Tel. : 0179-7442587

Mail: stevenmohr mx. net

15. 10.2019

LandesverwaltungsamtSachsen-Anhalt
Referat Bauwesen
Dessauer Straße 70

06118 Halle (Saale)

Erklärun des Entwurfsverfassers Bauvorla enberechti ten
im Sinne des § 53, Abs. l der BauO LSA

Bauvorhaben: Andemng einer Sauenhaltungsanlage in 39291 Möckern OT Lübars, Str. d. Technik 12
Hier: Änderung Tierplätze / Anpassung Stalleinrichtung / Aufstellun'g"Wäscheru (ARAr

Antragsteller Sauenhaltung Lübars KG
Straße der Technik 12, in 39291 Möckern OT Lübars

mein

Sehr geehrte Damen und Herren,

;clv e,r?.here'-auchgegenuber lhrem Rechtsnachfolger/ Ihrer Rechtsnachfolgerin/ dass meinEntwurf für vorgenanntes Bauvorhaben den öffentl, c"h-rechtlichen~Vors^rifte8ne'ntsp°ric3htlt

G!m-äß_§64 der Bauo LSA bin ich als Entw"^verfasser in der von der Ingenieurkammer Sachsen-
: geführten Liste der bauvorlagenberechtigten Ingenieure unter der Nummer 15511'

eingetragen. Der Nachweis der Bauvorlagenberechtigung liegt als Anlage diesem Schreiben bei.

Mit freundlichen Grüßen/^'";

Ingenleisrbüyo Mo^fy-r"'
Dipl. -lng. (FH) Sj^-ve I ^ i
"^a"-'^': \^ \

"a?.
^.•->.

Djpl. -lng (F^Steven Mohr "^t-^:^./-
Bauvorlagefaberechtigter-x "'i3yüu



^.•:. v^:

ing^nieurkammer
SACh'SEN.ANHALT

A^-. ^;;^

f" d sa S C

Herr

ff)ipl.-lng. ( H) Ste en ohr
geboren am: 02.12. 1976

wurde entsprechend des Beschiusses des Eintragungsausschusses
vom 25. oi.2oo5 als Mitglied in die Liste der

Bau orlageberechtigten Ingenieure

unter der Listennummer

Magdeburg, 21. Januar 2013

.

^.
^

eingetragen,

^erSsc/^

^
l; § Wa i]

MR a. D. Bernd Wiikening %^
Vorsitzender des Sntragungsausschusses ^^^^

i l€ ^'
...^



; l
Ausfertioung 1

SACHSEN. ANHALT

Itngierungspräsidium Mogdaburg PSF 1960 39009 Magdaburg

Mit Postzustellungsurkunde

Herren
Stefan und Felix Klümper

Straße der Technik

39291 Lübars

Ihr Zoichon, Ihre Nachricht vom Main Zaichen

46.21-44007.194

Bescheid:

8<arbeitel von:

Herrn Weiß

Regierungiprätidiuns
Magdeburg

Olvcrwledtar Str. 1 . 2

3910aMagd«burg

TEL (0391)56702

FAX (0391) 5A7. 3106 oder. 2695

X. AQO c=cla; a=dbp; p=lso<nct;

o=mi; ou1=rpm; s=

Landesientralkosso Dessau

L2B Dauau

BtZ 80500000

KTO S05 015 00

Tel. (03 91)567 Magd. hurg,

3108 09.02.2001

oi;: ^l^
?/^l <^

l. Genehmigung

1.

Hiermit wird den Herren

, -i-f''^

( ;

Stefan und Felix Kiümper
Straße der Technik
39291 Lübars

für die beantragte wesentliche Änderung der Anlage in 39291 Lübars zur Modernisierung der
Sauenanlage und Errichtung eines Güllehochbehälters (2, 329 m3), verbunden mit der Reduzie-
rung von 4. 546 Tierplätzen auf 4.244 Tierplätze,

Gemarkung: Lübars
Flur: 6
Flurstücke: 466, 467, 492/468, 490/464

die Genehmigung gemäß § 16 BlmSchG erteilt.

G''oßttU"danadrciiä:

Ragiefungspräsiiiiurr, Mosdeburg
39088 Mogdeburg

Seite 1
H«iit;<a;>r.Cai.l



23/09/2010 10:51 004939268399999 VAN DEN AKKER S. 01/04

_--ü

SACHSEN-ANHALT

LandRvftwdiungsami. foitlbcn 20 D25B . OG003 Halle (Saalt)

Sauenhaltung Lübars KG
Geschäftsführer
Straße der Technik 12
39291 Lübars

LANDESVERWALTUNGSAMT

Referat Immisstonsschute,
Chsmlkalicnaicherhcit

Gentechnik,

UmwBltverträgllchkeitsprüfung

Vollzug des Bundes-lmmissjonsschutzgesetzes (BlmSchG)
Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen

Aufgrund von § 15 Abs. 2 BlmSchG ergeht die Entscheidung, dass die von
der Sauenhaltung Lübars KG in 39291 l übars, Straße der Technik 12 mit
Schreiben vom 19. 08. 2010 (Posteingang 19. 08.2010) und den Nachforde-
rungen vom 26. 08.2010 (Eingang am 06. September 2010} angezeigten
Vorhaben in der Sauenzuchtanlage der Gemarkung Lübars;

1. Nuteungsänderung der Befriebseinheiten

2. Optimierung der Stallplätze

3. Reduzierung der Gesamtzahl Schweineplätze

4. Reduzierung der Geruchsimmissionen an nächstgetegener Wohnbebau-
ung

keiner immfssionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 16 BFmSchG be-
darf.

Halte. 21. SBpt. 301Q

IhrZeichen: 06. 09. 2010

Mein Zeichen;
402. 10. 3 -44218-08/10
Antaffen-Nr. 2S82JI.

Bearbeitet von;
Hnrm Pulli

Wol^ang.Pulss
®vwa.sachsen. anhalt.de

Tel. : (0345) 51+-247S

Fax:(0345)514-2512

Dlenstgebäude:
Dessauer Straße 70
OS118 Halte (Saale)

Hauptsitz:
Emst-Kamieth-Straße 2

...Q61U.HaUe. (Saaiej„... ..

Tel. ; (0345) 514-0
Fax: (034S) 514-1444
Poetstolte@ Ivwa. Isa-nei. de

Internet:

www.laiitlBBvgnwaltungsgmi.
sachsen-anhalt. de

LHK Sachsen-Anhalt
Deutsche Bundesbank
Filiale MBgdebuig
BL2 Q1Q 000 00
KQnt.Q_, 6lp_Ol5_QO-

Is
B°



23/09/2010 10:51 004939268399999 VAN DEN AKKER s. 02/04

Die Kosten der Entscheidung hat die Sauenhalfung Lübars KG als Betreiber der Sauenzuchtanla-
ge Lübars zu tragen.

Il

Hinweise

1. Die Realisierung des Vorhabens ist der zuständigen üüerwachungsbehörcle (derzeitig das Lan-

desverwaltungsamt) vor Inbetriebnahme anzuzeigen.

2. Für das Vorhaben erforcierliche Entscheidungen nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschrif-

ten, z. B. Bau-, Wasser-, Abfall- oder Gewerberecht bleiben von dieser Entscheidung unbe-

rührt. Es liegt in der Verantwortung der Anlagenbetreibenn, erforderliche Entscheidungen vor-
her einzuhoten.

llt

Begründung

Die Sauenhaltung Lübars KG betreibt eine Sauenzuchtanlage in Lübars mit Genehmigungsbe-

scheid vom 09. 02.200-1 gemäß § 4 BlmSchG i.V. m. Nr. 7. 1 h, Spalte 1 des Anhangs der 4.

BlmSchV mit einer Kapazität von 868 Sauen-, 196 Abferkel-, 240 Jungsauen-, 2. 808 Ferkel- und
12Eberplätzen.

Für den Stall 2 ist eine zentrale Abluftfühmng mit einem Luftaustritt an der Ostseite und am Stall 9

eine zentrale Abluftführung mit einem Luftaustritt an der Südseite vorgesehen. Die beiden Luftaus-

tritte befinden sich dann an den von der Wohnbebauung abgewandten Seiten der Gebäude. Der

Stall 2 wird mit einer Abluftreinigungsanlage (Luftwäscher) ausgestattet, der die Geruchsemissro-
nen um mindestens 80 % reduziert.

Die geplanten Änderungen in der Sauenzuchtanlage Lübare dienen der Verbesserung derArberts-
und Produktionsbedingungen, des Umwelt- und Tierschutzes sowie der Tierhygiene- Die entste-

henden Geruchsemissionen werden sich geringfügig verringern. Durch die Minimierung der Tier-
transporte erfolgt eine Reduzierung der LärrTiemissionen. In der Zeit zwischen 22:ü0 und 6:00 Uhr

werden keine Transporte durchgeführt.
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Nach der Änderung der Sauenzuchtanlage sind es 1.208 Sauen-, 400 Abferkel-, 126 Jungsauen-.
2. 112 Ferkel- und 6 Eberplätze.

Für die Entscheidung über die Anzeige ist gemäß § 1 Abs. 4 i. V. m. lfd. Nr. 9. 1. 1 l des Anhangs 2
derZustVO GewAIR das Landesverwaltungsamt zuständig.

Eine Anzeige nach § 15 Abs. 1 BlmSchG ist erforderlich, wenn die Änderung der Lage, der Be-
schaffenheif oder des Betriebes einer genehmlgungsbedürftigen Anlage bzw. das Vorhaben Aus-
Wirkungen auf die im § 1 BlmSchG genannten Schutzgüter wie Menschen, Tiere und Pflanzen.
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter haben kann. Ge-
maß § l5. Ab.s. 2 BlmSchG ist zu prüfen, ob für die Änderung bzw. für das Vorhaben ein Ge-
nehmigungserfordemis besteht.

Ein Genehmigungserfordernis besteht dann, wenn durch die Anlagenänderung nachteilige Aus-
Wirkungen hervorgerufen werden können und diese für die Prüfung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1
BlmSchG erheblich sein können.

Eine Genehmigung (nach dem BlmSchG) ist nicht erfonderiich, wenn nachteilige Auswirkungen
nicht hervorgerufen werden können oder wenn durch die Änderung bzw. durch das Vorhaben her-

vorgerufene nachteilige Auswirkungen gering sind und die Erfüllung der sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 1
ergebenden Anforderungen sicher gestellt ist.

Im Ergebnis des Prüfverfahrens nach § 15 Abs. 2 BlmSchG ist festzustellen, dass durch die be-
antragte Anlagenandening bzw. das Vorhaben bei bestimmungsgcmäßen Betrieb kein« bzw. nur
geringfügige Auswirkungen im immissionsschutzrechtiichen Sinne zu erwarten sind. Ein Geneh-

mlgungsverfahren gemäß § 16 Abs. 1 BlmSchG ist somit nicht erforderlich.

IV

Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung bemht auf den §§ 1> 3, 5und 14 des VwKostG l. SA i. v. m. § 1 Abs. l der
AIIGO LSA i.V. m. derAIIGO LSA lfd. Nr 87, Tarifstelle 1. 6. 1. 1 . Dazu ergeht ein gesonderter Kos-
tenfestsetzungsbescheid.
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Rechtsbeheltsbelehruna

Gegen diesen Bescheid kann innertialb eines Monats nach Zustellung Klage bei dem Verwal-

tungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203 - 206, in 39104 Magdeburg sehriftlteh oder zur Nleder-

schritt des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden.

Die Schriftfom kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektro-

nische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dB m Signatu^esate zu

versehen.

Im Auftrag

4''^
Wolfgang PulB

Anlage

ALLGO L3A

Allgemeine GebOhrenordnung des Lande? Sachsen-Anhalt vom 30. August 2004 (GVBI. LSA S.
554), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2010 (GVBI. LSA S. 180).

BauO LSA

Bauordnung Sachsen-Annalt (Bau LSA) vom 20. Dezember 2005 (GVBI LSA S. 769), geändert

durch § 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2009 (GVBI. LSA S 717).

- BlmSchG

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch-Luftvenjnreih']Sungeh,--Geräu:
sehe, ErschQtterungen und ähnliche Vorgänge (Bundeg-lmmissionsschutzgesetE) in der Fassung
der Bekannbnachung vom 28. September 2002 (BGBI. l S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 11. Augu3t2010(BGBI. I S. 1163).

4. BlmSchV

Vierte Veroitlnung zur Durchführung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (Verordnung Ober
genehmigungsbedurftige Anlagen - 4. BlmSchV) in der Fassung der Bskanntmachung vom 14.

März 1997, (BGBI. 1 S. 504), zulatet geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. August
2009, <BGBI. l S. 2723, 2728).

VwKostG LSA

Verwaltungskostsngeeetz für das Land Saohsen-Anhalt (VwKostG LSA) vom 27. Juni 1991 (GVBI.

LSA S. 154), zuletzt geändert durch Artitol 1 des Gesetzes vom 18. Mai 2010 (GVBI. LSA S. 340).

ZustVO GewAIR

Verordnung über die Regelung von Zuständigkeiten im Immlsslonsschufa-, Gewerbe- und Arbelts-

schutzrecht sowie in anderen Rechtegebieten (ZustVO OcwAIR) mm 14. Juni 1994 (GVBI. LSA

S. 636, 889), zuletzt geändert durch § 1 der Verordnung vom 06.Ju]i 2010 (GVBI. LSA S. 429).
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Referat Bauwesen

Errichtung eines Abferkelstalles als Ersatcneubau

Standort: Gemarkung Lübars, Flur 6, Flurstück 10021

Bezug: IhrBauantrag vom 09. 03. 2012, hier eingegangen am 30. 03. 2012

Baugenehmigung

N r . 24239/33 (26/12)

Halle. den04. 1Q. 2012

Ihr Zeichen:

Mein Zeichsn:
204.5-2.24239/33 {26/12)

Bearbeitet von;

Herrn /^>e1

Frank. Apet@lw«a.
saclisen-anhaltde

Tel. :(0345)514-2307

Fax: (0345) 514-2512

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird gemäß § 71 in Verbindung mit § 63 der Bauordnung des Landes

Sachsen-Anhalt (BauO LSA) unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmi-

gung erteilt, das vorgenannte, in den Bauvorlagen äargesteilte Bauvorhaben
auszuführen.

Die Baugenehmigung, die gemäß § 57 Abs. 3 BayO ISA auch für und g@-

gen den Rechtsnachfolger gilt, ist die Erklärung der zuständigen Genehmj-

gungsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben Hindernisse des zur-

zeit gejtenden öffentfichen Rechts nicht ©ntgegenstehen.

Sämtliche nachstehend ayfgeföhrten und als Anlage beiQefügten Bedingun-

gen, Auflagen und Hinweise sowe die mit einem Geneh.migungsvermerk

versehenen Bauyoriagen ein$ehl(eßiich der darin grün eingefragenen Ände-

rungen und Prüfl3emeri<ungen sind Inhalt dieser Baugenehmigung. Bleibt

eine aufschiehencfe Bedingung unbeachtet, so entfaltet diese Baugenshmi-

gung keine Güitigkeit. Bestandskräftige Auflagen können durch das g$,eiQne-

Dienstgsbäuäe:
Desssyer Straße 70

06118 Halle (Saale)

Hauptete;
Ernst-Kamleth-Straße 2
0&112 Halte (Saale)

Tel. : (0345) 514-0

Fax: (0348)514-1444

lywä. sachsen-anhalt. de

intarnet:

www.randesverwaltungsamt.
sachseri-änhalt. de

E-Mafl-Atlresse nur ffir

formlose Mitteiiurtgen
ohnö elektronische Signatur

LHK Sachsän-Anhalt
Deutsche Bundesbank

RitateMagdsburg
BL2 S1Ö-000 00

Konto 810 018 00
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te Mittel des Verwaitungszwange? durchgesetzt werden.

Gemäß § 72 Abs. 1 BauO LSA erfischt die Baugenehmigung, wenn innerhalb von drei Jahren

nach ihrer Erteilung mit der Ausföhrung des Bauvorhabens nicht begonnen wird oder die Bauaus-

Tührung länger als zwei Jahre unterbrochen Ist. Die Geltungsdauer kann auf Antrag, der vor Ablauf

der GeJtungsdauer gestellt werden muss, veriängert werden.

Nach § 83 Abs. 1 Nr. 2 BauO LSA handelt ordnungswiGi.rig, wer vorsäteiicb oder fahrlässig einer

voilzjehbaren sehriftlichen Anordnung der Bauaufsichtsbehörcfe, z. 8. einer bestandskräftigen Ne-

benbestimmung, zuwiderhandeit.

Ei nverne hmenserseteE ung

Das von der Stadt MöGkern rechtswidng vesrsagte gemeindtJche Einvernehmen wird hiermit nach §

36 Abs. 2 Satz 3 BauGB in Verbindung mit § 70 fiüs. 1 BauO LSA ersetzt.

Begründung:

Gemäß § 3& Abs. 1 BauQB wird über die ZulässigRdt von Vorhaben nach den §§ 31, 33 bis 35

BauGB im bauaufsichtticshen Verfahren von der Baugenehmigüngsbehörde im Etnvernehmen mit

der Gemeinde entsehieden.

Das Antragsgrundstück liegt zweifelsfrei jm Außenbereich, so dass sich die Beurteilung der bau-

planungsrechttiohen ZulässigKeit des Vorhabens nach § 35 BauGB richtet. Der Anwendungstse-

reich des § 36 Abs. 1 Satz 2 BauGB ist somit eröffnet.

Nach § 36 Alss. 2 Satz 3 BaüGB kann die naöh Landesrecht zuständige Behörde ein rechtswidrig

versagtes Einvernehmen der Gemeinde ersetzen.

§ 70 Abs. 1 BauO LSA bestimmt, dass das nach den Vorschriften des BauGB erforderliche ge-

meindtiche Efnvemehmen ciurch äie zuständige Genehnijgungsbehörde zu ersetzen ist, wenn es

rechtswidrig versagt wurde.

§ 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB räumt der nach Landesrecht zuständigen Behörcie auf bundesrechUi-

eher Grundlage die Ersetzungsbefugnis ein. Set^stw^nn die Vorschrift ein Ermessen einräumen

würde, wäre es wegen des in § 71 Abs. 1 BauO LSA und Art; 14 GG verankerten Rechtsan-

spruühs der AntragsteMerin auf Erteilung der Baugenehmfgung in Richtung der Einvernehmenser-

Setzung intendiert, so dass die vom Gesetzgetper für den hier gegebenen Regetfal! vorgesehene

Entsctieidung zur EinvernehrTnenserselzung getroffen wird.

Die Voraussetzungen für die Bnvemehmensersetzung sind vorliegend gegeben.
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Mit Schreiben vom 31. 05.2012. hier eingegangen am 11. 06.2012, hat die $tadt Möcj<ern das ge-

msindiiche Einvernehmen mit der Angabe nicht erteilt, dem Vorhaben stünden öffentliche Belange

entgegen. Die Entscheidung über die V^rsagung des gemeincifichen Einvernehmens wurde somit

innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 2 Monaten nach Eingang des Ersuchens mit-

geteilt. Eine nähere Begründung zu ihrer Entscheidung führt die Stadt Möckern nicht aus, sondern

verweist lediglich auf die Stellungnahme des Ortschaftsbeirates Lübars vom 30. 05.2012, weiche

als Anlage 1 beigefügt wurde.

Der Ortschaftsbeirat Lüters stimmt in der Stellungnahme dem Vorfiaben mit folgender Begrün-

düng nicht zu:

1. Fehlendes Brandschutzkonzept,

2. Zustimmung nur nach vorheriger Oberprüfung der GeFuchsimmissionen.

3. Es werden Geruchsbelästigungen in der Ortschaft besonders im WQhngebiet Alte Schäferei

geltend gemacht, besonders Wohngebiet Alte Sctiäferei geltend gemacht, weiche sowohl

vom Stall 2, als auch vom Stall 9 (ohne Abfuftfiiter) kämen. Weiter wird angeführt, dass das

Gebäucte 9 als Maschinenraum für die Biogasanlage genehmigt wurde und nun eine Um-

nutzung zum Sauenstall ohne Abluffreinigung beantragt wird.

Eine Einvemehmensversagung mit dieser Begründung ist rechtswidrig.

Der Punkt 1 gehört nicht zum in § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB geregelten Prüfprogramm, wonach die
Gemeinde ihr Einvernehmen nur aus den sich aus den §§ 31, 33 bis 35 BauGB ergefcienden Grün-

den versagen darf. Die Prüfung äer bauordnungsrechtlichen Genehmigungsföhigkeit obliegt aus-

schließlich der GenehmigungsöehöFde. Der fehlende Brandschutznachweis wurde von der Antrag-

stellerin nachgereicht und wurde zwischenzeitlich erfolgrefch bauaLffsichtlich geprüft.

Zum Punkt 2 ist festzusteileri, dass es sich bei der von der Sauenhaltung Lübars KG betriebenen

Sauenzuchtanlage um eine mit Bescheid vom 09. 02. 2001 nach § 4 BlmSchG genehmigte Anlage

handelt. Mit Datum vom 19. 08.2010 zeigte die Betreiberin angestrebte Änderungen der genehmi-

gungsbedürftigen Anlage gemäß § 15 BlmSchO bei der zuständigen oberen. tmmissionssGhutzbe-

hörde an. Gegenstand der Anzeige war unter anderem der geplante Ersgtzneu^ü für .Stall 2,

nunmehr mit einer Abluftreinigungsantage. ©teichzeitig wurde auch eine Reduzierung der Gesamt-

zahl der Schweineplätee angezeigt. Mit Besphetd vpm 21.09.2010 steilte die obere fmmissions-

schutzbehörde fest, Gfass nachteiiigen Auswirkungen von der geplanten Äntagenänder. ung nicht

hervorgeryfen werden können, diese nicht für die Prüfung nach §6 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG erheb-

lich sinä und eine Genehmigung nach § 1B BlmSGhG deshalb nicht erforderlich ist. Andere erfor-

deriiche Genehmigungen nach öffentlich-rechtlichen Vorechriften bleiben unberfihrt.

Für den Ersatzneubau des Stalles 2 hat die Sauenhaitung Lübars KG deshaib am 30. 03. 2012 hier

einen Baugenehm'tgyngsantrag eingereicht. Auch im Baygenehmigungsverfahfen wjrd die Eihhal-

tung des nnaterietlen Immissionsschutzrechtes geprüft. In ihrer Stellungnahme zu den Bauantrags-
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unterlagen gibt die beteiligte jmmfSsfonsschutzbehörde an, dass „der Sta!) 2 eine Abtuftreinigungs-

anläge mit einem Wirkungsgrad von 80 % erhäit und laut beigefügter Studie eine Reduzierung der

Geruehsimmissjonen von 13, 5 auf 12 % erreicht wird'1.

Mithin sind duräh den geplanten Ersatzneubau des Stalles 2 keine weiteren Geruchsimmissionen

zu befürchten.

Weiter ist anzumerken, dass eine ümnutzyng des Sfa!les 9 ntcbt Gegenstand des Antrages ist und

er im Bestand für die Sauenhältung genehmigt ist.

Eine Versagung äes Qemeindlicheh Einvemähmens ist auf der Grundlage dieser Begründung

rechtswidrig,

Öffentliche Belange, wie sie in § 35 Abs. 3 Nr. 1 bis 8. ÖaüGB beispielhaft genannt sind, stehen

dem Vorhaben nicht entgegenstehen.

Die Stadt Möckem ist mit Schreiben vom 05.09.2012 zur beabsichtigten Einvemehniensersötzyng

gemäß § 70 Abs. 4 BauO ISA gehört worden. Mit Schreiben vom 18.09.2012 hat die Stadt mjtge-

teilt, dass sie nicht erneut über das. Einvemehnien efitseheiden wirä.

Damit ist das gemeindliche Einvernehmen zu ersetzen.

Abweichung

Nach §6/^s. 3 Satz 1 BauQ LSA dürfen sich Abstancfsf lachen niGht überdecken. Die Abstands-

flächet vom vorhandenen Stall 6 und dem geplanten Ersatzneübau überdecken sich minimal um

G,i50 m. Da es sich bei den Gebäuden um Feine SfaJfflachen handelt und kein ständiger Aufenthalt

von Arbeitskräften vorgesehen ist, wird diese Abweichung entsprechend § 66 Abs, 1 Bau L.SA

zugelassen. Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen nicht. Die Abstandsflächen liegen auf

dem G runcistück selbst. NachbarliGhe Belange werden nicht berührt.

Auflagen

1. Mit der Anzeige über den Baubeginn nach § 71 Abs. 8 BauO LSA sind der Genehmigungsbe-

hörde foigende Unterlagen vorzulegen:

Benennung des besteilten Bauleiters/ Fachbauleiters und Nachweis dessen Sachkunde (§

52 Abs. 1 Satz 1 t. V: m. § 55 Abs. 2 Satz 1 und 2 BauO LSA),

Nachweis über die erfolgte Absteckung der Grundfläche und die Festlegung der Höhenla-

ge der Anlage (§71 Abs. 7 Bauö LSA).
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Der Baubeginn und die Benennung des Baufeitera sind auch den PFüfingenieuren für Standsi-
oherheit und Brandschufz mitzuteilen.

2. Der Prüfbericht Nr. 127/12 zur Standsicherheit vom 29. 08.2012 von Herrn Prof. Dr. -ing. Mi-

chael Müller ist Beständtejt der Genehmigung und vollumfängiich umzusetzen.

2. 1. Das Bauvorhaben ist aufgrund seiner Abmessungen in die geoteehnisctie Kategorie 2

nach DIN 1054 bzw. DIN 4020einzuordnen. Ein Bäugrundgutachten ist vorzulegen.

2.2. Die Gründungssohle ist vom verantwortlichen Bauieiter oder einem Baugrundgutachter

abzunehmen und auf Übereinstimmung mit den Annahmen in den statischen Berech-

nungen zu überprüfen. Die Abnahme ist schriftlich zu pro.tokoilieren.

2. 3, Pos. 1 (DaGheihdeckung Stall)

Für die Dacheindeekung im Bereich der Brandwand zum Nachbargebäude (Achse

G/14-15) ist im Zuge der Ausführungsplanung der Nachweis unter Betastung aus

SchneesackbiMüng und Schneeverwehung zu führen.

2.4. Pos. 3 (Wandverband)

Die Verankerung der abhebenden vertikalen Auflagerkräfte des Verbandes ist im Zuge

der Ausführungsplanung nachzuweisen.

2, 5, Pos. 10 und 12 (Außenwände Güllekanal und Bodenplatte)

Bei der konstruktiven Ausbildung der Einspannung in die Bodenplatte ist bei der Erstel-

lung der Bewehrungspläne auf den erfordertfchen großen BiegeroilendurGhmesser zu

achten. Wenn die Bodenplatte und die Stahlbetonauflontungen wasserundurchlässig

ausgeführt werden sollen, ergibt sich nach „WU-RtchtlinJe" (Heft 555 DAfStb) für die

Beanspruchungsklasse 1 eine Mindesfdicke der Bodenplatte von 250 mm und eine ma-

ximal zylässjge Rissöreite von wk <= 0,2 mm.

2.6. Die Nachweise zu Rissbreite sind zu überarbeiten. Mernativ zur Abdeckung des vollen

zentnschen Zwangs kann die Berechnung auch unter Einbeziehung der Reibungs-

kennwerte in der Fuge Bodenplatte - Ptanum erfolgen. Dabei ist Jedoch eine Bauweise

nach der DAfStb - Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen"

Tabelle 1 -4 zu wghien. Die Reibungswerte der ErsfveFSGhtebung sind zu berücksichti-
gen.

Alternativ zum Nachweis der Rissbreitenbeschränkung können auch nssüberbrückepde

Maßnahmen als Aüdichtyngssystem gegen drückendes Wässer hergestettt werden.

Ferner ist zu beachten, dass im Bereich zum Bestand die Stahlbetonaufkeotung und die
Bodenplatte eine größere Stärke aufweisen.

2. 7. Pos. 14.2 bis 14.6 {Brandwandstützen)

Bei der konstruktiven Ausbildung der Stützeneinspannun.g ist bei der Erstellung der
Bewehrungspläne auf den erforderficfien großen Biegerollendurchmesser zu achten.
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Alle durch Fahrzeugartprail gefährdeten Stützen sind konstruktiv davor zu schützen o-

der auf Fahrzeuganprall zu bemessen.

2. 8. Die Statik für die Löschwasserzisterne ist nachzureichen.

2.9. Au^führungs- und Bewehrungspläne sind zur Pröfung einzureichen.

3. Der Prüfbericht Nr. 51/12 zum BrandSGhutz vom 20.07.2012 von Hwrn Dipl. -lng. Norbert

Schellknecht ist Bestanciteil der Genehmigung und voilünftfänglteh umzusetzen.

3, 1. Die br^ndschuföteohnische Bemessung des Ersafzneubaus erfol§te auf der Grundlage

der IndBauR einschtießKch des rechnerischen Nachweises näsh D1N 18230-1. Die

brändschutzfeGhntschen Randbedjngungen, die dem rechnerisehen Nachweis zugrun-

de liegen, sind einzuhalten. Treten Veränderungen bei den brandsGhutztechnischen

Randbedingungen ein, liegt eine Nutzungsänderung vor und der Brandschutz ist neu zu

bewerten.

3. 2. Werden Kabel und Leitungen durch Bauteile geführt, an die Anforderungen an den

Feuerwiderstand bestehen, sind diese entsprechend dem Feuerwiderstand des Bauteils

afazuschotten.

3. 3. Bei den Türen In der Brandwand sind die Anforderungen nach § 29 Abs. 6 BauO LSA

zu reaiisieren.

3,4. Die Türen in den ausgewiesenen Rettyngswegen sind mit PanJRverschlüSSen ayszurüs-

ten.

3.5. Für den gesamten Brandabschnitt des Ersatzneubaus sind die eri'oräerlichen Flächen

zum Rauch- und Wärmeabzug der IndBauR zu reatisferen. Bei der Bemessung der Fiä-

chen zum Rauchabzug dürfen Türen, wie äargesteiitJedöGh n icM ein bezogen werden,

3. 6, Es sind ehtweder zusätzliche offenbare Fensterfjächen anzuordnen, oder die Rauchab-

führung ist über die Lüftungsanlage sicherzustellen. Falls die Rauchabführung über die

Lüftungsaniage reaiisiert wercien soll, ist der Feuerwehr eine Schaltung der Anlage au-

ßerhalb des Gebäudes zu ermöglichen. Das Aniagenkonzept ist vom Ersteiler des

Brandschulzkonzeptes zu bestätigen.

3. 7. Naeh § 45 BauO LSA ist am Ersatzneubau eine BIJizschytz^nlage einzubafuen, wenn

wegen der Lage des Gebäudes ein Blitzsehlag leicht eintreten kann. Afternativ ist mit

einer Biitzschytz-RrsikQanalyse ngchzuweis^n, dass eine BlitzsGhutzaniage nicht erfor-
eieriich Ist.

3. 8. Die geplante SoiaranJaQe ist an die Blitzschutzanlage anzuschtießen.

3..9. Der Feuerwehr ist auf das Grundstück und in die Stallartlage ein schneller und gewaft-

freier Zutritt durch die InstallatiQn eines FÄierwehrsehlüsseldepots zu gewährleisten.

3. 10. Es ist eme Brandschutzordnung nach DIN 14090 und ein Feuerwehrpian nach DiN

14Ö9S2U erstellen und mit der zuständigen &'andschutzdjenstste(te abzusfimmeni.
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3. 11. Zum Nutzungsbeginn ist eine Löschwasserentnahmestelle mit 96 m3/h düf den Zeit-

räum von zwei Stunden nachzuweisen.

3. 12. An der Löschwassereritnahmestefie ist eine Bewegungsfläche für die Feuerwehr vorzu-

sehen. Die FunktionsfähiQkeit der Löschwasserentnahmestelfe ist durch eine Saugpro-
be nachzuweisen. Die Lösehwasserentnahmestelle ist nach DiN 4066 zu kennzeich-

nen.

3. 13. Auf dem Grundstück ist eine Feuerwehrufflfahrt um die gesamte Stallanlage nach der
„Richtlinie über die Flächen für die Feuerwehr" zu realisieren.

3. 14, Die Örtlich zuständige Feuerwehr ist in die speziftschen Verhältnisse der Anlage einzu-
weisen.

3. 15. Zur beabsichtigten Nutzungsaufnahme sind die in Punkt 7 des Prüfberichtes benannten

Nächweisführungen und Unterlagen vorzulegen.

4. Der Prüfingenieure für Ständsicherheit und Brandschutz sind mit der Bauüberwachung beauf-
tragt. Sie sind von der Bauleitung rechtzeitig über den Bayfortschrittzu infonnieren, um ihnen

Bauzustandsbesi. chtigüngen zu ermöglichen. Insbesondere sind Bewehryngs- und Stahlbau-

abnahmen rechtzeitig anzukündigen. Für die Bauüberwachung sind Verwendbarkeits- und
Anwendbarkeitsnachweise nach §§ 18 bis 21 BauO LSA für alle im Bauvorhaben verwendeten

relevanten Bguprodykte auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten.

5. Wasserrechtiiche Nebenbedingungen

5. 1.

5.2.

Die Unterkante des tiefsten Baytejies der neu zu errichtenden Stallanlage und der Gü!-

leaniagen muss mindestens 0,50 m über dem höchsten Grundwasserstand liegen.
Die Anlagen zum Lagern und Abfüllen von öülle einschließlich deren Sammef-, Um-

und Abfülieinrichtungsn sind so zu errichten, dass sie im Betrieb nicht undiGN werden

können. Die Qütie aufnehmenden Anlagenteite müssen gemäß DIN 11622 emchtet und

betrieben werden. Ein Ab- und Überlaufen des Lagergutes, dessen Eindringen in das

Grundwasser, in oberirdjsche Gewässer oder in die Kanafjsation muss zuverlässig ver-
hindert werden.

5. 3. Schieber und Pumpen müssen leicht zygänglfch sein. Sie sind über einer wasserun-

durGhlässjgen Flach? anzuordnen. Für Schieber in Rückiaufteitungen ist DIN 11 832,
Ausgabe 11/90, zu beachten.

Die Sohle der GülleanlaQen ist als FD Beton auszuführen.

Die Gülleaniagen, Rphrleitungen und Umschlagffächen, sowie die Arbeiten zur Herstei-

lung der Dichtheit vor Ort sind durch faGhlich geeignete Firmen nach den allgemein an-

erkannten Regeln der Technik auszuführen. Fügen und Fertigteifstöße sind dauerhaft

und beständig gegen Gülle aüszubifden. Für Fügen tst der Nachweis der Eignung der

Dichtiingsetemenle (Fugenmässe, Fugenbänder, etc. ) zu erbringen (Dl N 11 622 Tei! 1).

5.4.

5. 5.
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5. 6. Zur beabsichtigten Nutzungsaufnahme ist der ordnungsgemäßie Zystand der Güllean-

iagen zu bescheinigen. Hierzu sind Eignungsnachweise zu den verwendeten Fugenab-
diohtungen und die Nachweise der verarbeSeten Betonquaiitäten bereitzuhatten,

5. 7. Zur beabsichtigten NutzungsaufrTahme sind die Rohrfeitungen und die Gülleanlagen auf

Dichtheit zu prüfen. Der Dichtheitsnachwejs der Qülielageranlagen haf nach DiN 1 1 622

Blatt 1 Nr, 7 zu erfQlgen. Leitungen und Schächte sind einer Druckprüfüng nach DfN

4033 (Enhwässerungskanäle und -leitung. en) bzw. DIN 4279 Teil 1 bis 10 (Drucfcieitun-

gen) zu unterziehen^

5. 8. Der Betreiber hat die Funktion der Güileaniagen durch regeimäßige ZustandskQntröiten

sicherzustellen. Die Anlagen sind nach dem faetnebsmäßigen Leerfahren, mindestens

jedoch öinmat pro Jahr, im Leeaustand einer Slchtkontrofle zu unterziehen. Bei stärker

Verschmuizyng sind die Anlagen vor der Kontrolle zu reinigen.

5. 9. Die sonstigen zugänglichen Anlagenteite, wie Armaturep, Rohrleitungen und die sicht-

baren Teile zur Aufnahme von G.üllesind mönatlieh durch Sicht- und Funktionskontrolte

vom Betreiber zu Überprüfen. Die Ergebnisse der regefmäßigen Kontrollen sind vom

Betreiber zu protokoljierön und mindestens 10 Jahre aufeubewahren. Sie sind der unte-

ren Wasserbehörde auf Veriangen vorzulegen.

5. 10, Bei Verdacht auf Undichtigkeit von Anlagenteilen ist die untere Wasserfaehörde des

Landkreises Jeriehower Land zu infonnieren.

5. 11. Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, auch kurzzeitig, ist nach § 1 Abs. 2
VAwS der unteren Wasserbehörde anzuzeigen.

5. 12. Für die vorhandene Anlage zur Lagerung Von Gülle ist der Dichtheitsnaohweis vor Inbe-

friebnahme der neuen Staflanlage zu eftoringen. Weiterhin ist nachzuweisen, dass die

Gesamfkapazjtät zur Lagerung von Güll® ausreichend ist.

5. 13. Für die Entnahme von Grundwasser wurde mit Schreiben vom 06.09.2011 eine Eriaub-

nis durch die untere Wasäerbehörde erteiit. Diese wasserrechtlfche Erlaubnis tiat Be-

stand. Es ist naehzuweisen, dass das geföräerte Grundwasser keine negativen Belas-

tungen aus der Vornutzung der Gesamtanlage aufwelst. Der unteren Wasserbehörde

ist insbesondere hinsichtlich der Parameter MKW, BTX und AOX der Nachweis zu er-

bringen, ob und inwieweit eine Betastung vorhanden ist.

6. ArbeitsschützreGhtJiche Nebenbedingungen

6. 1. Die elektrischen Anlagen und Betriebsniittel sind entsprechend d?n Vorsehriften der

DI N VOE 0100 sowie den elektrotechnischen Regetn der Unyaiiverhütungsvorschrift

VSG 1.4 „Elektrisehe Anlagen und Betriebsmittel" der Lancfwirtsehaftlichen Berufsge-
nossenschaft Mlttei- und Ostdeutschlancl (LBG MQD) zu em&hten. Die ordnungsgemä-

ße Installation ist vom Emchter vor der beabsichtigten Nytzungsäufnahme zu beschei-
nigen.
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6.4.

6. 5.

6. 2. Bei Stromkreisen, an die Steckdosen angeschlossen sind, darf der Bemessungsdiffe-

renzstrom des Fehierstromschutzschalters 0,03 A nicht überschreiten. (§ 2 VSG 1.4

LBG MOD)

6. 3. Alte der Berührung ausgesetzten leitfähigen Konstruktionsteile sind in den Potential-

ausgleich einzubeziehen. (DfN VDE 0165 Nr. 5. 3. 3)

Die Fußböden dürfen keine Unebenheiten, Löcher, Stolpersteiten oder gefährliche

Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen Verrutschen gesichert, tragfähig und rutsch-

hemmend sowie so beschaffen sein, dass sie den Erfordernissen des Betreibens ent"

sprechen und feicht zu reinigen smd. FußbQdeneiniäufe und Ablaufrinnen müssen tritt-

und kippsicher sowie bodengteich abgedeckt sein. (§ 3 Abs. 1 ArbStättV i. V. m. An-

hang Ziff. 1. 5)

Die Türen der Tierbychten müssen nach außen zu öffnen und gegen Ausheben gesi-

chert sein. (§ 2 Ziff. 3 VSG 4. 1 der LBG MOD)

6. 6. Die Gülleentnahmegrube ist gegen Hineinstürzen von Personen zu sichern. Die Abde-

ckungen müssen für die zu erwartenden Befastungen ausreichend tragfähig und bündig

mit dem FuRboden veriegt sein, Die Lage der Abdeckungen darf nicht unbeabsichtigt

verändert werden können. (§ 3 Abs. 1 ArbStättV, Anhang Ziff. 1. 5, 1, 8 i. V. m. § 2 Ziff. 1

VSG 2.8 der LBG MOD; BG! 588 - Metallroste)

An der GüHeentnahmestelle muss ein gut sichtbares Warnschild angebradit sein, wel-

ches auf das Gefahren durch gase hinweist, Z.B. «Vorsjcht! Vergiftungsgefahri", „Vor-
sieht! Explosionsgefahr!". (§7VSG 2.8 der LBG MOD)

An den Ventilatoren sind dfe Lüfterflüget beidseitig gegen Berühren, Z.B. durch Ring-
oder Maschengitter, zu sichern. (§7 Abs. 1 BetrSichV)

Zum Schutz vor Entstehungsbränden sind im Sta!) funktionstüchtige geprüfte Feuerlö-

scheinrichtungen entsprechend den. „Regeln für die AusrQstung von Aftoeitsstätten mjt

Feuerlöschern'' (DIN EN , 3, BGR 133) bereteuhalten. Die Feuerlöschejnrichtungen

müssen dauerhaft gekennzeiGhnet, iejicht zugängliGh und leicht erFeiöhbar sein. (§ 4

Abs. 3 ArbStättV i. V. m. Ziff. 2. 25

6. 10. Ffueht- und Rettung$wege einschließiich der Notausgangstüren müssen als solehe

deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss ent-
sprechend der ASR 1.3 Technrsche ReQeln für Arbeitsstätten „Sicherheits- urnd Ge-

sundheitssehutzkennzeichnung" erfolgen. Die Türen im Verlauf von Ftueht- und Rel-

tungswegen müssen sich von innen jederzeit leiGht offnen tassen und sinci ständig frei-

zuhalten. (§ 4 Ate, 4 ArbStättV i. V. m. Anhang Ziffern 1.3, 2.3 sowie ASR A1.3 und

ASR A2.3)

6. 11. Die Veriadefampen sind mit einer Schutzvorrichtung gegen Absturz ayszurüsten. (§ 3
Abs. 1 ArbStättV i. y. m. Anhang Ziff. 1. 1Q)

6. 12. Sollte bei Abbruchmaßnahmen (Z.B. alte Dachkonstrukfion) mit aabesthaitejgen Bau-

Stoffen, Materialien und Bauelementen umgegarsgen werden, sind diese Arbeften spä-

6. 7.

6. 8.

6.9,
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testens 7 Tage vor Beginn dem Landesamt für Verbrauchersdiutz, FaehbereiGh 5 Ar-

beitsschutz, Dezernat 56 Gewerbeaufsicht Nord, Priesterstraße 14 in 3Q576 Stendai

mitzuteilen (GefStoffV Anhang 111 Nr. 2 Pkt. 2.42 Abs. 2).

Die Mitteilung muss folgendes enthalten:

Lage der Arbeitsstätte,

- verwendete oder gehandhabte Asbestarten und -mengen,

durctigeführte Arbeiten und angewendete Verfahren,

Anzahl der beteirig.ten 8esohaftigten,

Beginn und Dauer der Tätigkeiten,

- Maßnahmen zur Begrenzung der AsbestexposittQn der Beschäftigten.

6, 13. Abbruch-, Sanierungs- oder lnstandhaltungsart>eiten mit Asbest cfürfen nur von Fachbe-

trieben durchgefQhrt werden, deren personeile und sicherheitstechnische Ausstattung

für diese Tätigkeiten geeignet Ist (GefStoffV Anhang lll Nr. 2, Pkt. 2.4. 2., Abs. 3).

6. 14, Beim Abbruch der alten DachRonstruKtion sincf die UnTatlverhÜtungsvorschrift „Bauar-

beiten" (8GV C22), insbesondere Absehnitt IV „Zusätzliche Bestimmungen für Ab-

bruch.arüeiten" und das Merkblatt „Sicherheit bei AbbruGharbeiten" der Bau-

Berufsgenossenschaft zu beachten.

7 Bodensdiutzrechtiiche Nebenbedingungen

Der Vorhabenstandprt befindet sich im Betöich einer AftlastenverdachtsfEäche.

7. 1. Aufgrund des AJtIastenverdachte ist auf Anzetchen sphgdiicher Verunreinigungen der
Schutzgüter Boäen und Wasser in diesem Fall besonders zu achten und anfaliender

Bodenaushub ständig auf optisch und geruchiiche Auffäiligkeiten (Z. B. Verfärbungen,
ste<^)einde Gerüche) zu prüfen.

Werden KontaminattQnen des Bodens oder des Grundwassers testgestelS, oder erge-

ben sich Hinweise bzw. Verdachtsmomente, dass Kontaminationen erfolgt siftd, so sind

äiese der zuständigen Behörde, dem Landkreis Jericbower Land, gemäß § 3 Bod-

SchAG LSÄ anzuzeigen unc? dfe weiteren dann notwendigen Untersuehungen mit der
unteren Abfatibehörde des Landkreises gbzustimmen. Die Arbeitert siöc! dann sofort

einzustelien. eventuell schon bewegte kontaminierte Matertalien sind sicherzustellen.

Es ist dann in diesem Zusammenhang eine Einschätzung über das vorhanäene Ge-

fahrdunQSpötgnti'aI zu treffen und EmpfehJungen zur weiteren Vorgehenswejse (Unter-
suchung, Sanierung, Öberwachung. Sicherung) zu machen und der Nachweis zu er-

bringen, dass keine SGhädlichen BQcienverynreinigungen im Sinne des § 1 Abs. 3
BBQdSchG dte gepiante Nutzung gefährden. WeiteFgenencte ÜntersüGhyn'gen sind ent-

sprechend der Bundes-Bocfenscnutz- und Altiastverordnurig (BBodSehV) durchzufüh-
ren,

7.2.

7. 3.
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7,4, Anfallender Bodenaushub ist bei organoleptischer Auffäfijgkesit des Materials oder wenn

er vom Gelände abtranspoertiert werden soll, entsprechend der LAGA 20 „Mitteilungen

der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln", zu beproben und zu untersu-

chen. Entsprechend der Analyseergebnisse ist dann eine ordnungsgemäße Verwertung

oder Entsorgung nach Verwertungsklassen vorzunehmen.

8. Naturschutzrechtliche Nebenbedingungen

8. 1. Als KompensatfQnsmaßnahme für das Vorhaben ist auf einer 200 m x2 m großen Flä-

ch& entlang der südlichen Grenze des Flurstücks 10021 eine Baum-Sirauohhecke zu

pftenzen.

8. 2. Für die Pflanzung sind entsprechend der in den Unterlagen geführten Auflistung stand-

ortgereehte, heimische Arten in derjeweiiigen Anzahl zu verwenden.

8.3. Bäume sind in der Qualität Hochstamm 10-12 cm, Sträucher in der Quaittät 2xV 3Tr 60-

100 cm zu pflanzen.

8.4. Die gepflanzten Bäurne sind in jeweils zwei Pfählen einzubinden.

8.5. Eine Fertigsteltungs- und Entwicklungspflege (Bewässerung, Schnjttmaßnahmen, Un-

krautbekampfung, Aufbringen Mulchschieht, etc. ) von 5 Jahren ist zu gewährleisten.

Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. Auch für die nachgepftanzteB Gehölze gilt die

fünfjährige Fertigstellungs- und Entwicklung spffege.

8. 6. Für vorhandene Gehöize ist bei den gesamten Arbeiten die DIN 18920 „Schutz von

Bäumen, Pflanzenbestäneien und Vegetationsflächen bei Baymaßnahmen" zu berück-

siehtigen, Es sind VQrRehrungen zu .treffen, dass an den vorhandenen Bäumen im Kro-

nen-, Stamm- und Wurzelbereich keine BesGhädigungen, Verietzungen etc. auftreten.

Das Abtrennen oder Ein kürzen von Hauptwurzein ist nicht zutässlg.. Freigelegte Wur-

ze}n sind je nach der Witterungslage vor Trockenheit oder Frost zu schützen. Hand-

schachtung ist im unmiüeibaren Bereich durchzuführen.

8. 7. WeFcien vor oder währeinef der Bauarbeiten Vorkommen oder Nist- und Brutstätten von

streng oder besonöers geschützten Arten festgegteltt, ist die untere Naturschufzbehör-

de (UNB) umgehend unter der Telefonnummer 03921 949-7304 bzw. -7395 zu benach-

richtigen und die Arbeiten sind sofort einzustelJen, Streng oder besonders geschützte

Arten sind u. a. alle vorkommenden europäischen Vogelarten, jnsöesondere heimische

GreifvogN und Eulen, des Weiteren Fledermäuse, Bliche und Hornissen

8. 8. Die Pflanzung der Geholze ist spätestens ein Jahr nach Beendigung der Baumaßnah-

me abzuschließen. Eine Herbstpflanzyng ist anzuraten. Die Pflanzm^ßnahmen sind der

unteren Naturschutzbehörde zur Abhakime zejfnah anzuzeigen. Die Fertigsteljyngs- und
Entwicklungspflege beginnt mit der Abnahme.
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9. Abfalirechtliche Nebenbestimmurigen

9. 1. Bei den durchzuführenden Baymaßnahmen sind die anfailencien Bauabfälle einer ord-

nungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

9.2. Es sind zugelassene Verwertungs- und BBseitigungsverfahren zu nutzen.

9. 3. Die in der Enfsorgungspraxts gängigen Betege für die anfaltenden Bauabfalte (Z. B. An-

nähme-, Abgabe-, Wiegescheine) sind aktenkundig zu hinterlegen und auf Veriangen

der zuständigen unteren AbfaiJbehörde vorzutegen.

9. 4. SiedlungsäbfäDe bzw. ähnjiche gewerbliche Abfälle sinct, sofern keTne Pflichten zur

Verwertung oder Beseitigung an dritte oder private Entsörgungsträger übertragen wur-

den, dem Landkreis Jerichower Land als zuständigem öffentlteh-rechtlichem Entsor-

gungsträger zu Qberiässen.

9.5. Handelt es sich bei den anfaltenden Bioabfäilein, wie Z.B. Güfle und Festmist, nicht um

Wirtschaftsdünger, hat die Verwertung des Bioabfalis nach den Maßgaben der BioAbfV

zu erfolgen.

10. Die beabsichtigte Nutzung sa ufnah me ist gemäß § 81 Abs. 2 BauO LSA mindestens zwei Wo-

chen vorher der zustäncligen Überwachungsfaebörde anzuzeigen, Folgende Unterlagen/ Be-

scheinigungen sind mit der Anzetge vorzulegen:

Bestätigung des Bauteiters/Fachbauteiters darüber, dass die Anlage entsprechend der

erteilten Genehmigung einschl. der darin enthattenen Nebenbestlmrnyngen und unter

Beachtung alier maßgebltehen öffentiich-reehtiichen Anforderungen ausgeführt worden

ist,

Bescheinigung eines anerkannten Prüfsachverständigen oder Sachkundigen über die

Wirksamkeit und BetriebssiGhefhest der eingebauten technischen Anlagen, die den PrQ-

fungspfiichten entspreühend der Verordnung über technische Anlagen und Einricfttun"

gen nach ßauordnungsrecht (TAnlVO vom 29. Mai 2006, GVBI. LSANr. 18/2006} unter-

liegen,

Die beabsichtigte Nutzungsaufnahme ist auch gegenüber den beauftragten Prüfingenieuren

für Brandschutz und Stanäsieherheit anzuzeigen.

Hinweise

1. Der Bauherr hat den Baubeginn und die Wjederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unter-

brechung von mehr als drei Monaten mihdestens eine Woche vorher der Genehmigungsbe-

hörde schriftlich mitzuteilen (§ 71 Abs. 8 BauO LSA).
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2. Für die Baubeginnanzeige, die Benennung des Bauleiters/ Pachbauleiters, sowie die Anzeige

zur beabsiohttgfen Aufnahme der Nutzung sind die von der obersten Bauaufsichtsbehörde

durch öffentliche Bekanntmachung vom 22. 07.2008 (MBI. LSA S. 499) eingeführten Vordrucke

zu verwenden (§ 5 der 9. BImSchV i. V. m. § 1 Abs. 3 BauVorlVO). Diese sind über das Lan-

desportal www. Iv. sachsen-anhait. de abrufoar und können elektronisch ausgefüllt, ausge-

druckt sowie gespeichert werden.

3. Die Bauausführung hat entsprechend den geprüften Bauvorlagen und bauaufsichtlich geprüf-

teo bzw. noch zu prüfenden bauteehnischen Nachweiseri Qber die StandsiGherheit und den

Brandschutz zu erfolgen.

4, Bei Abweichungen von den genetimigten Bauvoriagen ist regelmäßig eine neue Baugenehmi-

gung erfQrderlich.

5. Abweichungen dürfen nicht unmittelbar mit von der Genehmigungsbehörde zu beauftragenden

Prüfingenieuren abgestimmt werden, sondern müssen der Genehmig yngsbehörde mitgeteilt

werden bzw. muss eine entsprechende neue Baugenehmigung beantragt werden. Die Ge-

nehmigungsbehörde erteilt dann die notwendigen neuen Prüfaufträge an den jeweiligen

PrQfingenieur

6. Gemäß § 11 Abs. 1 BauO LSA ist die Baustelie so einzurichten und zu betreiben, dass bauli-

ehe Anlagen ordnungsgemäß errichtet, geändert, oder beseitigt werde können und Gefaiyen

oder vermeidbare BeJä$tigungen nicht entstehen.

7 Während der Bauausführung hat äie Baühemh gem. § 11 Abs. 3 BauO LSA auf der Bausteile

eine Tafel, die die Bezeichnung des Bauvorhabens und die Namen und Anschriften des Ent-

wurfverfassers, des Bauleiters und des Bauuntemehmefs enthalten rnuss, dauerhaft und von

der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar anzubringen.

8. Während der Bautätigkeit ist G{ie BaustetlV einzuhalten.

9. Die Baumaßnahme darf nur so ausgeführt werden, wie sie genehmigt ist. Einzelzeichnungen,

Berechnungen und Anweisungen dürfen von der Baugenehmigung nicht abweiGhen. Zywider-

handlungen können die Einstellung der Arbeiten zur Folge haben. (§ 78 BauO LSA)

10. Der Verstoß gegen vollziehbare schrtftliGhe Anordnungen der B^uaufslchtsbehöräe (z. B. Auf-

lagen in dieser Baugenehmigung) stellt eine Ordnungswidngkeit dar und kann mit einer Geld-

büße geahndet werden. (§ 83 Abs. 1 Nr, 3 BauO LSA)

11, Werden von der Antragistellerin Aufträge erteilt wird empföhten, ä?m Atrftragnehmer schriftlfdi

aufzugeben, die den Arbejtnehmerschutz unä die technische Sictierheit betfeffenden gesetzli-

chen Bestimmungen, Verordnungen und die im Übrigen aitgemejn aneiKannfen sicherheits-

technischen und arbejtsmedizinischen Regeln zu beachten und deren Einhaltung zu gewähr-

leisten. Weiterhin hatsi'e zur Vediuturtg von Arbeitsunfällen Anordnungen und Maßnahmen zu

treffen, die den Bestimmungen der Unfalh/erhütyngsvorschriften entsprechen.

12. Die Eigentümer von Grundstücken und von Gebäuden, die Eitobaubereehtigten sowie die !n-

haber weiterer grundstücksgfeicher Reehte sind vei'pflichtet, der V&rmessungs- und Geoinfor-

mationsbehörde dje für die Führung des LiegensGhaftskatasters notwendigen Angat?en zu
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machen (§ 14 VermOeoG LSA). Sie haben die Vermessungs- und GeoinformatiQnsbehörde

unverzüglich zu unterrichten, wenn ein Gebäude neu errichtet oder ein bestehendes Gebäude

in seinen Außenmaßen verändert worden ist.

13. Bei der Betreit>ung der Anlage sind die allgerrseinen SorgfaltspfliGhten entsprechend §§ 2 und

3 WHG beim Umgang mit Stoffen, die zu ejner nachtdJigen Beeinflussung des Bodens oder

des Grunciwassefö führen können, zu beachten.

14, Gemäß §§ 89, 90 WHG haftet derjeriJge, cfer in Gewässer (hfer Srundwasser? Stoffe einbringt,

die geeignet sind, eine physikalische, chemische OGier btotogisshe Veränderung der Beschaf-

fersheit des Wassers herbeizuführen, zum Ersatz: des daraus einem anderen (hier der Aflge-

meinheit) entstandenen Schaden.

15. Anfallendes unverschmütztes Niederschlagswasser von Dach" und Hofffächen ist vorzygswei-

se wie vorgesehen vor Ort zu versickern.

Rechtsbehelfsbelehrun

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Nage beim Verwal-

tungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203 - 206 in 39104 Magdeburg, schriftlich, in efektronJscher

Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftssfelle dieses GeriGhts erhoben

werden.

Die Ktage muss den Kläger, den Beklagten und. elen Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-

nen. Sie sof) e<nen bestimmten Antrag enthaiten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und

Beweisfnittel sollen angegeben werden,

Falls die Klage schriftiich oder zur Niederschrift erhpber» wird, sollen der Klage nebst Anlagen so

viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteili|gten eme Ausfeftigung ertiatten können.

Falis die Klage in eieMrontSGher Form erhoben wird, sind die eiektröni^chen OöR.umente mit einer

qyatjflzierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. §i$ ist bei der elekt-

ronischen Poststeile dies Verwaitungsgerichts über die ayf der Internetseite www.justiz. sachsen-

anhalt. de/erv bezeichneten Kommunikafionswege einzureichen. Die rechtncl-ien Grundlagen hier-

für sowie die weiteren technischen Anforderungen, sind unter der vorgenannten internetseite ab-
rufbar.

Mit freundlichen Grüßen

im

^ALr^.
sä^l' c't.

^ l,
^ ^

\^
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7. Prüfingenieur für Brandschutz
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SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt • Postfach 20 02 56 • 06003 Halte (Saale)

Sauenhaltung Lübars KG
Geschäftsführer
Chaussee 45
39435 Wolmirsleben

LANDESVERWALTUNGSAMT

Referat Immissionsschutz.

Chemikaliensicherheit

Gentechnik,

Umweltverträglichkeitsprüfung

Vollzug des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (BlmSchG)

Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen

Aufgrund von § 15 Abs. 2 BlmSchG ergeht die Entscheidung, dass die von

der Sauenhaltung Lübars KG in 39435 Wolmirsleben, Chaussee 45 mit

Schreiben vom 22.04.2015 (Posteingang) und Nachforderung vom

12.05.2015 in der Sauenzuchtanlage der Gemarkung Lübars vorgesehenen

Maßnahmen:

1. Nutzungsänderung der Betriebseinheiten

2. Optimierung der Stallplätze

3. Reduzierung der Gesamtzahl Schweineplätze

keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 16 BlmSchG be-

dürfen.

Die Kosten der Entscheidung hat die Sauenhaltung Lübars KG als Betreiber

der Sauenzuchtanlage Lübars zu tragen.

Halle, 10.06.2015

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen:
402.10.3 -44216-01/15
Anlagen-Nr. 2982JL

Bearbeitet von:
Herrn Pulß

Wolfgang. Pulss
@lvwa. Sachsen- anhalt.de

Tel. : (0345) 514-2478

Fax: (0345) 514-2512

Dienstgebäude:
Dessauer Straße 70

06118 Halle (Saale)

Hauptsitz:
Ernst-Kamieth-Straße 2

06112 Halle (Saale)

Tel. : (0345) 514-0

Fax:(0345)514-1444

Poststelle®
Ivwa. sachsen-anhalt. de

Internet:

www. landesverwaltungsamt.

sachsen-anhalt. de

E-Mail-Adresse nur für

formlose Mitteilungen
ohne elektronische Signatur

Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt
Deutsche Bundesbank

Filiale Magdeburg
8L2 81000000
Konto 81001500
BIG ^AARKDEF1810
IBAN DE21810000000081001500



Hinweise

1. Die Realisierung des Vorhabens ist der zuständigen Überwachungsbehörde (derzeitig das Lan-

desverwaltungsamt) vor Inbetriebnahme anzuzeigen.

2. Für das Vorhaben erforderliche Entscheidungen nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschrif-

ten, z. B. Bau-, Wasser-, Abfall- oder Gewerberecht bleiben von dieser Entscheidung unbe-

rührt. Es liegt in der Verantwortung der Anlagenbetreiberin, erforderliche Entscheidungen vor-

her einzuholen.

3. Eine Baugenehmigung für die Errichtung eines Ersatzneubaus liegt seit dem 04.01,2012 im

Rahmen einer Änderungsanzeige vom 19. 08.2010 vor.

III

Begründung

Die Sauenhaltung Lübars KG betreibt eine Sauenzuchtanlage in Lübars mit Genehmigungsbe-

scheid vom 09. 02. 2001 gemäß § 4 BlmSchG i.V. m. Nr. 7. 1 h, Spalte 1 (NEU 7. 1. 8. 1 G E) des

Anhangs der 4. BlmSchV mit einer Kapazität von 868 Sauen-, 196 Abferkel-, 240 Jungsauen-,

2. 808 Ferkel- und 12 Eberplätzen.

Mit der Änderungsanzeige vom 22. 04.2015 hat die Sauenanlage eine Kapazität von 1150 Sauen-,

464 Abferkel-, 234 Ferkel-, 6 Eber- und 126 Jungsauenplätzen.

Für die Ställe 2 und 9 ist eine Tunnelfüftung mit zentraler Abluftführung an der Giebelseite mit 1,50

m über First vorgesehen. Die Ställe 3 bis 8 und 10 besitzen eine Firstlüftungsanlage mit 1,50 m

über First. Bei Stromausfall steht ein Notstromaggregat zur Verfügung. Die Versorgung der Tiere

in den Ställen 2 bis 8 und 10 erfolgt mit Flüssigfütterung und die Tiere im Stall 9 mit Trockenfütte-

rung. Die Futtermittel werden in Hochsilos zwischengelagert. Zur Verringerung möglicher Stau-

bemissionen werden beim Befüllen der Silos die Entlüftungsleitungen mit einem Gewebefiiter ver-

sehen. Die Ferkelnester (Fußbodenheizung) in den Abferkelställen werden mit Warmwasser und

elektrisch (Rotlichtstrahler) beheizt.



Der Stall 2 als Ersatzneubau wird zur Verringerung möglicher Geruchsemissionen mit einer Ab-

gasreinigungsanlage (ÄRA) versehen. Der Gülle-/Gärrestbehälter erhält zusätzlich zur vorhande-

nen Schwimmschicht eine Abdeckung mittels Kunststoffelementen. Die Güllezwischenlagerbe-

cken sind mit Folie abgedeckt. Alle Ställe sind mit Abluftschächten mit 1, 50 m über First ausgerüs-

tet. Alle diese Maßnahmen dienen der Verringerung möglicher Geruchsemissionen.

Gemäß der Änderungsanzeige wird die Tierzahl am Standort Lübars verändert. Mit der Verände-

rung der Tierzahl werden zusätzlich zur ÄRA weiterhin die möglichen Geruchsemissionen in der

Sauenzuchtanlage Lübars verringert.

Für die Entscheidung über die Anzeige ist gemäß § 1 Abs. 4 i.V. m lfd. Nr 9. 1 1 1 des Anhangs 2

der ZustVO GewAIR das Landesverwaltungsamt zuständig.

Eine Anzeige nach § 15 Abs.1 BlmSchG ist erforderlich, wenn die Änderung der Lage, der Be-

schaffenheit oder des Betriebes einer genehmigungsbedürftigen Anlage bzw. das Vorhaben Aus-

Wirkungen auf die im § 1 BlmSchG genannten Schutzgüter wie Menschen, Tiere und Pflanzen,

den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter haben kann. Ge-

maß § 15 Abs. 2 BlmSchG ist zu prüfen, ob für die Änderung bzw. für das Vorhaben ein Ge-

nehmigungserfordernis besteht.

Ein Genehmigungserfordernis besteht dann, wenn durch die Anlagenänderung nachteilige Aus-

Wirkungen hervorgerufen werden können und diese für die Prüfung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Blm-

SchG erheblich sein können.

Eine Genehmigung (nach dem BlmSchG) ist nicht erforderlich, wenn nachteilige Auswirkungen

nicht hervorgerufen werden können oder wenn durch die Änderung bzw. durch das Vorhaben her-

vorgerufene nachteilige Auswirkungen gering sind und die Erfüllung der sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 1

ergebenden Anforderungen sicher gestellt ist.

Im Ergebnis des Prüfverfahrens nach § 15 Abs. 2 BlmSchG ist festzustellen, dass durch die be-

anfragte Anlagenänderung bzw. das Vorhaben bei bestimmungsgemäßen Betrieb keine bzw. nur

geringfügige Auswirkungen im immissionsschutzrechtlichen Sinne zu erwarten sind. Ein Geneh-

migungsverfahren gemäß § 16 Abs. 1 BtmSchG ist somit nicht erforderlich.



IV

Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1, 3, 5 und 14 des VwKostG LSA i.V. m. § 1 Abs. 1 der

AIIGO LSA i.V. m. derAIIGO LSA lfd. Nr. 87, Tarifstelle 1. 6. 1. 1 . Dazu ergeht ein gesonderter Kos-

tenfestsetzungsbescheid.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage im Verwal-

tungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203 - 206, in 39104 Magdeburg schriftlich erhoben werden,

Im Auftrag

^--
Ruthenberg

Anlagen



Rechtsquellenverzeichnis:

ALLGO LSA

Allgemeine Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung

vom 10. Okt. 2012 (GVBI. LSA S. 336), zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. Aug. 2014

(GVBI. LSA S. 408).

BauO LSA

Bauordnung Sachsen-Anhalt (Bau LSA) vom 10. ASeptember 2013 (GVBI LSA S. 440), geändert

durch Artikel 13 des Gesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 218, 341).

BlmSchG

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-

sehe, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-lmmissionsschutzgesetz) in der Fassung

der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. l S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des

Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. l S. 1740).

4. BlmSchV

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (Verordnung über

genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BlmSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.

Mai 2013, (BGBI. 1 S. 973), geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. Apr. 2015 (BGBI. l

S. 670, 674).

VwKostG LSA

Verwaltungskostengesetz für das Land Sachsen-Anhalt 0/wKostG LSA) vom 27. Juni 1991 (GVBI.

LSA S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Mai 2010 (GVBI. LSA S. 340).

ZustVO GewAIR

Verordnung über die Regelung von Zuständigkeiten im Immissionsschutz-, Gewerbe- und Arbeits-

schutzrecht sowie in anderen Rechtsgebieten (ZustVO GewAIR) vom 14. Juni 1994 (GVBI. LSA

S. 636, 889), zuletzt geändert durch § 17 Abs. 6 des Gesetzes vom 07. August 2014 (GVBI. LSA

S. 386, 389).
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SACHSEN-ANHALT

Landesvenwaltungsamt • Postfach 20 02 56 • 06003 Halle (Saale)

Sauenhaltung Lübars KG
Geschäftsführung
Chaussee 45
39435 Wolmirsleben

LANDESVERWALTU NGSAMT

Referat Immissionsschutz,

Chemikaliensicherheit,

Gentechnik,

Umweltverträglichkeitsprüfung

•^.

Vollzug des Bundes-lmmissionsschutegesetees (BlmSchG)

Hier: Anzeige gemäß § 15 Abs. 1 BlmSchG vom 15. Dezember 2016 für

die Änderung der Sauenanlage der Sauenhaltung Lübars KG in
39291 Lübars, Straße cler Technik 12

(Az. : 402.9. 6-44216-16803-M29ä2-04-01, 16)

l

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 2 BlmSchG ergeht die Entscheidung, dass

die von der Sauenhaltung Lübars KG mit Schreiben vom 21. Dezember 2016

(Posteingang) sowie den Ergänzungen vom 03., 06. und 27. Februar 2017 so-

wie 01. März 2017, 11. und 18. April 2017 angezeigte Änderung der Beschaf-

fenheit und des Betriebs der Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Sauen
durch:

1. Änderung der Lage und des Fabrikats der Abluftreinigungsanfage in
BE 02

2. Freihaltung der BE 08 (88 Abferkelbuchten) zur Nutzung im Notfall

(Seuche, Tiertransportverbot)

keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 16 Abs. 1 BlmSchG
bedarf.

Halle, 2. Mai 2017

LUTHER
^01

SACHSEN-ANHALT.
URSPRUNGSLAND

,
J7 DER REFORMATION

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen: 402.9.6

Bearbeitet von: Julia Lathan

E-Mail: Julia.Lathan®
Ivwa. sachsen-anhalt. de

Tel. : (0345) 514-2478

Fax:(0345)514-2512

Dienstgebäude:
Dessauer Straße 70
06118 Halle (Saale)

Hauptsitz:

Ernst-Kamieth-Straße 2

06112 Halle (Saale)

Tel. : (0345) 514-0
Fax:(0345)514-1444

Ivwa. sachsen-anhalt. de

Internet:

www.landesverwaltungsamt.
sachsen-anhalt. de

E-Mail-Adresse nur für

formlose Mitteilungen

ohne elektronische Signatur

Lancteshauptiossff Sachsen-Anhaft
Deutsche Bundesbank
BIG MARKDEF1810
IBAN DE21810000000081001500

www. luth<r*erieben. de
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Die Kosten des Verfahrens hat die Sauenhaltung Lübars KG als Betreiberin zu tragen.

Hinweise
\

1 Für die Realisierung erforderliche Entscheidungen nach anderen öffentlich-rechtlichen Vor-

Schriften, z. B. Bau-, Wasser-, Abfall-, Gewerbe- oder Tierschutzrecht bleiben von dieser Ent-

Scheidung unberührt und sind, falls erforderlich, in der Verantwortung des Betreibers separat

bei der jeweils zuständigen Behörde, vor Beginn der Änderung, einzuholen.

2. Der Anlagenbetreiber hat das Landesverwaltungsamt, Referat 402, von der Inbetriebnahme

der geänderten Anlage, spätestens nach einer Woche, schriftlich zu unterrichten.

III

Begründung

Die Sauenhaltung Lübars KG betreibt am Standort: Gemarkung Lübars, Flur 6, Flurstücke 10021,

10022 und 10023 eine gemäß dem Genehmigungsbescheid vom 09. Februar 2001 (Az.: 46.21-

44007-194) nach § 16 BlmSchGWesentlich geänderte Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von

1. 076 Sauen, 2.808 Aufzuchtferkeln und 240 Mastschweinen (unbesamte Jungsauen), die nach Nr.

7:1.8. 1 G E des Anhang 1 derVierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen-4. BlmSchV) genehmigungsbedürf-

tig ist.

Für den Betrieb der Sauenanlage liegen folgende immissionsschutzrechtlichen Freistel. lungsbe-

scheide gemäß § 15 Abs. 2 BlmSchG vor:

1. Freistellungsbescheid vom 21. September 2010 (Az.: 402.10.3-44216-08/10)

2. Freistellungsbescheid vom 10. August 2015 (Az. : 402. 10. 3-44216-01/15)

Mit dem-Freistellungsbescheid vom 10. August 2015 wurde der Betrieb der Sauenanlage mit einer

Kapazität von 1.614 Sauen-, 234 Ferkelaufzucht und 126 Mastschweineplätzen (unbesamte Jungs-

auen) genehmigungsfrei gestellt.

Mit Schreiben vom. 15. Dezember 2016 (Posteingang Landesverwalturigsamt am 21 Dezember

-2016) zeigte die Betreiberin gemäß § 15 Abs. 1 BImSchG eine Änderung dergenehmigungsbedürf-

tigen Anlage, durch Änderung der Lage und des Fabrikats derAbiuftreinigungsanlage in BE 02 und
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Freihaltung der BE 08 (88 Abferkelbuchten) zur Nutzung im Notfall (Seuche, Tiertransportverbot)

an.

Gemäß § 15 Abs. 1 BlmSchG ist eine Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs

einer genehmigungsbedürftigen Anlage, sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird, derzustän-

digen Behörde mindestens einen Monat, bevor mit der Änderung begonnen werden soll, schriftlich

oder elektronisch anzuzeigen, wenn sich die Änderung auf in § 1 genannte Schutzgüter auswirken
kann.

Die zuständige Behörde hat gemäß § 15 Abs. 2 BlmSchG zu prüfen, ob die Änderung einer Geneh-

migung nach § 16 Abs. 1 Satz 1 BlmSchG bedarf. Danach ist ein Änderungsgenehmigungsverfah-

ren zwingend erforderlich, wenn die Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nachteilige

Auswirkungen hervorrufen kann und diese für die Prüfung nach § 6 Abs. 1 BlmSchG erheblich sein

können, ^
»

Für die Entscheidung nach § 15 Abs. 1 und 2 BlmSchG ist gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung über

Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes (Immi-ZustVO) i. V. m. der lfd. Nr. 1. 1.1
^

des Anhangs der Immi-ZustVO das Landesverwaltungsamt als Obere Immissionsschutzbehörde

zuständig.

Durch die angezeigte Änderung der Betriebseinheit BE 06 werden die mit Bescheid vom 09. Februar

2001 genehmigten 88 Sauenplätze (Abferkelplätze) außer Betrieb genommen, sodass keine wei-

tere kontinuierliche Unterbringung von Tieren in diesem Stallgebäude erfolgt. Lediglich bei auftre-

tenden Kalamitäten (Tierseuchenfall/Tiertransportverbot) sollen die Tierplätze vorübergehend nutz-

bar sein. Bei bestimmungsgetnäßem Betrieb der Anlage erfolgt somit keine Belegung des Stalles

mit Tieren. Es werden insgesamt 80 der 88 Sauenplätze (Abferkelung) in die BE 02 gezogen, so-

dass sich bei bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage eine Reduzierung der Tierplätze um 8 Sau-

enplätze ergibt. Dies führt zu einer Reduzierung der Geruchs-, Ammoniak- und Staubemission der

Gesamtanlage.

Durch die angezeigte Änderung an der Betriebseinheit BE 02 erfolgt eine Erhöhung der Tierplätze

in diesem Stallgebäude von 232 auf 312 Sauenplätze (Abferkelung). Diese Erhöhung führt jedoch

nicht zu einer Erhöhung der Tierplatzkapazität der Gesamtanlage, da 80 Sauenplätzen (Abferke-

lung) aus der BE 06 in die BE 02 gezogen werden. Durch die Errichtung einer Abluftreinigungsan-

läge (ARE), zur Reinigung der Abluft aus der BE 02, wird somit die Abluft von 312 statt 232 Sauen-

platzen gereinigt. Dies führt zu einer Reduzierung der Gesamtfracht an Geruchsemissionen der

Gesamtanlage. Beides ist als Verbesserung der Anlagensituation bezogen auf die Geruchs- und
Ammoniakemission zu beurteilen.

-Das geänderte Fabrikat der ARE der Fa. RIMU - Agrartechnologie Gmbh realisiert entsprechend

den Angaben des DLG-Prüfberichts 6284 und den Anzeigeunterlagen folgende Emissionsminde-

rungsgrade:



Seite 4/6

1. Geruch:

2. Ammoniak:

3. Staub:

< 300 GE/m3 und kein Rohgasgeruch im Reingas wahrnehmbar

90%

85%

Die Betreiberin hat im Rahmen der vorliegenden Änderungsanzeige erklärt, dass ein elektronisches

Betriebstagebuch geführt wird sowie eine mindestens jährliche Wartung der ARE durch die Fach-

firma RIMU -Agrartechnologie GmbH erfolgt. Weiterhin beabsichtigt die Betreiberin eine Messung

ca. 3 Monate nach Inbetriebnahme der ARE durchzuführen, um die Realisierung der Emissionsmin-

derung nachzuweisen.

Durch die Errichtung der ARE erfolgt eine Änderung des Güllemanagements der Anlage, da zusätz-
lich ca. 250 m3 Abschlämmwasser anfallen und dieses, entsprechend dem DLG-Prüfbericht 6284,

mit der Gülle gelagert wird. Durch die Betreiberin wurde erklärt, dass trotz des erhöhten Anfalls eine

Lagerkapazität von 6 Monaten, entsprechend Nr. 5. 4. 7. 1, Buchstabe i), der TA Luft eingehalten

wird.

Durch die Verschiebung der ARE erfolgt an der Giebelseite der BE 02 die Errichtung eines Gülle-

abtankplatzes. Dies lässt keine Änderung der Emissionen der Anlage erkennen. Weiterhin erfolgt
die Verschiebung der ARE ca. 3 m nach Westen in Richtung der nächsten Wohnbebauung. Dies

kann als nicht erheblich eingestuft werden, da sich der Emissionsschwerpunkt der Gesamtanlage

nicht verschiebt und die ARE nicht die nächstgelegene Emissionsquelle der Stallanjage zur nächs-

ten Wohnbebauung darstellt.

Nach Umsetzung der geplanten Änderungen sind keine von der Anlage ausgehenden schädlichen

Umwelteinwirkungen durch Geräusche zu erwarten. Andere physikalische Umweltfaktoren (Er-

schütterungen, Licht, elektromagnetische Felder) besitzen für die Beurteilung des Vorhabens am

gewerblich vorgeprägten Standort keine Bedeutung.

Die vorliegende Änderungsanzeige zur Änderung der Lage und des Fabrikats der Abluftreinigungs-

anläge in BE 02 und Freihaltung der BE 08 (88 Abferkelbuchten) zur Nutzung im Notfall (Seuche,

Tiertransportverbot) lässt keine Änderung der Anlage an sonstigen Ausrüstungen und Anlagenteilen

erkennen.

Folglich werden keine nachteiligen Auswirkungen hervorgerufen, die für die Prüfung nach § 6 Abs.

1 Nr. 1 BlmSchG erheblich sein können.

Im Ergebnis der Prüfung der vorliegenden Änderungsanzeige ist festzustellen, dass keine bzw. nur

geringfügig nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter des § 1 BlmSchG durch die angezeigte

Änderung bei bestimmungsmäßigem Betrieb aus immissionsschutzrechtlicher Sicht zu erwarten

-sind. Folglich stellt die angezeigte Änderung keinen immissionsschutzrechtlichen Tatbestand dar,

der eine Entscheidung über eine wesentliche Änderung bedingen würde. Eine Genehmigungspflicht

nach § 16 Abs. 1 Satz 1 BlmSchG besteht nicht.



Seite 5/6

IV

Kostenentscheidung

Gemäß § 1, 3, 5 und 14 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG

LSA) i. V. m. § 1 Abs. 1 der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AIIGO

LSA) i. V. m. der Anlage zurAIIGO lfd. Nr. 76, Tarifstelle 1. 6.2. 1.2. Die Höhe der Kosten ergibt sich

aus dem gesondert zugehenden Kostenfestsetzungsbescheid.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwal-

tungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203 - 206, in 39104 Magdeburg erhoben werden.
^'

im Auftrag

Julia Lathan
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Rechts uellenverzeichnis:

BlmSchG

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche,

Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-lmmissionsschutzgesetz - BlmSchG) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. l S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 55

des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBI. l S. 626, 637)

4. BlmSchV

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (Verordnung über ge-

nehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BlmSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. Mai

2013 (BGBI. l S. 973, 3756), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 09. Jan. 2017

(BGBI. l S. 42) *
»

TA Luft

Erste Allgemeine Verwaltung svorschrift zum Bundes-lmmissionsschutzgesetz (Technische Anlei-

tung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) vom 24. Juli 2002 (GMBI. 2002 S. 511)

TA Lärm

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-immissionsschutzgesetz (Technische An-

leitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI. S. 503)

Immi-ZustVO

Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes (Immi-ZustVO) vom 08.

Okt. 2015 (GVBI. LSA Nr. 24/2015 S. 518)

VwKostG LSA

Verwaltungskostengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) vom 27. Juni 1991 (GVBI.

LSA S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Mai 2010 (GVBI. LSA S. 340)

ALLGO LSA

Allgemeine Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AIIGO LSA) in der Fassung der Be-

kanntmächung vom 10. Okt. 2012 (GVBI. LSA S. 336), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.

Dez. 2016(GVBI. LSA394)
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Landkreis Jerrchower Land - 3&281 Burg - Postfach 11 31

Sauenhaltung Lübars KG
Straße der Technik 12
39291 Lübars

FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Wasserbehörde
Auskunft erteilt: Herr Pansch
Mein Zeichen-. 74-pa-1G02.3-2011-57.Mö-Lü-
Dienstgebäude: Genthin, Brandenburger Straße 100
Zimmer-Nr. : 338
Telefon: 03921949-7406
Telefax: 03921 949-9670
E-Mail: Wasserbehoerde@lkjl. de
Abweichende Sprechzeiten für den o. g. Bereich:

ihre Nachricht vom
27.07.2011

Ihr Zeichen Datum
6. September 2011

WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erteile ich Ihnen gemäß §§ 8 und 9 Wasserhaushaftsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBt.
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBI. l S. 1163) in
Verbindung mit dem Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhatt (WG LSA) vom 16. März 2011
(GVBI. LSA S. 492) die Erlaubnis für folgende Gewässerbenutzung:

l.
1. Art und Zweck der Gewässerbenufceung

Entnahme von Grundwasser aus einem vorhandenen Bohrbrunnen zur Herstellung von Pflanzen-
Schutzmittel und zur Versorgung des Tierbestandes.

2. Umfang der Gewässerbenufceung

Entnahme von Grundwasser bis zu:

3. Örtliche Lage der Gewässerbenutzung

k. A. m3 /d

12000 m3/a

Land:

Landkreis:

Stadt/Gemeinde:

Gemarkung:
Flussgebiet:
Gewässer:

Sachsen-Anhalt

Jerichower Land

Möckern, OT Lübars
Lübars Flur: 6
5874 Elbe-Havel-Kanal
Grundwasser

Flurstück: 10021

Sitz:
39288 Burg
BahnhofstraRe 9
Telefon- 03921 349-0
Telefax: 03921 94S-9000

Auftensteiie:
39307 Genlhin

BrandenbUi-gerStr. lOO
Telefon: 03921 S49-0
Telefax: 03921 949-9000

ßsnkveitiinduns:
Konio-Nr. 5Ti007116

(BLZ 810540 00;
Sparkasse Jerichowsr Lsnö
SWuernummer: 103/144/50006

Allgein.eins Geschaflszeiten;
Moreag bis Mnwoth; 08:30 Uhr - 16:00 Uhr
Donnerstag: 03:30 Uhf - 17:00 Uhr
Freitag: ' 03:30 Uhr-12:00 Uhf

E-MaK-Adresae nur für formlose MiUeilungen ohne eteki.'onische SIgnslur

Homepsge:
wwwJkil.de
E-Mail:
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MTBf: 3838(Lübars) h-Wert r-Wert Messstellennummer

Standort Brunnen: 5780905 4509007 7600500337

IL Unterlagen

Anzeige vom 27. Juli 201 1 für eine Gewässerbenutzung

III. Wasserrechttiche Nebenbestimmungen

1. Die Erlaubnis wird unbefristet erteilt.

2. Schädliche Verunreinigungen des Grundwassers oder sonstige nachteilige Veränderungen seiner
Eigenschaften sind auszuschließen.

3. Werden im Rahmen der Gewässerbenutzung Belastungen oder AuffälRgkeiten des Grundwassers
festgestellt, so ist der Landkreis Jerichower Land sofort zu informieren.

4. Die Entnahmemengen sind monatlich zu registrieren und die Wasserstände sind jeweils am 1. des
Monats zu messen und dem LHW Sachsen-Anhatt, Otto-von-Guericke-Straße 5, 39104 Magdeburg
sowie der Wasserbehörde des Landkreises Jerichower Land bis zum 31. März des Folgejahres zu
übergeben.

5. Die Verbindung der Brunnenanlage mit dem zentralen Trinkwassernetz ist nicht gestattet. Die bei-
den Wasserversorgungssysteme sind nachweisbar unabhängig voneinander zu betreiben.

6. Bei Einstellung des Betriebes der Anlagen ist der Wasserbehörde Anzeige zu erstatten. Der Rück-
bau der Anlagen hat entsprechend der Anordnung der Behörde zu erfolgen.

7. Der Bescheid steht unter dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung
von Auflagen.

8. Dieser Bescheid kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden.

9. Der Übergang auf einen Rechtsnachfolger ist schriftlich anzuzeigen.

IV. Kostenentscheidung

Dieser Bescheid ist kostenpflichtig. Für die Erteilung der wasserrechttichen Erlaubnis wird eine Bear-
beitungsgebühr mittels eines gesonderten Gebührenbescheides erhoben.

V. Begründung

Mit Datum vom 27. Juli 2011 stellten Sie beim Landkreis Jerichower Land, als Wasserbehörde, den

Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die Entnahme von Grundwasser zur Herstel-
lung von Pflanzenschutzmittel und zur Versorgung des Tierbestandes. Die Wasserentnahme erfolgt
über einen vorhandenen Bohrbrunnen.
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Bei der Entnahme von Grundwasser über einen Brunnen handelt es sich um die Benutzung eines Ge-
wässers gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG, die dem Erlaubniserfordernis gemäß § 8 Abs. 1 WHG durch die
zuständige Behörde unterliegt.

Der Landkreis Jerichower Land. als Wasserbehörde, ist gemäß §§ 11 und 12 Abs. 1 WG LSA in Ver-
bindung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung über die abweichende Zuständigkeit auf dem Gebiet des Was-
serrechts (Wasser-ZustVO) in der zuletzt geltenden Fassung für die Erteilung des Bescheides zustän-
dig.

Die wasserrechtliche Erlaubnis ergeht gemäß § 13 WHG mit Nebenbestimmungen. Die erteilten Aufta-
gen sind notwendig und zulässig, um nachteilige Wirkungen für andere und auf den Wasser- und Na-
turhaushalt zu vermeiden oder auszugteichen und um Verunreinigungen des Grundwassers oder sons-
tiger nachteiliger Veränderungen seiner Eigenschaften durch den Gewässerbenutzer entsprechend
§ 48 Abs. 1 WHG zu verhüten. Die Aufnahme von Nebenbestimmungen ist auch nachträglich zulässig.

Die wasserrechtliche Erlaubnis gewährt im Sinne von § 10 Abs. 1 WHG die zeitlich unbegrenzte Be-
fugnis, ein Gewässer zu einem bestimmten Zweck in einer nach Art und-Maß bestimmten Weise zu
benutzen.

Die Nachweispflicht der Entnahmemengen sowie der Wasserstände sind gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 2
WHG begründet. Demnach kann die Bewilligung ohne Entschädigung widerrufen werden, sofern die
Benutzung über drei Jahre ununterbrochen nicht ausgeübt, oder ihrem Umfang nach erheblich unter-
schritten wurde.

Der Bescheid wurde gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in Verbindung mit
§ 1 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) sowie § 13 WHG mit.dem
Vorbehalt zur nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Nebenbestimmungen erteilt,
um ggf. zusätzliche Anforderungen an die Beschaffenheit des einzuleitenden Abwassers zu stellen.

Der Widerrufsvorbehalt der Erlaubnis ergibt sich aus § 18 Abs. 1 WHG.

Bei Veränderungen der Eigentumsverhältnisse für das Grundstück geht die wasserrechtliche Erlaubnis
gemäß § 8 Abs. 4 WHG auf den Rechtsnachfolger über. Demnach hat der Rechtsnachfolger den Uber-
gang der Eriaubnis der Wasserbehörde gemäß § 23 WG LSA schriftlich anzuzeigen.

Alte aufgeführten Nebenbestimmungen der Erlaubnis sind vertretbare Handlungen, die sachlich durch-
führbar sowie rechtlich machbar sind. Unter diesen aufgeführten Aspekten wurden die erteilten Neben-
bestimmungen durch den Landkreis Jerichower Land, als Wasserbehörde, nach pflichtgemäßem Er-
messen entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen und angeordnet. Der Gewäs-
serbenutzer haftet für alle Schäden, die dadurch entstehen, dass er die erteilten Nebenbestimmungen
nicht erfüllt.

Die Erteilung dieses Bescheides entbindet den Inhaber nicht von der Erfüllung der sich aus anderen
Rechtsvorschriften abzuleitenden Pflichten, die sich im Zusammenhang mit der Ausübung der Gewäs-
serbenutzung ergeben können. Soweit Rechte Dritter durch diesen Bescheid berührt oder nachträglich
geltend gemacht werden, sind diese in einem besonderen Verfahren zu behandeln.
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Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 1, Sund 6 Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (VwKostG LSA) in der zuletzt geltenden Fassung in Verbindung mit § 1 der Allgemeinen Gebüh-
renordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AIIGO LSA) in der zuletzt geltenden Fassung. Danach sind
die Kosten des Verfahrens demjenigen aufzuerlegen, der zu der Amtshandlung Anlass gegeben hat.
Die Höhe der Kosten ergibt sich aus dem Ihnen gesondert zugehenden Kostenfestseteungsbescheid.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder münd-
lich zur Niederschrift beim Landkreis Jerichower Land, Bahnhofstraße 9, 39288 Burg Widerspruch ein-
legen.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

'^^^
Bruelheide

Hinweise

• Mit der Erlaubnis ergibt sich gemäß § 10 Abs. 2 WHG kein Anspruch auf Zufluss von Wasser in
einer bestimmten Menge und Beschaffenheit.

• Aufgrund der vorhandenen Alttasfr/erdachtsfläche wird empfohlen, eine jährliche Rohwasserunter-
suchung zur Eignung als Tränkwasser durchzuführen. Sofern eine Untersuchung erfolgen sollte,
wäre ich Ihnen dankbar, diese auch dem Landkreis Jerichower Land zur Auswertung der Altlasten-
Situation zur Verfügung zu stellen.

• Diese wasserrechttiche Erlaubnis wird gemäß § 87 Abs. 2 Nr. 1 WHG in das Wasserbuch eingetra-
gen.
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Der Landrat '•Il;-.

Landkreis Jerichower Land - 39281 Burg - Postfach 11 31

Sauenhaltung Lübars KG
Straße der Technik 12
39291 Lübars

Ihre Nachricht vom
27.04.2017

Ihr Zeichen

Fachbereich Umwelt
Wasserbehöide
Auskunft erteilt:
Mein Zeichen:
Dienstgebäude:
Zimmer-Nr.:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

!

Herr Bauer
74-ba.2017.71124
Genthin, Brandenburger Straße 100
340
03921 949-7407
03921 949-9670
Wasserbehoerde@lkjl.de

Abweichende Sprechzeiten für den o. g. Bereich:

Datum
10. Mai 20-1.7

WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS
hier: Zutagefördern von Grundwasser zu Brauchwasserzwecken (Tränke)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erteile ich Ihnen die bis zum 31. Dezember 2047 befristete Eriaubnis für folgende Ge-
wässerbenutzung:

l.
1. Art und Zweck der Gewässerbenutzung

Zutagefördern von Grundwasser aus einem Bohrbrunnen zu Braudiwasserzwecken (Tränkwasser)

2. Umfang und Zeitdauer der Gewässerbenutzung

Zutagefördern un,cl.Entnahmen von Grundwasser bis zu: 2m3/h

50 m3/d

max. 18000 m3/a

3. Örtliche Lage der Gewässerbenutzung

Land:

Landkreis:

StadVGemeinde:
Gemarkung:
Flur, Flurstück:

Wassereinzugsgebiet:

Sachsen-Anhalt

Jerichower Land

Möckem Straße der Technik 12
Lübars

6, 10021
5874.21

Slbs:
39288 Buig
Bahnhofetraße 9
Telefon: OM21 949-0
Telefax: 03921 949-9000

Außenstelle: Bankverbindung:
39307 Genthln Spariiasse Jerichower Land
BrandanburgerSlr. 100 IBAN:DE86810540000S11 0071 16
Telefon: 03921949-0 BIG: NOLADE21JEL
Telefax: 03921949-9000 Steuemummer: 103/144/60006

Homepage: Allgemeine Geschäftszdten:
www.llyl.de Montag bis Mittwoch: 08:30 Uhr -16:00 Uhr
E-Mall: Donnerstag: 08:30 Uhr - 17:00 Uhr
post@lkjl. de Freitag: OjB:30 Uhr-12:00 Uhr
E-Mall-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur
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Gruhdwasserkörper:
Gewässer:

MTBI:
Koordinaten:

II. Nebenbestimmungen

HAV_UH_7-Burg-Ziesar Fläming, Moränenlandschaft
Grundwasser

3838
Koordinatenreferenzsystem ETRS89/UTM Zone 32
Ostwert: 714.089,53
Nordwert: 5.783.655,86

1. Die erlaubte örtliche Lage, die Art, der Zweck und der Umfang der Gewässerbenutzung sind
einzuhalten.

2. Werden im Rahmen der Gewässerbenuteung Belastungen oder Auffälligkeiten des Grundwas-
sers festgestellt, so ist die Wasserbehörde des Landkreises Jerichower Land sofort zu informie-
ren.

3. Die Entnahmevon Grundwasser bei einer Entnahmemenge von mehr als 3000 m3 /a-ist entgelt-

pflichtig.

4. Die Anlage zur Wassergewinnung ist mit einem geeigneten Messgerät oder einer Messeinrich-
tung zur Erfassung der entnommenen Wassermenge auszurüsten.

5. Sie, als Gewässerbenutzer, haben nachstehende Messungen durchzuführen und prüffahig zu
dokumentieren:

- die monatliche Entnahmemenge
- den Grundwasserständ am Standort der Wasserentnahme (... m u. OK Messpunkt) am ers-

ten Werktag jeden Monats

6. Die dokumentierten Messergebnisse sind dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Was-
serwirtschaft (LHW) Sachsen-Anhalt, Otto-von-Guericke-Straße 5, 39104 Magdeburg sowie der
Wasserbehörde des Landkreises Jerichower Land bis zum 31. März des Folgejahres zu über-
geben.

7. Bei Nichtinanspruchnahme des Nutzungsrechtes ist für den jeweiligen Zeitraum eine Fehlmel-
düng erforderlich.

'8."Die^mst@IIüngd©rB®tri@bes-derA-nlageTristderWasserbehTördeTanzuzeig®nr0ersRäckba№--
der Anlagen hat entsprechend der Anordnung der Behörde zu erfolgen.

9. Der Übergang auf einen Rechtsnachfolger ist schriftlich anzuzeigen.

10. Der Bescheid steht unter dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergän-
zung von Nebenbestimmungen.

11. Dieser Bescheid kann jederzeit ganz oder teilweise, auch bei Nichteinhaltung von erteilten Ne-
benbestimmungen, widerrufen werden.
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III. Kostenentscheidung

Dieser Bescheid ist kostenpflichtig. Für die Erteilung der wasserrechtlichen Eriaubniswird eine Be-
arbeitungsgebühr mittels eines gesonderten Gebührenbescheides erhoben.

IV. Begründung

Mit Datum vom 27. April 2017 stellten Sie beim Landkreis Jerichower Land, als Wasserbehörde,
den Antrag auf Erhöhung der Entnahme von Grundwasser zur erteilten wasserrechtlichen Erlaub-
nis vom 6. September 201 1.

-t

Der Entscheidung lagen folgendeUnterlagen zugrunde:

Antrag auf Erhöhung der Entnahme vonGrundwasser zu Tränkezwecken vom 27. April 2017
Stellungnahme des Gewässerkundlichen Landesdiestes beim Landesbetrieb für Hochwasser-
schütz und Wasserwirtschaft vom 9. Mai 2017

—a. 'M-m»:S.. ^. :,„. -..

^ Der Landkreis Jerichower Land, als Wasserbehörde. ist gemäß §§ 11 und 12 Abs. 1 Wassergesetz
für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Verordnung über abweichen-
de Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts (Wasser-ZustVO) für die Erteilung des Be-
scheides zuständig.

Beim Zutagefördern von Grundwasser über einen Brunnen handelt es sich um die Benutzung eines
Gewässers gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die dem Erlaubniserfordernis
gemäß § 8 Abs. 1 WHG durch die zuständige Behörde unterliegt.

Die wasserrechtliche Erlaubnis ergeht gemäß § 13 WHG mit Nebenbestimmungen. Die erteilten
Nebenbestimmungen sind notwendig und zulässig, um nachteilige Wirkungen für andere und auf
den Wasser- und Naturhaushalt zu vermeiden oder auszugleichen und um Verunreinigungen des
Grundwassers oder sonstiger nachteiliger Veränderungen seiner Eigenschaften durch den Gewäs-
serbenutzer auszuschließen. Die Aufnahme von Nebenbestimm ungen ist auch nachträglich zuläs-
sig.

/ s^ Die wasserrechtliche Erlaubnis gewährt im Sinne von § 10 Abs. 1 WHG grundsätzlich die zeitlich
begrenzte Befugnis, ein Gewässer zu einem bestimmten Zweck in einer nach Art und Maß be-
stimmten Weise zu benutzen. Mit der Erlaubnis ergibt sich gemäß § 10 Abs. 2 WHG kein Anspruch
auf Zufluss von Wasser in einer bestimmten Menge und Beschaffenheit.

Die Wasserentnahmeenlgeltpflicht ergibt sich aus § 1 Wasserentnahmeentgeltverordnung für das
Land Sachsen-Anhalt (WasEE-VO LSA). Das Wasserentnahmeentgelt erhebt das Land gegenüber
Ihnen, als Benutzer.

Die Ausrüstung der Anlage mit einem geeigneten Messgerät oder einer Messeinrichtung regelt § 6
in Verbindung mit § 1 WasEE-VO LSA. Das Messgerät soll an der Entnahmestelle eingebaut wer-
den;

Die Nachweispflicht der Entnahmemengen sowie der Wasserstände sind gemäß § 6 Abs. 3
WasEE-VO LSA begründet.

Bei Veränderungen der Eigentumsverhältnisse für das Grundstück geht die wasserrechtliche Er-
laubnis gemäß § 8 Abs. 4 WHG auf den Rechtsnachfolger über. Demnach hat der Rechtsnachfol-
ger den Übergang der Erlaubnis der Wasserbehörde gemäß § 23 WG LSA schriftlich anzuzeigen.
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Der Bescheid wurde gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in Verbin-
düng mit § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz Land Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) sowie § 13 WHG
mit dem Vorbehalt zur nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Nebenbestim-
mungen erteilt.

Der Widerrufsvorbehalt der Erlaubnis ergibt sich aus § 18 Abs. 1 WHG.

Alle aufgeführten Nebenbestimmungen der Erlaubnis sind vertretbare Handlungen, die sachlich
durchführbar sowie rechtlich machbar sind. Unter diesen aufgeführten Aspekten wurden die erteil-
tenNebenbestimmungen durch den Landkreis Jerichower Land, als Wasserbehörde, nach pflicht-
gemäßem Ermessen entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen und angfe-
ordnet. Der Gewässerbenutzer haftet für alle Schäden, die dadurch entstehen, dass er die erteilten
Nebenbestimmungen nicht erfüllt.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 1, 5 und 6 Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (VwKostG LSA). Danach sind die Kosten des Verfahrens demjenigen aufzuerlegen, der zu
der Amtshandlung Anlass gegeben hat. Die Hohe der Kosten ergibt-sieh aus dem Ihnen gesondert
zugehenden Kostenfestsefzungsbescheid.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Landkreis
Jerichower Land, Bahnhofstraße 9, 39288 Burg Widerspruch einlegen.

Mit freundlichen Grüßen

im Au

rd ann

Anlage
Fundstellenverzeichnis

Verteiler

GLDMD
LVwA Ref. 404.e

^

Hinweise

- Die Erteilung dieses Bescheides entbindet Sie nicht von der Erfüllung der sich aus anderen
Rechtsvorschriften abzuleitenden Pflichten, die sich im Zusammenhang mit der Ausübung der
Gewässerbenutzung ergeben können. Soweit Rechte Dritter durch diesen Bescheid berührt o-
der nachträglich geltend gemacht werden, sind diese in einem besonderen Verfahren zu be-
handeln.

- Diese wasserrechtliche Erlaubnis wird gemäß § 87 Abs. 2 Nr. 1 WHG in das Wasserbuch ein-
getragen.

Die wasserrechtliche Erlaubnis, Az. : 74-pa-1002. 3-2011-57-Mö-Lü-, vom 6. September 2011
wird mit Erteilung dieser wasserrechtlichen Erlaubnis ungültig und aus dem Wasserbuch ge-
löscht.



Fundstellenverzeichnis

VwKostG LSA

VwVfG

VwVfG LSA

WasEE-VO LSA

Wasser-ZustVO

WHG

WGLSA

Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 27. Juni
1991 (GVBI. LSA 1991, S. 154), § 9 zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 18. Mai 2010 (GVBI. LSA S. 340)

Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. Januar 2003 (BGBI. l S 102), zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBI. l S. 626)

Verwaltungsverfahrensgesetz Land Sachsen-Anhalt vom 18. November
2005 (GVBI. LSA 2005, S. 698, 699), §§ 2 und 3 zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 26. März 2013 (GVBI. LSA S. 134, 143)

Verordnung über die Erhebung eines Entgelts für die Entnahme von
Wasser aus Gewässern für das Land Sachsen-Anhalt (Wasserentnah-
meentgeltverordnung für das Land Sachsen-Anhalt) vom 22. Dezember
2011 (GVBI. LSAS. 889) ' - - . - - _-._-—_.

Verordnung über abweichende Zuständigkeiten auf dem Gebiet des
Wasserrechts vom 23. November 201 1 (GVBI. LSA 2011 , S. 809), § 2
zuletzt geändert und § 2a neu eingefijgt durch Verordnung vom 1. April
2016(GVBI. LSAS. 159)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)
vom 31. Juli 2009 (BGBI. l S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 122
des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBI. l S. 626)

Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 16. März 2011 (GVBI.
LSA 2011, 492), Anlage 3 neu gefasst durch Artikel 2 der Verordnung
vom 17. Februar 2017 (GVBI. LSA S. 33)
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Nummer der Firma:

HRA 1970

Seite 1 von 2-Ausdruck-

Anzahl der btedierigen Bnb-agungen:

4

a) Firma:

Sauenhaltung Lübars KG

b)Snz. Ntoderi Inländische Geschäflsanschrtft, Zwelgntodaf sungen:

Lübars

Geschäftsanschrift: Straße der Technik 12, 39291 Lübars

c) G^ensland des

w. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b) Inhaber. pereSnlteh haftende QsseStechafiier. GeschfiflBfflhrer, Voretand, Vertretungsberechtlgie und besondere
Verire&ingsbeftignte:

Persönlich haftender Gesellschafter: van den Akker, Patrick, Wolmirsleben, *23. 06. 1976

' Prokura:

5. a) RecMalbnm, Beginn und Sateur^:

Kommanditgesellschaft

b) Sonstige Rechlsvwf tese:

o) KömmandHteten, Ml^lladei:

Kommanditist(en):

Van Beek SPF Varkens B. V., Leiystad/Niederlande (Kamervan Koophandel vor Flevoland Nr. 39092326), Einlage:
25. 000,00 EUR

van den Akker GmbH, Wolmirsleben (Amtsgericht Stendal HRB 7434), Einlage: 35.000,00 EUR

a) Tag dw tetztan Bntragung:

16. 10.2015
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Saülastenvetzetehftls von Mödeem. Stadt Bayto»teiibtatt-Nr. 2 Seite 1

OiFUiicl&tück Straße cter Te^ru'k 12

<5emai*uog tÄar% Flur © HwsWx, ^5

nIM Nr. inNtttderm
1 2

1. VerpflNtfy^, dass d« im La^plan grttn gekennzei
chen zusammen ein einzjgesOryni^äücHijftäen.

eingehen am: 21.09.2005

8«№wku e«
3

l-

enptä-

n

2. Verp^tung, dte im Ls^j^an grön ̂eennzefehR@te ̂ uBche An-
»age (Bioga^n^j t%ch Ä^aüf ̂?n 12 Monaten, pfeäzu.
rödayfaauer» ureldfe Boftenvwste^tong zu " ;

©»og^tragen anr»; 2t.(^.20G!§
i

ann



Bay!aste(i¥e»e»chii^voii Nödeem, Stadt

eruncteWclc Straße ̂ r TechA 12

.Geroarküng tfiNrs Ftür B

Baulastontebitt-Nr. 3
'S«tte -1.

Ftatstö^-^^1^21

Uä;"Nr. tRhattdeFBaütast

1. Veiipfflchtus®, tfass dw im iagepj^ grüff g^^iazefehneteo Flä^eß
Misaremen ei& ejnziges ©№mlst8^ iMläefi. .̂ l

angetragen san: 21.S®^6ö5 ^titmartR

3

Oto l£tt*i»t8cfc»t№ziefe(itiung
hat stell acSndeA ta 1W21

83.08^

r ur"9

o-.Säa^T^ i 3
IQ i 0- r
.£0 l ^t<«

Fölgerde Seite



Bautastonvcfzelchnts voii Mödcem. Stadt

SrundsfeBck Steße äer TechniN 12

©«ndarkung Lü&ars Ftütr 6

Baätasfeßblwtt-Sr. 4
Seite 1

FliimäN(-4@^ta^

Lfct. -Nc. Inhaft der Bautest Bemerkyngen

1. V^pfliäifüf^, aase die im lageptan groß geNenn^tetoeten Nachen
zu^fflmer» ein einziges öwndstädc bitoen. ~)

i6if®etra®eft äin:21.©9^00§
, Bw8fflsnn

L'l

3-

DiaFlüÄtOcl fetsi^^iBü^
hat »teh geättsitit »i

03.Q8.0S

u» '.̂ uvä
KreUsver wj^ttur'.g

E.atio'an'cigieawt

o^tiasn »l 3 i
3 92 31 B'wl'3

^efeeNte $^te'



Bautasfettve»z®Ichiiis vöii MäGkern. 8t«it

Gfüiiidsttclt Straße äer TechnlN 12

GeffiaAung iöbare Nur @

Sauta^nMatt^N». S
Seite 1

Flui<s»efe W023-

IM-Nr. Inhättderßaütast

1 2

1, Ve^ßichtyng, ctas^ d^ t№ Lsge^an gr|iti g^i^&eNwwteR Rädwn
zusammen eNeiM^ies ©ryffleEstöcg bfläten,

3-

eins^ttagen am: 21.09 2№5

l
J er.^SiEpafitS

LT
hat stell a»aitd«rt N 10823

sa.M.es

^-^

9S31 g

"'(^SRiteSwte'
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Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Sachsen-Anhalt (LVermGeo)
Otto-von-Guericke-Str. 15, 39104 Magdeburg

Standort: Scharnhoretstraße 89, 39576 Stendal

Antrags-Nr. : B21-20954-18

Auszug aus dem
Geobasisinformationssystem
Liegenschaftskataster (beschreibende Angaben)

Flurstücks- und Eigentumsübersicht
Erstellt am: 07.11.2018
Aktualität der Daten: 06.11 .2018

Flurstück 10021, Flur 6, Gemarkung Lübars

Gebietszugehörigkeit:

Lage:

Fläche:

Tatsächliche Nutzung:

Gebäude:

Hinweise zum Flurstück:

Gemeinde Möckern, Stadt
Kreis Jerichower Land

Straße der Technik 12

24 807 m2

24 807 m2 Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft

Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe
Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe
Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe
Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe

Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe

Wohngebäude, Straße der Technik 12

Baulast "66/0315 0884/003"
Verfahrensbezeichnung: 66/0315 0884/003

Angaben zu Buchung und Eigentum

Buchungsart: Grundstück

Buchung: Amtsgericht(Grundbuchamt) Amtsgericht Burg
Grundbuchbezirk Lübars
Grundbuchblatt811
Laufende Nummer 1

Eigentümer Sauenhaltung Lübars KG
Straße der Technik 12

39291 Möckern OT Lübars

CM

ai
n
Ij W

Dieser Auszug ist gesetzlich geschützt. Es gelten die Nufaungsbedingungen für die Daten der Landesvermessung, des
Liegenschaftskatasters, des Geobasisinformationssystems und der Grundstückswertermittlung des Landesamtes für Vermessung und

Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo).
Seite 1 von 1



Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Sachsen-Anhalt (LVermGeo)
Otto-von-Guericke-Str. 15, 39104 Magdeburg

Standort: Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal

Antrags-Nr. : B21-20954-18

Auszug aus dem
Geobasisinformationssystem
Liegenschaftskataster (beschreibende Angaben)

Flurstücks- und Eigentumsübersicht
Erstellt am: 07.11.2018
Aktualität der Daten: 06. 11. 2018

Flurstück 10022, Flur 6, Gemarkung Lübars

Gebietszugehörigkeit:

Lage:

Fläche:

Tatsächliche Nutzung:

Gebäude:

Gemeinde Möckern, Stadt
Kreis Jerichower Land

Straße der Technik

2 500 m2

2 500 m2 Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft

Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe

Hinweise zum Flurstück: Baulast "66/0315 0884/004"

Verfahrensbezeichnung: 66/0315 0884/004

Angaben zu Buchung und Eigentum

Buchungsart: Grundstück

Buchung; Amtsgericht(Grundbuchamt) Amtsgericht Burg
Grundbuchbezirk Lübars
Grundbuchblatt 655
Laufende Nummer 7

Eigentümer: Klümper, Dorothee
Straße der Technik 2
39291 Möckern OT Lübars

Ig
Il
Il
l; Dieser Auszug ist gesetzlich geschützt. Es gelten die Nutzungsbedingungen für die Daten der Landesvermessung, des

Liegenschaftskatasters, des Geobasisinformationssystems und der Grundstückswertermittlung des Landesamtes für Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo).

Seite 1 von 1



Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Sachsen-Anhalt (LVermGeo)
Otto-von-Guericke-Str. 15, 39104 Magdeburg

Standort: Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal

Antrags-Nr. : B21-20954-18

Auszug aus dem
Geobasisinformationssystem
Liegenschaftskataster (beschreibende Angaben)

Flurstücks- und Eigentumsübersicht
Erstellt am: 07. 11. 2018
Aktualität der Daten: 06.11 .2018

Flurstück 10023, Flur 6, Gemarkung Lübars

Gebietszugehörigkeit:

Lage:

Fläche:

Tatsächliche Nutzung:

Gebäude:

Hinweise zum Flurstück:

Gemeinde Möckern, Stadt

Kreis Jerichower Land

Straße der Technik 11

11 144m2

11 144 m2 Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft

Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe
Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe
Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe
Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe

Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe, Straße der Technik 11

Bautest "005"
Verfahrensbezeichnung: 005
Ausführende Stelle: Landkreis Jerichower Land

Angaben zu Buchung und Eigentum

Buchungsart: Grundstück

Buchung: Amtsgericht(Grundbuchamt) Amtsgericht Burg
Grundbuchbezirk Lübars

Grundbuchblatt655
Laufende Nummer 7

Eigentümer: Klümper, Dorothee
Straße der Technik 2
39291 Möckern OT Lübars

Il
J W

Dieser Auszug ist gesetzlich geschützt. Es gelten die Nutzungsbedingungen für die Daten der Landesvermessung, des
Liegenschaftskatasters, des Geobasisinformationssystems und der Grundstückswertermittlung des Landesamtes für Vermessung und

Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo).
Seite 1 von 1
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^I'l..:

Landkreis Jerichower Land

Bahnhofstraße 9

39288 Burg

29.03.2017/15.10.2019

1. Bauherr(in) / Bauherrengemeinschaft
"••y^ -yv"

-1Ä

Sauenhaltung Lübars KG

039268-399998 039268-399999 info@van-den-akker. com

Straße der Technik 12, 39291 Möckern OT Lübars

Herr Patrick van den Akker
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info@van-den-akker.com
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2. Genaue Bezeichnung des Vorhabens
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Änderungsverfahren gemäß § 16 BlmSchG

hier:

Änderung der Tierplätze / Anpassung der Stalleinrichtung / Aufstellung Wäscher (ÄRA)

3. Baugrundstück
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39291 Möckern, Stadt
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Straße der Technik 12
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4. Erschließung
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vorhanden nördlich der Anlage: Löschwasserbrunnen in einer Entfernung von ca. 250 m, Leistung: 57 m3/h
sowie auf dem Grundstück: ein Becken zur Vorhaltung von Löschwasser, Inhalt ca. V= 200 m3
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5. Baugrund / Grundwasserverhältnisse / Baustoffe / Konstruktion

;Ä vorhanden

(Nur ausfüllen, soweit die Angaben nicht den
Bauzeichnungen entnommen v/erden können)

..,, " , ;,*„. es wird davon ausgegangen, dass sich im Gründungsbereich kein Grundwasser
^.**<- ..., <;,. befindet

^-t'f, \. f'''iy!1'*-'^

Zu verwendende Baustoffe Bauteile, BauartenTeile des Baues

:Zi€A)STÄLLE 3 bis 9 (baugleich)
;'T~T"y^"^ ̂fc« ̂  *»>*'

Einzelfundamente im Abstand von 3,00 m

Gasbetonwandplatten d= 24 cm
befestigt an Stahlbetonstützen im Abstand von 3,00 m

Giebelwände werden ausgebessert (d. h. Löcher geschlossen, geputzt und gestrichen)

tlw. Massivwände vorhanden

Buchtentrennwände aus PVC, d= 50 mm

Brandwand zwischen Stallneubau (Stall 2) und restlichen Stallkomplex
siehe Brandschutzkonzept

PU-Dämmplatten d= 40 mm

Betonfußboden bzw. Betonspaltenböden in sämtlichen Ställen
Stall 8: Kunststoffrosten in den Abferkelbuchten

Nagelbinder aus hlolz im Abstand von 3, 00 m

Wellfaserzementplatten auf Hotzpfetten

mindestens 3 % Fensterfläche je Stall
tlw. offenbar

innen: Kunststoff- bzw. Holztüren
außen: Blechtüren als Fluchttüren

Errichtung von Wäschern /Abluftreinigungsanlagen (ÄRA) an den Ställen 3 und 9
Aufstellung derARA's an den jeweiligen Giebelseiten - Beschreibung gesondert
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6. Notwendige Räume für Feuerstätten, Wärmepumpen und Blockheizkroftwerke zur Raumheizung
oder Warmwasserversor un

lv^- 1
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S.A---VÄ'. 1ca. 170m3

+15 cm über Gelände

•^x. :"lTor2-flüglig, b/h: 2. 45/2. 68 m

Sonstige Angaben

Edelstahl, doppelwandig d= 20 cm hleizung (Ölbrenner)

Edelstahl, doppelwandig d= 13 cm Notstromaggregat
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' 30 000 m3
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7. Gewerbliche Anlagen, für die eine immissionsschu+zrechtliche Genehmigung nicht erforderlich ist

y; -^s"',„' ; ? hierzu gehört Betriebsbeschreibung für land- und forstwirtschaftliche Vorhaben
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8. Notwendige Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze
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9. Grundflächenzahl / Geschossflächenzahl / Baumassenzahl

24807
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10. Nutzflächen, umbauter Raum / anrechenbare Kosten / Bauwerksklasse
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sh. gesonderte Berechnungen
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11. Angaben zur Barrierefreiheit
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12. Sonstige ergänzende Angaben

13. Unterschriften A
Ort, Dotum, Unterschrift Entwurfsverfa^serfin) / , ^•^,-'."' "^ \

Ingenieurbüro SVIIohr ..., :-'^' : ^
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Ort-/ Datum/ Unterschrift . ah {in

Wolmirsleben, 29:03.2017/ergänzt Staßfurt, 15. 10.2019
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(Nur ausfüllen, soweit die Angaben nicht den
5. Baugrund / Grundwasserverhältnisse / BaUStOffe / Konstruktion Bauzeichnungen entnommen'werden können)

vorhanden

;^3'' l es wird davon ausgegangen, dass sich im Gründungsbereich kein Grundwasser
'"'"'L befindet

Teile des Baues

Bl-S--<a.'-
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Zu verwendende Baustoffe, Bauteile, Bauarten

STALL 10 / FUTTERHAUS

Einzelfundamente im Abstand von 4, 50 m

Wandplatten aus Beton, d= 9 cm
befestigt an Stahlbetonstützen im Abstand von 4, 50 m

Giebelwände werden ausgebessert (d. h. Löcher geschlossen, geputzt und gestrichen)

Massivwände vorhanden, als Abtrennung zwischen Futterhaus und Stall 10
Stall 10: Buchtentrennwände aus PVC, d= 50 mm

Stall 10: PU-Dämmplatten d= 40 mm
Futterhaus: keine Zwischendecke

Stall 10: Betonspaltenböden
Futterhaus: Betonfußboden

Holzklebebinder mit Spannschloss im Abstand von 4,50 m

Wellfaserzementplatten auf Holzpfetten

Stall 10: mindestens 3 % Fensterfläche

innen: Kunststoff- bzw. hfolztüren

Bauhwchre'ibung Seite 2



(Nur ausfüllen, soweit die Angaben nicht den
5. Baugrund / Grundwasserverhältnisse / Baustoffe / Konstruktion Bauzeichnungen entnommen'werden können)

-:;«.. vorhanden

es wird davon ausgegangen, dass sich im Gründungsbereich kein Grundwasser

Teile des Baues Zu verwendende Baustoffe, Bauteile, Bauarten

BÜRO- UND SOZIALGEBÄUDE

Einzelfundamente im Abstand von 3,00 m

:^ Gasbetonwandplatten d= 24 cm
befestigt an Stahlbetonstützen im Abstand von 3, 00 m

Giebelwände werden ausgebessert (d. h. Löcher geschlossen, geputzt und gestrichen)

Massivwände vorhanden; als Abtrennung zwischen den einzelnen Räumen und Fluren

Brandwand zwischen Stallneubau (Stall 2) und restlichen Stallkomplex
siehe Brandschutzkonzept

PU-Dämmplatten d= 40 mm

Betonfußboden, darauf Dämmung und Estrich ,
in den Naßräumen Fliesen; in den übrigen Räumen PVC-Belag

Nagelbinder aus Holz im Abstand von 3,00 m

Wellfaserzementptatten auf Holzpfetten

Kunststofffenster mit Isolierverglasung
offenbar

innen: Kunststoff- bzw. Holztüren
außen: Blechtüren als Fluchttüren

BauheschreSbung Seits 2



(Nur ausfüllen, soweit die Angaben nicht den
i. Baugrund / ürundwasserverhältnisse / Baustotte / KonstruKTion Bauzeichnungen eninommen'werden können)

,
-'' ^, sh. Bodengutachten

es wird davon ausgegangen, dass sich im Gründungsbereich kein Grundwasser
befindet
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Teile des Baues Zu verwendende Baustoffe, Bauteile, Bauarten

ABLUFTREINIGUNGSANLAGEN (ÄRA)
am Stall 4+6, 5, 7, 9 und 10 werden baugleiche ARAs mit unterschiedl. Abmessungen
errichtet: Streifen- bzw. Hülsenfundamente aus Stahlbeton gemäß Statik

Stahl-Riegel-Konstruktion,
Abluftreinigungsanlage als Fertigteil aus Kunststoff- HDPE, aufv. g. Konstr, aufgestellt

Füllkörperpakete

Abluftreinigungsanlage als Fertigteil als Kunststoffgehäuse (HDPE)

Wasserwanne mit einem max. Füllstand von 40 cm inkl. Pumpensumpf
Material: wie Gehäuse aus HDPE

Abluftreinigungsanlage als Fertigteil als Kunststoffgehäuse (HDPE)

Abluftreinigungsanlage als Fertigteil als Kunststoffgehäuse (HDPE)

Steigleiter mit Rückenschürze zum Technikraum

Revisionstür 1. 00/2. 00 m

Abluftreinigungsanlage als einstufiger biologischer Rieselbettreaktor
zur Minderung von Geruch, Staub und Ammoniak geplant:
- am Kopfgiebel von Stall 4 (für Stall 4+6)
-je am Kopfgiebel von Stall 5, 7, 9 und 10

Abluftventilatoren gemäß Lüftungskonzept

Baubeschreibung Se;/e 2



März 2017
überarbeitet: Februar 2019

Kurzbeschreibun
Stand 02.2019

Stallanla en - Sauenhaltun Lübars

Bauvorhaben: Änderung einer Sauenhaltungsanlage in 39291 Möckern OT Lübars, Str. d. Technik 12
Hier: Änderung Tierplätze / Anpassung Stalleinrichtung / Aufstellung Wäscher (ÄRA)

Antragsteller

All emeines:

Sauenhaltung Lübars KG
Straße der Technik 12, in 39291 Möckern OT Lübars

Die Optimierung der Stallplätze zum Wohle des Tieres und die damit verbundene Anpassung der
Stallausrüstung erfolgte im Rahmen einer Anzeige nach § 15 BlmSchG mit Bescheid vom
10. 06.2015 -Az. : 402. 10. 3-44216-01/15.

Für Änderungen innerhalb des Stalles ist gem. § 60 Abs. lla) - Verfahrensfreie Vorhaben für
„ ... nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in Anlagen" im Grunde keine baurechtliche
Genehmigung erforderlich bzw. einzuholen. Kosten für die Versetzung der Buchten wurden
dennoch in der Ermittlung der anrechenbaren Baukosten aufgeführt.

Stall2-312Abferkel:

Stall 2 ist nicht Antragsgegenstand

Stall 3-216 Sauen:

- keine baulichen Veränderungen hinsichtlich Standsicherheit

Änderungen innerhalb des Stalles im Rahmen derTierSchNutztV und der Anzeige nach § 15 BlmSchG
von 2015:

-Anpassung von Einzelhaltung (Kastenstände und Besamungsbuchten) in Wartestall auf
Gruppenhaltung

. 9 Gruppen mit je 24 Sauen

. Buchtentrennwände aus Kunststoff-Profilen, d= 50 mm

. Anpassung der Fütterungs- und Tränkeanlagen / Elektroinstallation / Klimatechnik

- Gülle-Fließkanäle / Güllesystem und Fußböden bleiben unverändert
. Betonspaltenböden mit einer Perforation <15 % - Spaltenweite max. 20mm, Auftritt >80mm
. Liegebereich in Beton = geschlossene Fläche

- Be- und Entlüftung unverändert
. Zuluft von außen über Traufe in Binderdreieck -> Zuluft über Lüftungsschlitze in der Decke
. Abluftführung erfolgt über vorhandene Abluftkamine über First.

Sauenhaltung Lübars -1-



Stall 4 - 194 Sauen und 3 Eber:

- keine baulichen Veränderungen hinsichtlich Standsicherheit

Änderungen innerhalb des Stalles im Rahmen der TierSchNutztV und der Anzeige nach § 15 BlmSchG
von 2015:

- Umbau Stall 4 von ehemals Abferkelbuchten in

. Deckzentrum mit Fressständen aus Metall

. Buchtentrennwände aus Kunststoff-Profilen, d= 50 mm im Bereich der 3 Eber
Deckzentrum ohne Trennwände

. Anpassung der Fütterungs- und Tränkeanlagen / Elektroinstallation / Klimatechnik

-Gülle-Fließkanäle/Güllesystem und Fußböden:
Deckzentrum:

Betonspaltenböden mit einer Perforation < 15%- Spaltenweite max. 20mm, Auftritt
80mm sowie

Metallgitterböden im Bereich der Fressstände mit einer Spaltenweite < 20mm und
einer Auftrittsbreite max. der Spaltenweite

- Güllewanne mit speziellen Verschlussstücken (Stöpsel) versehen, die zur Entleerung gezogen
werden.

- Be- und Entlüftung
. vorhanden: Zuluft von außen über Traufe in Binderdreieck

. geplant: Zuluft über Lufteinlassklappen in Seitenwand / Entfernung der vorhandenen Zuluftkanäle
innerhalb des Stalles

. Errichtung einer Abluftreinigungsanlage / Einbau Zentralkanal mittig im Binderdreieck

Stall 5 - 320 Sauen und 4 Eber:

- keine baulichen Veränderungen hinsichtlich Standsicherheit

Änderungen innerhalb des Stalles im Rahmen der TierSchNutztV und der Anzeige nach § 15 BlmSchG
von 2015:

- Anpassung Stall 5 von Einzelhaltung (Kastenstände und Eberbuchten) in Wartestall mit
Gruppenhaltung

. 16 Gruppen mit je 20 Sauen

2 Eberbuchten mit je 2 Eber
Buchtentrennwände aus Kunststoff-Profilen, d= 50 mm

Anpassung der Fütterungs- und Tränkeanlagen / Elektroinstallation / Klimatechnik

- Güllekanäle / Güllesystem bleiben unverändert
- Fußboden werden erneuert

. Betonspaltenböden mit einer Perforation <15 % - Spaltenweite max.20mm, Auftritt äSOmm
Liegebereich mit Okoplatten

- Be- und Entlüftung
. Zuluft von außen über Wandventile direkt in den Stall (Höhe wie Fensterbrüstung)
. Errichtung einer Abluftreinigungsanlage / Einbau Zentralkanal mittig im Binderdreieck

Sauenhaltung Lübars -2-



Stall 6-Kalamitäten:

- keine Nutzung mehr als Abferkelstall (88 Abforkclbuchtcn).
- Der Stall soll zukünftig freigehalten werden, so dass zum Beispiel im Fall einer Tierseuche bzw. eines
Tiertransportverbotes oder sonstiger Kalamitäten die fortlaufend produzierten Tiere zu den
genannten Zwecken zwischengestapelt werden können. Hierzu soll der Stall lediglich die freien
Kapazitäten vorhalten.
- keine baulichen Veränderungen hinsichtlich Standsicherheit

Änderungen innerhalb des Stalles im Rahmen der TierSchNutztV und der Anzeige nach § 15 BlmSchG
von 2015:

Austausch der innenliegenden Buchtentrennwände und die Anpassung der Fütterungsanlage.

- Be- und Entlüftung
. Zuluft von außen über Zulufteinlassklappen direkt in den Stall (Höhe wie Fensterbrüstung)
. Abluftführung mit Anschluss an Abluftreinigungsanlage Stall 4

Stall 7-264 Sauen:
- keine baulichen Veränderungen hinsichtlich Standsicherheit

Änderungen innerhalb des Stalles im Rahmen der TierSchNutztV und der Anzeige nach § 15 BlmSchG
von 2015:

- Anpassung Stall 7 von Einzelhaltung (Kastenstände) in Wartestatl mit Gruppenhaltung
. 12 Gruppen mit je 22 Sauen
. Buchtentrennwände aus Kunststoff-Profilen, d= 50 mm

. Anpassung der Fütterungs- und Tränkeanlagen / Elektroinstallation / Klimatechnik

- Güllekanäle / Güllesystem und Fußböden bleiben unverändert
. Betonspaltenböden mit einer Perforation <15 % - Spattenweite max.20mm/ Auftritt >80mm
. Liegebereich überwiegend in Beton = geschlossene Fläche

- Be- und Entlüftung
. Zuluft von außen über Wandventile direkt in den Stall (Höhe wie Fensterbrüstung)

. Errichtung einer Abluftreinigungsanlage / Einbau Zentralkanal mittig im Binderdreieck

Stall 8 - 144 Abferkel:
- im Stallinneren werden keine baulichen Veränderungen vorgenommen

. 9 Abteile mit je 16 Abferkelbuchten

. Buchtentrennwände aus Kunststoff-Profilen, d= 35 mm

- die Fensteröffnungen waren nicht ausreichend und wurden bereits wieder hergestellt - mindestens
3 % der Grundfläche

- Güllekanäle/Güllesystem und Fußböden bleiben unverändert
. Kunststoffrosten - Spaltenweite max. llmm, Auftritt max. llmm
. im Liegebereich der Sau teilweise geschlossene Fläche (Blech) und Gusseisenrosten mit
einer Perforation < 10 %

- Be- und Entlüftung
. Zuluft von außen über Traufe in Dachboden -> Zuluft über abgehängte Rieseldecke
. Abluft über Abluftkamine über Dach (9x 0 50 cm)

Sauenhaltung Lübars -3-



Stall 9-242 Jun sauen 112 Zuchtläufer l Eber:

- im Stallinneren werden keine baulichen Veränderungen vorgenommen
11 Gruppen mit je 22Jungsauen/2 Gruppen mit je 20 Zuchtläufern/Eberbucht
Quarantänestall mit 4 Gruppen mit je 18 Zuchtläufern
Buchtentrennwände aus Kunststoff-Profilen, d= 50 mm
Fütterungs- und Tränkeanlagen vorhanden sowie Elektroinstallation und Klimatechnik

-Güllekanäle/Güllesystem und Fußböden bleiben unverändert
Betonspaltenböden mit einer Perforation <15 % - Spaltenweite max. 20mm, Auftritt >80mm
imJungsauenstall

. Betonspaltenböden mit einer Perforation <15 % - Spaltenweite 18mm, Auftritt 82mm bei
den Zuchtläufern und im Q.uarantänestall

- Be- und Entlüftung
. Zuluft von außen über Wandventile direkt in den Stall (Höhe wie Fensterbrüstung)

. Errichtung einer Abluftreinigungsanlage / Einbau Zentralkanal mittig im Binderdreieck

Stall 10-216 Sauen:
- keine baulichen Veränderungen hinsichtlich Standsicherheit

- Anordnung der Buchten unverändert:
. 8 Gruppen mit je 24 Sauen
. 2 Gruppen mit je 12 Sauen
. Buchtentrennwände aus Kunststoff-Profilen, d= 50 mm

- Güllekanäle / Güllesystem und Fußböden bleiben unverändert
. Betonspaltenböden mit einer Perforation <15 % - Spaltenweite max.20mm, Auftritt >80mm

- Be- und Entlüftung
Zuluft von außen über Giebelwand zwischen Futterhaus und Stall 10 in Binderdreieck

-> Zuluft über Lüftungsschlitze in der Decke
Errichtung einer Abluftreinigungsanlage / Einbau Zentralkanal mittig im Binderdreieck

:"9^i^.\
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-Bauvorlagenberechtigung-

zur Kennt ' genommen:
P. van den Akker

-Antragsteller-
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Außenanla en Erschließun

Bauvorhaben: Änderung einer Sauenhaltungsanlage in 39291 Möckern OT Lübars, Str. d. Technik 12

Hier: Änderung Tierplätze / Anpassung Stalleinrichtung / Aufstellung Wäscher (ÄRA)

Antragsteller Sauenhaltung Lübars KG
Straße der Technik 12, in 39291 Möckern OT Lübars

Stra enbau

vorhanden: Straßenbetonplatten

Die Schichten und der Oberbau müssen den Belastungen durch LKWs genügen.

Verkehrsnetz

Der Tierhaltungsbetrieb/ auf dem sich das geplante Baufeld befindet, ist direkt über eine öffentliche
Straße (STV) verkehrstechnisch erschlossen und verfügt über eine eigene vorhandene Zufahrt.

Wasserversonwn

Die Versorgung der Tierhaltungsanlage mit Brauchwasser erfolgt über eine Brunnenanlage, eine
wasserrechtliche Erlaubnis liegt vor.

Abwasser

Sanitär:

Einleitung des Abwassers aus den Sozialräumen in eine abflusslose Sammelgrube mit ca. 15 m3

Gülle:

Einleitung der Gülle in bestehende Güllebehälter bzw. -vorgruben.

Regenwasser:

Das unbelastete Regenwasser von den Dachflächen sowie Betonflächen wird auf den Freiflächen
innerhalb derTierhaltungsanlage natürlich versickert.

Löschwassen/ersor un

Vorhanden ist ein Löschwasserbrunnen in einer Entfernung von ca. 250 m, Leistung: 57 m3/h
(Nachweis der örtlichen Feuerwehr liegt vor).
Weiterhin befindet sich nördlich der Anlage ein Becken zur Vorhaltung von Löschwasser, mit einem
Volumen von ca. 200 m - sh. Lageplan.

Elektro

Öffentliche Versorgung über die e.ON avacon AG.
Bei Stromausfall ist eine Notstromversorgung (Aufstetlraum im Stall 4) vorhanden.

Wärmeversor un

Die Beheizung des Büro- und Sozialgebäudes sowie einzelner Ställe erfolgt mit Heizöl über einen
Heizkessel (Aufstetlraum im Stall 4).

PKW-Stell lätze

Es sind für die im Betrieb angestellten Personen ausreichend PKW-Stellplätze (mindest.en.sXSt.Mpk^

•'. </1 ^1.'
vor dem Büro- und Sozialgebäude vorhanden.

SH Lübars - Änderung Sauenhaltungsanlage -l^.
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Oktober 2019

Nachweis über notwendi en PKW-Stell latzbedarf
im Sinne des § 48, Abs. l der BauO LSA

Bauvorhaben: Änderung einer Sauenhaltungsanlage in 39291 Möckern OT Lübars, Str. d, Technik 12
Hier: Änderung Tierplätze / Anpassung Stalleinrichtung / Aufstellung Wäscher (ÄRA)

Antragsteller Sauenhaltung Lübars KG
Straße der Technik 12, in 39291 Möckern OT Lübars

Grundlage der Ermittlung bilden die:
Richtzahlen für den Stellplatzbedarf bei Bauvorhaben gemäß
Vollzugsbekanntmachung zur Thüringer Bauordnung (VollzBekThürBO)

Nr. Verkehrsquelle Anzahl der PKW-Stellplätze
erforderlich geplant

9.1 Landwirtschaftsbetrieb

l Stpl. je 3 Beschäftigte
Geplant: 10 Beschäftigte

Dipl. -Ing. (FH) Stsy/e'o J\4ü}i"?>i.
Häusrs^e^//? ©
39418 ̂ ^r//^v

'.si>/<? \';, ',
'<••;

^°^
"•:..... :'5A

•„^ /

SH Lübars-Änderung Sauenhaltungsanlage -1-



Oktober 2019

Einstufun des Gebäudes Gebäudeklasse
nach § 2 Abs. 3 der BauO LSA

Bauvorhaben: Änderung einer Sauenhaltungsanlage in 39291 Möckern OT Lübars, Str. d. Technik 12
Hier; Änderung Tierplätze / Anpassung Stalleinrichtung / Aufstellung Wäscher (ÄRA)

Antragsteller Sauenhaltung Lübars KG
Straße der Technik 12, in 39291 Möckern OT Lübars

Gemäß § 2 Abs. 3 der BauO LSA werden Gebäude in Gebäudeklassen eingeteilt.

Stall 2

Der Stall 2 ist durch eine Brandwand von den anderen Gebäuden abgetrennt und bildet einen
eigenen Brandabschnitt. Er ist in die Gebäudeklasse 3 einzuordnen und stellt einen Sonderbau dar

Büro-und Sozial ebäude Stall 3 bis 10:

Da alle Ställe, ausgenommen Stall 9, einschl. Büro- und Sozialgebäude unmittelbar miteinander
verbunden sind, muss die Anlage als ein Ganzes betrachtet werden.
Der Gebäudekomplex ist in die Gebäudeklasse 3 einzuordnen und stellt auf Grund der Größe einen
Sonderbau dar,

gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 BauO LSA zu betrachten.

Stall 9:

Bei dem Stall 9 handelt es sich um ein freistehendes landwirtschaftliches Gebäude und kann daher in
die Gebäudeklasse l b eingeordnet werden,

gemäß § 2 Abs. 3 Pkt. 3-BaüO LSA."'—^*
,

ÄT- ":•" '"<:\-:-':'^\.

Ingenieurbüro W^i^/ •'•' '$[ ': ^'.
(FH) Ste'||en |^phr . ••. ^ | ;':j

Häu@rstraßp'\9 '" , ••:^^^/. ^ f

^^y '%^s^y/

Dipl, -Ing, (FH) Stehen |\i3phr
Häuerstraßp\9

Dipl.-lng. (F^) Steven Mc
- Bauvorlagfenberechtigter-

--^. geo- /

SH Lübars - Änderung Sauenhaltungsanlage 1-



Bauantrag / Antrag auf Vorbasebeid-vom 15 10 2019

Bauhemn /Bauhen-

Sauenhaltung Lübars KG
Herr Patrick van den Akker
Straße der Technik 12
39291 Meckern OT Lübars

GmndstQck (Ort, Straße, Haus-Nr.)

Straße der Technik 12, 39291 Möckern OT Lübars

Anlage 1/9 zu W BauPrüfVO
Blatt 1

Betriebsbeschreibung für land-
und forstwirtschaftliche Vorhaben

Eigentümerin / Eigentümer

D Pächterin / Pächter

Genaue Bezeichnung des beantragten Vorhabens

Betriebsgebäude

Lagergebäude

Stallgebäude
geänderte Tierplatzzahlen (Anpassung Stalleinrichtung)

Wohngebäude

sonstige Gebäude / Aufstellung Wäscher / Abluftreinigungsanlagen an div. Ställen
Anlagen

Betriebs-
flächen (ha)

Ackeriand

Grünland

sonstige landwirt-
schaftl. Nutzfläche

Summe landwirt-
schaftl. Nutzfläche

Forstw. Nutzfläche

Sonstige Flächen

Summe

Betriebsfläche

|3t Ziel PrQfvennerke

Eigentum Zupacht Verpacht. Bewlrtsch. Eigentum Zupacht Verpacht Bewirtsch.

89, 81

48, 12

9, 21

147, 14

Pachtdauer bis 18 Jahre

über 18 Jahre

Verwandschafts-

pacht

147, 14 h bis 18 Jahre

h über 18 Jahre

Veiwandschafts-

h pacht

ha

ha

ha

Fortsetzung Blatt 2



Betriebsbeschreibung Blatt 2 Bauhemn / Bauhen-

Sauenhaltung Lübars KG

2 Bodennuteung (ha)

Getreide

Ölfrüchte

Kartoffeln

Zuckerrüben

Ackerfutter

Weide

Tierhaltung
(Anzahl)
Milchkühe

Mastrinder, -bullen

Zuchtsauen

Mastsehweine

Sauen + Jungsauen

Ziegen, Schafe

Arbeitspferde

Zuchtpferde

Reitpferde

davon

Pensionstiere

Fischzucht

Art:

Jahresproduktion

Ist

89, 81

48, 12

Ist

126

1608

Ist

Ziel

Ziel

112

1908

Ziel

Bodennutzung (ha)

Obst, Art:

Gemüse, Art:

Sonstige, Art:
Brach

Sonstige, Art:

Summe der
Bodennutzung

davon unter Glas

Tierhaltung
(Anzahl)
Mastgeflügel, Art:

davon Käfighaltung

Legehennen in
Käfighaltung

Legehennen in
Bodenhaltung

Legehennen freilaufen

Sonstige Tiere, Art:
Eber

Sonstige Tiere, Art:

Hauptfutterflache

Zusatzfutterfläche

Fischzucht

Art:

Jahresproduktion

kg

4 Tierische Abgänge

Festmist, Jahresmenge

Lagerart

Lagerkapazität

Art der Verbringung

Flüssigmist, Jahresmenge

Lagerart

Lagerkapazität

Art der Verbringung

Ist

Ist

9, 21

147, 14

Ist

Ist

kg

Anlage 1/9 zu W BauPrüfVO
Blatt 2

Antrag vom

15. 10. 201S

Ziel
Prüfvermerke

Ziel

Ziel

Kg

Ziel

m3

sh BImschG m3 sh. BImSchG m'

Güllgruben Güllegruben

5000 m3 5000 ms

Fortsetzung Blatt 3



Anlage 1/9 zu W BauPrüfVO
Blatt 3

Betriebsbeschreibung Blatt 3 Bauhenin / Bauhen-

Sauenhaltung Lübars KG

5 Gefährliche Stoffe Art und Menge Ort der Lagerung und Schutzvorkehrungen

Antrag vom

15. 10. 2015

Prüfvermerke

5. 1 Düngemittel

5. 2 Pflanzenschutzmittel,
Gifte o.a.

Desinfektionsmittel Nebenraum im Stallverbinder

5.3 Kraft-, Betriebsstoffe
Heizöl Heizöltank (Außenbereich)

5.4 Abfallstoffe
Tierkadaver Kadaverhäuschen

Restmüll (Hausmüll) Abfalltonnen

Art der Beseitigung
regelmäßige Abfuhr durch Spezialunternehmen

5. 5 Besondere zu behan-
delnde Abwässer

Art, Menge pro
Zeiteinheit

Schweinegülle

Sanitärabwasser

Art und Ort der
Behandlung

Gülleableitung in vorhandene Becken auf dem Gelände

Einleitung Sanitärabwasser in abflusslose Grube

Verbleib der

Rückstände

Gülle: landwirtschaftliche Verwertung

Sanitär: Abfuhr durch zuständigen Abwasserverband

Fortsetzung Blatt 4



Betriebsbeschreibung Blatt 4 Bauherrin / Bauherr

Sauenhaltung Lübars KG

6 Arbeitskräfte Ausbildung als

Betriebsleiter(in)

Ehegatte

mithelfende Familienangehörige

ständige Arbeitnehmer

Teilzeitkräfte

nicht ständige Arbeitnehmer (z. B. Saison)

Anzahl der Arbeitskräfte insgesamt

Arbeiten, die fremd vergeben werden
(z. B. Lohnarbeit)

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Ist

%-Anteil je

'/»-Anteil je

%-Anteil je

%-Anteil je

'/o-Anteilje

Jahresarbeitsstd.

Jahresarbeitsstd.

1200

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Ziel

%-Anteil je

»/»-Anteil je

%-Anteil je

%-Anteil je

»A-Anteil je

7

Jahresarbeitsstd.

Jahresarbeitsstd.

Anlage 1/9 zu W BauPrüfVO
Blatt 4

Antrag vom

15. 10. 201C

Prilfvennerke

10

Betriebsform

Vollenwerbsbetrieb

mit Zuerwerb aus
(z. B. Fremdenzimmer, Lohnuntemehmen,
landwirtschaftl. Werkstätten, Handel mit
Fremderzeugnissen)

Anteil des Zuerwerbs am Gesamtbetrieb

Nebenerwerbsbetrieb
(ankreuzen ob IST oder ZIEL)

Art des Haupterwerbs

Jahreseinkünfte aus Haupterwerb

Jahreseinkünfte aus

Nebenenverbsbetrieb

Wirtschaftlichkeitsrechnung

Fortbestand des Betriebes gesichert

Betriebsnachfolger, Name und
Ausbildung als

Ist Ziel

Art der Tätigkeit

/

Art der Tätigkeit

/

D

%

Sauenhaltung

ll beigefügt

durch Erbfolge

Ausbildung ist

Sauenhaltung

/ EUR

/ EUR

nicht beigefügt

durch

/

/

Ausbildung wird abgeschlossen am

n/

EUR

EUR

8 Sonstiges

Angaben und Hinweise, die zur
Beurteilung des Vorhabens
notwendig sind

Ort, Datum

Staßfurt, 15. 10. 2019 , ::,

Der / die bauvorlageberechtigte^ntwurfeverfassfer/in:

ingenieurbOr. /^l^ir-.'< •
D^:lng, (FH)St !^ r, -;^

läu^istra i v,.•, ;>, ..

Unterschrift
^äv

^

e> <sc:^^^:y^' /
'^onaQ^" y

Genehmigungsvenmerk



Antragsteller:

SauenhaltungLübarsKG
Straße der Technik 12

39291 Möckern OT Lübars

Bauort:

Straße der Technik 12

39291 MöckernOTLübars

Datum des Antrages:

29. 03. 2017

Berechnung des umbauten Raumes und der überbauten Fläche
15. 10.2019

A. Berechnung des umbauten Raumes - ABLUFTREINIGUNGSANLAGEN
Vorbemerkung: Grundlage für die Berechnung ist die Zweite B erechnungs Verordnung - ü. BV

Bezeichnung des Gebäudeteiles Länge
m

l. l Voll anzurechnender umbauter Raum

Abluftreini un Stall 4+6

Stahlkonstmktion / Gerüst

ÄRA als Fertigteil (techn. Anlage)

Breite

m

Höhe
m

Einzel
m3

Gesamt
m3

?,90
6,70

2,60
2,50

3,50
5, 10

80,99
85,43

80,99
85.43

166,42

Abluftreini uu sanla Stall 5

Stahlkonstruktion / Gerüst

ÄRA als Fertigteil (techn. Anlage)
8,90
6,70

2,60
2,50

3, 50
5, 10

80,99
85,43

80,99

85.43
166,42

Abluftreini un sanla e Stall 7

Stahlkonstruktion / Gerüst
ÄRA als Fertigteil (techn. Anlage)

7,70
5,50

2,60
2,50

3,50
5, 10

70,07
85,43

70,07
70.13

140,20

Abluftreini un sanla e Stall 9

Stahlkonstruktion / Gerüst

ÄRA als Fertigteil (techn. Anlage)
8,50
5,50

2,30
2,20

4,25
5, 10

83,09
61,71

83,09
61. 71

144,80

Abluftreini un sanla e Stall 10

Stahlkonstruktion / Gerüst

ÄRA als Fertigteil (techn. Anlage)
6,60
4,40

2,60
2,50

3,50
5, 10

60,06
56, 10

60,06
56. 10

116, 16

l. Umbauter Raum für Ablufitreinigungsanlagen - Gesamt 734,00

*bei den ARAs (Fertigteilelemente) handelt es sich gemäß BauO LSA § 60 Abs. l Pkt. 2 um eine
Anlage der technischen Gebäudeausrüstung. Es handelt sich nach Baurecht um ein verfahrensfreies
Bauvorhaben; sie wurden dennoch bei der Ermittlung der Baukosten berücksichtigt
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März 2017,
Oktober 2019

Ermittlun der entsie elten und neu versie elten Flächen

Bauvorhaben: Änderung einer Sauenhaltungsanlage in 39291 Möckern OT Lübars, Str. d. Technik 12
Hier: Änderung Tierplätze / Anpassung Stalleinrichtung / Aufstellung Wäscher (ÄRA)

Antragsteller Sauenhaltung Lübars KG
Straße der Technik 12, in 39291 Möckern OT Lübars

Grundstücks lache:

Flurstück(e): 10021
Grundstücksgröße: 24 807 00 m2

l. Ermittlun derzuentsie elnden Flächen:

Abriss GEBÄUDE / ANLAGENTEILE
Anbau an Stall 4-aus LP abgegriffen
Anbau an Stall 5-aus LP abgegriffen
Anbau an Stall 6-aus LP abgegriffen
Anbau an Stall 7-aus LP abgegriffen
Anbau an Stall 8 - ca. 3.50 x 4.00 m
Gruben am Stall 9 - 2x d= 5,60 m = 2x 24, 60 m2

Abriss BETONFLÄCHEN:

im Bereich der neu geplanten Wäscher
angesetzt werden für die Fundamente:
Stall 4-6x1.00 , 1.00
Stall 5-6x1.00 , 1.00
Stall 7-6x1.00 , 1.00
Stall 9-6x1.00 , 1.00
Stall 10 - Fläche nicht versiegelt

Abrissflächen gesamt:

13, 00 m2
20,00 m2
19,00m2
18/00 m2
14,00 m2
49 00 m2

133/00 m2
133/00 m2

6, 00 m2
6/00
6,00
6,00
000

m2
m2
m2
m2
24,00 m2

24

ca. 157

00

00

m2

m2

SH Lübars-Änderung Sauenhaltungsanlage



2. Ermittlun der neu zu versie elnden Flächen:

Bebauun e lant

ABLUFTREINIGUNGSANLAGEN:
a) Abluftreinigungsanlage (ÄRA) - Stall 4

angesetzt werden für die Fundamente, geschätzt:
6x1. 00 , 1. 00 m

b) Abluftreinigungsanlage (ÄRA) - Stall 5
angesetzt werden für die Fundamente, geschätzt:
6x1.00/1.00m

c) Abluftreinigungsanlage (ÄRA) - Stall 7
angesetzt werden für die Fundamente, geschätzt:
6x1. 00 , 1. 00 m

d) Abluftreinigungsanlage (ÄRA) - Stall 9
angesetzt werden für die Fundamente, geschätzt:
6x1.00 , 1. 00 m

e) Abluftreinigungsanlage (ÄRA) - Stall 10
Angesetzt werden für die Fundamente, geschätzt:
6x1. 00 , 1. 00 m

6,00 m'

6,00 m'

6,00 m2

6, 00 m2

6. 00 m'

Versiegelung gesamt 30 00 m'

Für die neu errichteten Anlagenteile - hier Fundamente der Ab.luftreinigungsantagen
werden keine zusätzlichen Flächen versiegelt.

"i'},. '^

^€'^-- :'-i-.^'^\
ingenieurbüro^N'f",, ̂.̂ -^
Dipl. -lng. (FH) S'.3-/^^ohi-^;^ \ "^'

Häuersti'a^Q^T' \ ••;v? 1
3S418 S^

^^y.
Dipl. -lng ̂ H)Steve^Mö№3cü0'^/
- Bauvorlagenberechtt]

SH Lübars-Änderung Sauenhaltungsanlage -2-



April 2017,
Oktober 2019

Rechnerischen Nachweis der Fensterflächen für die Ställe 3 bis 10
Nach Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) § 22 Abs. 4

Bauvorhaben: Änderung einer Sauenhaltungsanlage in 39291 Möckern OT Lübars, Str. d. Technik 12
Hier: Änderung Tierplätze / Anpassung Stalleinrichtung / Aufstellung Wäscher (ÄRA)

Antragsteller Sauenhaltung Lübars KG
Straße der Technik 12, in 39291 Möckern OT Lübars

l. Allgemeines

Gennäß § 22 Abs'4 satz 1 der TierSchNutztV müssen Stallanlagen, die nach dem 4. August
2006 in Benutzung genommen werden mit Flächen ausgestattet sein, durch die Tageslicht
einfallen kann und die

• in der Gesamtgröße mindestens 3 Prozent der Stallgrundfläche entsprechen und
• die so angeordnet sind, dass im Aufenthaltsbereich der Schweine eine möglichst

gleichmäßige Verteilung des Lichtes erreicht wird.

Abweichend von Satz l kann die Gesamtgröße der Fläche/ durch die Tageslicht einfallen
kann, auf bis zu 1,5 Prozent der Stallgrundfläche verkleinert werden/ soweit die in Satz l
vorgesehene Fläche aus Gründen der Bautechnik und der Bauart nicht erreicht werden kann.

Bei den vorhandenen Stallanlagen handelt es sich um eine Tierhaltungsanlagen, dessen
Anpassung den erhöhten Tierschutzanforderungen (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung)
entsprechen wird.

Die Stallgebäude sind so errichtet, dass die nach Norden und Süden gerichteten Stall-
langswände in kompletter Länge für den natürlichen Lichteinfall genutzt werden können (im
Stall 9 sind die Längswände nach Osten und Westen ausgerichtet).
Der natürliche Lichteinfall in die einzelnen Buchtenbereiche wird über im oberen Bereich
der Stalllängswände angeordnetes Fenster (teilweise offenbar) gewährleistet
Das Fenster haben einschl. Rahmen eine Bauhöhe von 1. 15 m; die reine Lichteinfatlfläche
beträgt h/b: 0.85 , 0.84 m.

SH Lübars - Änderung Sauenhaltungsanlage
-1-



2. Rechnerischer Nachweis der Fensterflächen

2. 1 Stall3-Sauenstall:

Grundfläche gemäß Zeichnung: 526, 00 m2
Netto-Stalltiefe beträgt: 11,76 m

Erforderlich: 3 % von 526/00 m2 = 15,78 m2

Ergebnis erforderlich: 15,78m2

Ergebnis erzielt: > 15 78 m2

Pkt. l des § 22 Abs. 4 der TierSchNutztV ist erfüllt.

2.2 Stall 4:

2.2. 1 Stall 4a - Deckzentrum:

Grundfläche gemäß Zeichnung: 456,00 m2
Netto-Stalltiefe je Abteil beträgt: 8/80 m

Erforderlich: 3 % von 456,00 m2 = 13, 68 m2

Ergebnis erforderlich: 13,68m2

Ergebnis erzielt: > 13 68 m2

Pkt. l des § 22 Abs. 4 der TierSchNutztV ist erfüllt.

2. 2.2 Stall 4b - Krankenstall / Eber:

Grundfläche gemäß Zeichnung: 263, 00 m2
Netto-Stalltiefeje Abteil beträgt: 7,30 m

Erforderlich: 3 % von 263,00 m2 = 7,89 m2

Ergebnis erforderlich: 7,89 m2

Ergebnis erzielt: > 7 89 m2

Pkt. l des § 22 Abs. 4 der TierSchNutztV ist erfüllt.

SH Lübars-Änderung Sauenhaltungsanlage
2-



2.3 Stall 5 - Sauenstall / Eber:

Grundfläche gemäß Zeichnung: 913, 00 m2
Netto-Stalltiefe beträgt: 15/26 m

Erforderlich: 3 % von 913,00 m2 = 27,39 m2

Ergebnis erforderlich: 27,39m2

Ergebnis erzielt: > 27 39 m2

Pkt. l des § 22 Abs. 4 der TierSchNutztV ist erfüllt.

2. 4 Stall 6 - Abferkelstall:

Stall 6 wird ausschließlich als Krankenstall genutzt (bzw. Kalamitätenstall).

2. 5 Stall7-Sauenstall:

Grundfläche gemäß Zeichnung: 690/00 m2
Netto-Stalltiefe beträgt: 15,26 m

Erforderlich: 3 % von 690,00 m2 = 20,70 m2

Ergebnis erforderlich: 20,70m2
Ergebnis erzielt: > 20 70 m2

Pkt. l des § 22 Abs. 4 der TierSchNutztV ist erfüllt.

2. 6 Stall 8 - Abferkelstall:

Der Berechnungsnachweis erfolgt lediglich für l Abteil,
da alle 9 geplanten Abschnitte über eine analoge Kubatur verfügen.

Grundfläche gemäß Zeichnung: 117,34 m2
Netto-Stalltiefe beträgt: 18/00 m

Erforderlich: 3 % von 117/34 m2 = 3,52 m2

Ergebnis erforderlich: 3,52m2

Ergebnis erzielt: > 3 52 m2

Pkt. l des § 22 Abs. 4 der TierSchNutztV ist erfüllt.

SH Lübars-Änderung Sauenhaltungsanlage
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2. 7 Stall 9
2. 7. 1 Stall 9 - Quarantänestall

Grundfläche gemäß Zeichnung: 108/00 m2
Netto-Stalltiefe beträgt: 13,00 m

Erforderlich: 3 % von 108,00 m2 = 3,24 m2

Ergebnis erforderlich: 3,24 mz
Ergebnis erzielt: > 3 24 m2

Pkt. l des § 22 Abs. 4 der TierSchNutztV ist erfüllt.

2. 7.2 Sta// 9 - Jungsauenstall / Eber:

Grundfläche gemäß Zeichnung: 596, 00 m2
Netto-Stalltiefe beträgt: 15,26 m

Erforderlich: 3 % von 596,00 m2 = 17,88 m2

Ergebnis erforderlich: 17,88m2
Ergebnis erzielt: > 17 88 m2

Pkt. l des § 22 Abs. 4 der TierSchNutztV ist erfüllt.

2. 8 Stall 10-Sauenstall:

Grundfläche gemäß Zeichnung: 591,00 m2
Netto-Stalltiefe beträgt: 18, 25 m

Erforderlich: 3 % von 591, 00 m2 = 17/73 m2

Ergebnis erforderlich: 20,70m2
Ergebnis erzielt: > 20 70 m2

Pkt. l des § 22 Abs. 4 der TierSchNutztV ist erfüllt.

SH Lübars-Änderung Sauenhaltungsanlage
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3. Faktoren der optimalen Tageslichtbeleuchtung

l. Verwendung lichtdurchlässiger Fensterflächen (Glas/ Polycarbonat o. a.)
2. Die Brüstungshöhe des Lichtbandes ab OK Spaltenboden beträgt in allen

Stallbereichen > 1/75 m (im Stall 10: ca. 1. 30 m) und ist somit hoher als die
Trennwände der einzelnen Buchten, h ^ 1. 10 m ^ Tageslicht kann alle Buchten
erreichen.

3. Erfahrungsgemäß erreicht das Tageslicht eine Raumtiefe bis zu 35,00 m.
Der s?"8 (breitester sta")besitzt e'"e Netto-Stalltiefe zur tatsächlichen Tierhaltung
von 18, 00 m -> Tageslicht kann alle Buchten erreichen.

4. Die Verteilung der Fenster ist in allen Längswänden gleichmäßig verteilt ̂  Tageslicht
kann alle Buchten erreichen.

5. Keine Abschaltung durch Verbauung oder Bewuchs.
6. Helle Gestaltung der Wände und Decken.

Erklärung:

In den vorhandenen Stallgebäuden wird im gesamten Stallbereich eine gleichmäßige
Verteilung des Tageslichtes erreicht.

Pkt. 2 des § 22 Abs. 4 der TierSchNutztV ist erfüllt.

Zusätzlich wird die Beleuchtung im Stallneubau so erfolgen/ dass den Tieren Licht mit einer
Stärke von mindestens 80 Lux über mindestens 8 Stunden täglich zur Verfügung'stehenwVrd.
Auch hier wird auf eine gleichmäßige Lichtverteilung geachtet.

/y^y-^h
iüro/0G>fir. ;^№ ';:

Dipl. -lng. (FH) Ste'/gh'l^hr r^>";
Häuers;, ^^ ! -^^'i//
39418 ̂ t ß ä \,, ^^

^r. /u? /z f ̂ ^:^,̂;
"l'o^':r:^

Dipl. -lng. (rt-1) Steven fel©üj 
~::!

- Bauvorlagenberechtigter-

'::?\
^y ^

\

/
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März 2017
Oktober 2019

Ermittlun des anrechenbaren Bauwertes

gemäß § 6 der Baugebührenverordnung Sachsen-Anhalt.

Bauvorhaben: Änderung einer Sauenhaltungsanlage in 39291 Möckern OT Lübars, Str. d. Technik 12
Hier: Änderung Tierplätze / Anpassung Stalleinrichtung / Aufstellung Wäscher (ÄRA)

Antragsteller Sauenhaltung Lübars KG
Straße der Technik 12, in 39291 Möckern OT Lübars

l. Zusammenstellun des anrechenbaren Bauwertes
Kosten nach § 6 Abs. l BauGVO: 100. 115, 00 €

Kosten nach § 6 Abs. 2 BauGVO:
Kosten der Baukonstruktionen

Kosten der Installationen

Gesamtkosten

47. 705,00 €
10.000 00 €

155.820,00 €

Zur Feststellung der anrechenbaren Baukosten, für die genehmigten und geplanten
baulichen Anlagen, sind die zum jetzigen Zeitpunkt am Markt gültigen Baukosten baugleicher
bzw. vergleichbarer baulicher Anlagen zu Grunde gelegt worden.

Der anrechenbare Bauwert gemäß § 6 der Baugebührenverordnung Sachsen-Anhalt
für die Änderungen an den Stallanlagen in Lübars belauft sich gerundet auf

rd. 156. 000 00 €

SngenlQurbüro EWohr. ''
Dipl, -ing. (!:rH) Steve^ '^ i '^

Häuerstr e ' ü ; ; ^';,: j
39418 St?i , u •© '. ... ^•'i/„ ,.. /„

\- 03 <?^,,^ü^i^^
/^. AQ'Z- ^s^sy'

^ -y ,., >- -

Dipl.-lng. (FH)S. Mohr
-Bauvorlagenberechtigung-

zur Kenn ' genommen:

P. v. den Akker

-Antragstetler-
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Anlage l

2. Ermittlun nach 6 Abs. l der Bau ebührenverordnun Sachsen-Anhalt

(l) Für die Anlagen nach Anlage 2 sind die anrechenbaren Bauwerte aus dem Brutto-Rauminhalt der
Anlage, vervielfältigt mit dem jeweils angegebenen Wert aus Spalte 3 der Anlage 2, zu berechnen.
Der Brutto-Rauminhalt bestimmt sich nach Anlage 5.

Nr. Gebäudeart

(l) (2)

23 Güllewanne unter Stall 4 neu

17,76 x 35,80 x 0,55 m (b/l/h)
8,80 x 15,70 x 0,55 m (b/1/h)

18.2. 1 b) Abluftreinigung * Stall 4+6

Werte in € /
m3

(3)

98,00
98,00

50,00
50,00

Brutto-

Rauminhalt in

m3
(4)

350
75

81
85*

Bauwert in €

(5)

34.300,00
7. 350,00

4.050,00
4. 250,00

23 Gülle-Fließkanal unter Stall 6
saniert / erweitert
45,50 x 2,60 x 0/70 m (1/b/h)
45,50 x 2,60 x 0,70 m (1/b/h)

18.2. 1 b) Abtuftreinigungsanlage * Stall 5

18.2. 1 b) Abluftreinigungsanlage * Stall 7

18.2. 1 b) Abluftreinigungsanlage * Stall 9

24 Abluftschacht * Stall 9
10, 00 m2 x 12, 25 m

98,00
98,00

50,00
50,00

50,00
50,00

50,00
50,00

83
83

81
85*

70
85*

83
62*

8. 134/00

8. 134/00

4.050/00
4.250,00

3.500,00
4.250,00

4. 150,00
3. 100,00

39,00 123 4.797,00

50,00
50,00

60
56*

3.000,00

2.800,00

100.115 00

18.2. 1 b) Abluftreinigung * Stall 10

Bauwert nach Anlage 2

*bei den Abluftreinigungsanlagen (Fertigteilelemente) handelt es sich gemäß BauO LSA § 60
Abs. l Pkt. 2 um eine Anlage der technischen Gebäudeausrüstung. Es handelt sich nach
Baurecht um ein verfahrensfreies Bauvorhaben; sie wurden dennoch bei der Ermittlung der
Baukosten berücksichtigt.

iro

Dipl. -lng. (FI^St^ ^,\
Häu^straF j
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Anlage 2

3. Ermittlun nach 6 Abs. 2 der Bau ebührenverordnun Sachsen-Anhalt

(2) Für andere Anlagen berechnen sich die anrechenbaren Bauwerte aus den Kosten nach § 62 Abs. 4
bis 6 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure...

Die Anrechenbaren Kosten nach § 62 Abs. 4 sind bei Gebäuden und zugehörigen baulichen Anlagen
55v.H. der Kosten der Baukonstruktionen und besonderen Baukonstruktionen (DIN 276,
Kostengruppen 3. 1 und 3. 5. 1) und 20 v. H. der Kosten der Installationen und besonderen
Installationen (DIN 276, Kostengruppen 3. 2 und 3. 5. 2).

3. 1 Kosten der Baukonstruktionen - hier: Innenausbau

Anlagenteil

-art
(2)

anrechenbare Kosten nach HOAI § 48, Abs. 3

Stall 3
Stall 4

310 320 340

Baugrube Böden/ Innenwände
Betonspalten nichttragend

6. 800,00
in Tabelle Seite ; 2.000,00 1)

l enthalten

33. 500,00

25.000,00

10. 800,00

390
Sonstige

Konstruktion

Stall 5

Stall 6

Stall 7
Stall 8-unverändert

Stall 9-unverändert

Bauwert Anlagenteile
Verwendung vorhandener Buchtentrennwände

3. 2 Kosten der Baukonstruktionen - hier: Außenanla en

Abfüllplatte (Erd- und Betonarbeiten)

Gesamt-

kosten (€)

6.800,00
2. 000,00

33.500,00
25.000,00
10.800,00

78. 100,00

ca. 5. 000,00 €

100 % der gesamten Baukonstruktionen
55 v. H. der Gesamtkosten der Baukonstruktionen

ca. 83.100,00 €
ca. 47.705 00 €

3.2 Kosten der Installationen:

Anlagenteil

-art

(2)
Stall 3
Stall 4
Stall 5
Stall 6

Stall 7
Stall 8-unverändert

Stall 9 - unverändert

Bauwert Anlagenteile

anrechenbare Kosten nach HOAI § 48, Abs. 3
410

Fütterungs-/
Tränkeanlage

5.500,00
4.000,00
2.300,00

430 440

Klimatechnik Elektroanlagen

5.200,00
14. 700,00

11.000,00
7. 300,00

490

Sonstige

Techn. Anl.

Gesamt-

kosten (€)

5.500,00
9.200,00

17.000,00
11.000,00
7. 300,00

,

50.000,00

100 % der gesamten Installationen
20 v. H. der Gesamtkosten der Installationen

SH Lübars - Änderung Sauenhaltungsanlage
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März 2017
überarbeitet: Oktober 2019

Berechnun der Abstandsflächen em. 6 BauO LSA

Bauvorhaben: Änderung einer Sauenhaltungsanlage in 39291 Möckern OT Lübars, Str. d. Technik 12
Hier: Änderung Tierplätze / Anpassung Stalleinrichtung / Aufstellung Wäscher (ÄRA)

Antragsteller Sauenhaltung Lübars KG
Straße der Technik 12, in 39291 Möckern OT Lübars

Bei der Berechnung der Abstandsflächen werden insbesondere der §6 Abs. 4, 5 der Sachsen-Anhaltinischen
Bauordnung zugrunde gelegt.

Nach § 6, Abs. 5 BauO LSA ist die Berechnung der Abstandsfläche wie folgt festgelegt:

Die Tiefe der Abstandsfläche beträgt 0,4 H, mindestens 3,00 m. Vor den Außenwänden von Wohngebäuden der
Gebäudeklassen l und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen genügt die Tiefe der Abstandsfläche
3m.

Nach § 6, Abs. 4 BauO LSA ist die Berechnung der Abstandsfläche von Dächern wie folgt festgelegt:
Die Höhe von Dächern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe
hinzugerechnet.

GEBÄUDE VORHANDEN:

Stall 3

Stall 4
Wandhöhe First -Hl: ca. 5,90 m über OK Gelände

Al=0,4xHl

AI = 0,4 x 5,90 m
AI = 2,36- mindestens jedoch 3,00 m
Al= 3 00 m

Stall 9
Wandhöhe First -H2: 6,45 m über OK Gelände

A2 = 0,4 x H2
A2 = 0,4 x 6,45 m

A2 = 2,58 - mindestens jedoch 3,00 m
A2 = 3 00m

Stall 5
Wandhöhe First -H5: ca. 5,60 m über OK Gelände

A5 = 0,4 x H5
A5 = 0,4 x 5,60 m

A5 = 2,24 - mindestens jedoch 3,00 m
A5 = 300 m

SH Lübars - Änderung Sauenhaltungsanlage -1-



Stall 7
Wandhöhe First -H7: ca. 6,00 m über OK Gelände

A7 = 0,4 x H7
A7 = 0,4 x 6,00 m

A7 = 2,40 - mindestens jedoch 3,00 m
A7= 3 00 m

Stall 10
Wandhöhe First

Wandhöhe Traufe
Dachhöhe bis First

A9 = 0,4 x H9

A9 = 0,4 x 9,80 m

A9= 3 92 m

-H9: ca. 9,80 m über OK Gelände
- H10: ca. 6,80 m über OK Gelände

-Gl : ca. 3,00 m

A10 = 0,4 x (H10+ 1/3 G1) = 0,4 x (6,80 m + 1/3 von 3,00 m) = 0,4 x (6,80 m + 1,00 m)
A10 = 0,4 x 7,80 m
A10 = 3 12 m
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ANLAGENTEILE GEPLANT:

Anbau AbluftreiniRunßsanlaße Stall ä
Anbau Abluftreini un sanla e Stall 4

Wandhöhe First -H3: 8,60 m über OK Gelände

A3 = 0,4 x H3
A3 = 0,4 x 8,60 m
A3= 3 44 m

Anbau Abluftreini un sanla e Stall 9

Wandhöhe First - H4: 9,35 m über OK Gelände

A4 = 0,4 x H4
A4 = 0,4 x 9,35 m
A4= 3 74 m

Anbau Abluftreini un sanla e Stall 5

Wandhöhe First - H6: 8,60 m über OK Gelände

A6 = 0,4 x H6
A6 = 0,4 x 8,60 m
A6= 3 44 m

Anbau Abluftreini un sanla e Stall 7

Wandhöhe First -H8: 8,60 m über OK Gelände

A8 = 0,4 x H8
A8 = 0,4 x 8,60 m
A8= 3 44 m

Anbau Abluftreini un sanla e Stall 10

Wandhöhe First -Hll: 8,60 m über OK Gelände

All=0, 4xHll
All =0,4x8,60 m
All = 3 44 m

Die Abstandsflächen zu Gebäude und zu Nachbargrundstücken werden eingehalten.
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Brandschutzkonzept - Änderungen Stall 8

16/01/02

Hans-Michael Hackert

1 EinIeitung/Aufgabenstellung

Der Bauherr: Sauenhaltung Lübars KG

Straße der Technik 12

39291 Möckern/OT Lübars

betreibt in 39291 Möckern/OT Lübars eine Anlage zur Tierhaltung, hier Schweine.

Die Anlage besteht aus mehreren Ställen. Die Ställe sind nymmeriert. Der Stall Nr. 8 soll

verändert werden. Der Stall diente bisher als Sauenstalt. Nunmehr soll er als Abferkelstall

genutzt werden. In diesem Zusammenhang fallen Änderungen in der Ausstattung an.

Es ist daher zu prüfen, ob es sich um bedeutende Änderungen handelt, die ein neues BS-

Konzept erforderlich machen. Mit dieser Prüfung hat der Bauherr das:

Ing.-Büro H.-M. Hackert

Atzendorfer Straße 11

39418Staßfurt

beauftragt.
/i>

r

Seitens des Bauptaners IIP GmbH Westeregeln

Am Spielplatz 1

39 448 Börde-Hakel

wurdeirAuszüge aus den Bauvorlageh zur Verfügung gestellt.

Zum Vorgang fand ferner ein Termin mit dem Bauherrn statt.

Die Angaben soüter ausreichen, die Aufgabenstellung zu erfüllen.

Bewertung Änderungen Stall 8
2 von 10



Brandschutzkonzept - Änderungen Stall 8

16/01/02

Hans-Michael Hackert

2 Arbeitsgrundlagen/Normen/Literatur

Grundlage der brandschutztechnischen Bewertung bilden die zur Verfügung gestellten

Planungsunterlagen sowie der Termin mit dem Bauherrn.

Lageplan

Grundriss Stall 8

Schnitt Stall 8

Daneben wird sich auf nachstehende rechtliche Vorschriften und sonstige Quellen/

Literatur bezogen:

Bauordnung des Landes Sachsen-An h a It

IndBauR

ASR A2.3

Sonstwas

Prüfcericht

Baugenehmigung -

Bewertung Änderungen Stall 8
3 von 10



Brandschutzkonzept - Änderungen Stall 8
16/01/02

Hans-Michael Hackert

3 Angaben zur Art, Lage und Nutzung der baulichen Anlage

Der Betrieb befindet sich am Südrand der Ortschaft Lübars. Der Betrieb ist über

öffentliche Straßen erreichbar. Die Hauptzufahrt erfolgt über die Straße der Technik. Eine
Zufahrt ist über den Nordweg möglich.

Es handelt sich um einen bestehenden Betrieb mit 9 Stallanlagen, einem Büro- und
Sozialtrakt sowie dazugehörigem Nebengelass. Einer der 9 Stallanlagen (Stall 2) wurde

abgerissen und völlig verändert, als neuer Brandabschnitt bzw. Brandbekämpfungs-
abschnitt ausgebildet, wieder aufgebaut.

Auf dem Betriebsgrundstück befinden sich bereits Fahrwege und Plätze, die auch mit
LKW > 16 t befahren werden können.

f.

Bild 1: Darstellung der Lage

Die brandschutztechnische Trennung zur unmittelbar angrenzenden Bebauung
(Nordseite) erfolgt hier durch Brandwand bzw. durch eine Wand, die Brandbekämpfungs-
abschnitte trennt. Die Abgrenzung zu anderen Stellen auf dem Betriebsgrundstück erfolgt
durch Abstand. Die formale Sicherung erfolgt durch Baulast.

Bewertung Änderungen Stall 8
4 von 10



Brandschutzkonzept - Änderungen Stall 8

16/01/02

NniQo-BQr^
Hans-Michael Hackert

4 Brandschutztechnische Beurteilung

Neben retrospektiven Aufgaben zielt der bautechnische Brandschutz wesentlich darauf

ab,

die Brandausbreitung zu begrenzen,

die Rettung von Menschen und Tieren zu ermöglichen sowie

einer Gefahrenausbreitung durch Gewährleistung einer wirksamen Brandbe-

kämpfung entgegen zu wirken.

Bezogen auf den bautechnischen Brandschutz spiegeln sich diese Inhalte in der

Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO), einschließlich der dazugehörigen

untergesetzlichen Regelwerke wieder.

Nach der BauO sind Gebäude in Gebäudektassen einzuordnen. Gebäude dieser Art

werden insbesondere durch die Größe der Gebäude und deren Lage zu anderen

Gebäuden beschrieben, ©ä das zu bewertende Gebäude nicht frei steht, kann es nicht in

die Gebäudeklasse 1 eingestuft werden. Es ist in Gebäudeklasse 3 einzuordnen und stellt

einen Sonderbau dar.

Für Sonderbauten können Erlefchterungen hinsichtlich des Brandschutzes gestattet

werden, wenn die Bectingungen der. entsprechenden Sondervorschriften eingehalten

werden. Für landvii'irtschaftliGhe Betriebe dieser Art liegen keine speziellen

SonderbauvocscJ-tri^n VQ^F. Hilfeweise wird in derartigen Fällen auf die Industrie-

baurichtlinie (IndBauR) abgestellt.

Die Stallanlage wurde zu DDR-Zeiten errichtet und seit dem ununterbrochen als solche

genutzt. Mit der Auflösung der DDR wurde das vormalige Betriebsgrundstück, vornämlich

an der Nordseite, geteilt, so dass ab diesem Zeitpunkt Grenzbebauungen vorliegen, die

inzwischen bauordnungsrechtlich gesichert sind.

Im Jahr 2012 sollte der Stall 2 abgerissen und neu errichtet werden. Damit würde ein

bedeutender Eingriff in den Bestand vorgenommen

Bewertung Änderungen Stall 8
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16/01/02

!aal0>
Hans-Michael Hackert

Für diesen Eingriff wurde ein BS-Konzept ersteltt. Das BS-Konzept Nr. : 05/01/12 wurde

vom Prüfingenieur für BS, Herrn Schellknecht, geprüft. Die Ergebnisse wurden im

Prüfbericht PB-Nr. : 51/12 festgehalten. Die Baugenehmigung wurde am ... unter dem

Aktenzeichen .... erteilt.

Wesentliches Merkmal des BS-Konzeptes Nr. : 05/01/12 ist, dass der neue Stall 2 durch

Brandwand vom übrigen Bestand getrennt wurde. Somit wurde nur der Stall 2

brandschutztechnisch bewertet, während die übrigen Bereiche unverändert im Bestand

verblieben sind.

Nunmehr sollen Veränderungen am Stall 8 vorgenommen werden.

Gegenstand der Veränderungen sind: y. ,

Anpassung der Raumaufteilung durch Ausbilden von Abteilen mit jeweils mittlerem

Kontrollgang und Buchten

Anpassung der Ablufterfassung

Anpassung der Erfassung der Ausscheidungen der Tiere

Anpassung der Fensterflächen, insbesondere durch Wiederöffnung.

In der Regel können vorhandene Gebäude, die zu einem früheren Zeitpunkt rechtmäßig

errichtet wurden, aber den heute gültigen Baurecht nicht mehr entsprechen, erhalten und

weiter genutzt werden. Dieser Sachverhalt wurde im Zusammenhang mit der Errichtung

des bedeutend geänderten Stalles 2 angewendet.

Die für den Stall geplanten Änderungen werden als Modernisierung aufgefasst, um für die

separierten Nutzung (Abferket) optimierte Bedingungen vorzuhalten. Eine „eingreifende,

das Bauwerk umgesNtende Bauausführung"/... /wird darin nicht gesehen.
}. k

Letztlich werden durch'dje Änderungen

keine statischen Anpassungen erforderlich

die Tragkonstruktion und das Dachtragwerk nicht verändert

die bebaute Fläche und der umbaute Raum nicht verändert

die Nutzung (Tierhaltung - Schweine) nicht verändert.

Ferner bleibt das Erscheinungsbild der Anlage erhalten.

Bewertung Änderungen Stall 8
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Hans-Michael Hackert

An der Südseite (Längsseite) befindet sich ein Verbindungsgang. Dieser scheint

nachträglich angebaut zu sein. Wann das erfolgte, war seitens des Bauherrn nicht mehr

nachvollziehbar. Bei der Übernahme des Objektes durch den Bauherrn war der Zustand

bereits so.

Auch mit dem Verbindungsgang an der Südseite bleiben o. g. Grundaussagen bestehen.

Die einzelnen Abteile sind ca. 118m groß. Für Räume unter 200 m2 genügt ein Ausgang.

Die zulässige Rettungsweglänge beträgt sowohl nach derASR 2. 3 als auch der IndBauR

35 m. D. h., nach spätestens 35 m muss von der ungünstigsten Stelle ein Ausgang ins

Freie vorhanden sein. Diese Weglänge darf in Luftlinie gemessen werden. Die Entfernung

wird eingehalten. Der tatsächliche Laufweg darf jedoch nicht durch oder über Bauteile

hinweg führen. Dafür darf der tatsächliche Laufweg das 1,5facheder Rettungsweglänge,

also 35 mx 1,5 = 52,5 m betragen. Auch das ist an jeder Stelle eingehalten.
•?

Insofern bestehen beim Fortbestand der Anlage keine Gefahren für Leib und Gesundheit.

Eine Darstellung der Ausgänge, der Rettöngsweglängen und der des tatsächlichen

Laufweges (jeweils von der ungünstigsten Stelle aus)sind im Bi[d 2 dargestellt.

........... ..^y4-:---E-J!aFit--"c. ---jy. -.;... '"y..„ -.»•„. ;. ..„ . -*,. yiy ..* ^ - ^.. .saie»...... - ...

if> i8 —;"!
.̂i.jt» S »isS I 'W j | ^«i...- '

s T j^ j
l § j ES3~*|3%

---•4 -W1-2-"1', r
[spxswwvav. ws^w^.iKtwuMtStw-v' -,»

.i-—s. '........4g—tA-_-y—-3 —igi—s.a„.._—-. Ij... .
-J^rH:...

iüfciiduii

ca. 60 2 m

Bild 2: Darstellung der Rettungswege

In dem Stall befinden sich gelegentlich bis zu 2 Mitarbeiter. Es handelt sich nicht um

Dauerarbeitsplätze.

Bewertung Änderungen Stall 8
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Hans-Michael Hackert

Im Vergleich zum ursprünglichen Bestand hat sich die Löschwassersituation entscheidend

verbessert. So wurde östlich neben dem Stall 8, in einer Entfernung von ca. 100 m bis ca.

200 m, eine Wasserfassung zur Entnahme von Löschwasser mit einem

Fassungsvermögen von ca. 295 m3 errichtet.

Nordweg

rri

•W 9 ^J

riSÄsfes^.i.^r^---•-•, -^.

^"^
L,.i g

Zisterne för

Löschwasser-^-.SI- Esia»8 ; L^CS^
—'. »... l.;

, Feuerwehrzufahrt r~. ".'J Baugrundstück
Nebenzufahrt P" Zugang Tür
Änderung Stali 8 Aufstefiftäche Feuerwehr

mit Saugstelle.

J'j.TfJ Löschwasserbrunnen

JJI Brandwand

Bild 3: Darstellung der Lage mit feuerwehrtechnischen Angaben

Zusammenfassend wird davon ausgegangen, dass die am Stall 8 vorgenommenen

Änderungen noch vom Bestandsschutz erfasst werden und insofern kein Erfordernis

besteht, ein BS-Konzept nach heutiger Rechtslage zu entwickeln. Auch unabhängig des

Wissens der Entstehung des Verbindungsganges an der Südseite des Stalles.

Bewertung Änderungen Stall 8
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5 Zusammenfassung

aa_

Hans-MJchael Hackert

Auf einem seit Jahrzehnten landwirtschaftlich genutztem Betriebsgelände befinden sich

mehrere Stallanlagen zur Haltung von Schweinen. Der Bauherr hat diese Anlage

übernommen und nutzt diese in gleicher Weise fort.

Die Anlage besteht wesentlich aus 2 Teilen:

einem Bestandsteil und

einem Neubau (Stall 2).

Der Neubau wurde brandschutztechnisch vom übrigen Bestand getrennt. Diese Trennung

wurde baugenehmigt.

Nunmehr beabsichtigt der Bauherr Änderung am Stall 8 vorzunehmen. Die vorgesehenen

Änderungen beeinträchtigen das Wirken des Bestandsschutzes für die bauliche Anlage

nicht. Eine Gefahr für Leben und Gesundheit wird durch die Änderungen nicht gesehen,

da insbesondere die Anforderungen zur Rettung von Personen nach heutigem Recht

erfüllt werden. Ferner hat sich die Situation der Löschwasservorhaltung wesentlich

verbessert.

Das Erstellen eines, Brandschutznachweises nach aktyellem Recht wird daher nicht

gesehen.

Abschließend wtrd darauf hingewiesen, dass jede Veränderung, baulich oder

technotogtech, erhebticitie Auswirkungen auf die Aussagen dieser brandschutztechnischen

Stellungnahme haben kann.

Staßfurt, 13. Januar2016 '

Hackert. H.-M.

Diplom-Brandschutz-lngenieur

Sachverständiger zum bautechnischen
Brand- und Explosionsschutz

P. van den A k ke r

Bauherr

Sauenhaltung Lübars KG

Bewertung Änderungen Stall 8
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Hans-Michaei Hackert

6 Schlussbemerkung

Die brandschutztechnische Stellungnahme umfasst 9 Seiten und 2 Anhänge. Sie ist auf
das begutachtete Objekt im beauftragten Rahmen zugeschnitten und nicht auf andere
Objekte übertragbar. Die Stellungnahme darf nicht gekürzt verwendet werden. Eine
Veröffentlichung und sonstige Weitergabe an Dritte, auch nur auszugsweise, bedarf in
jedem Fall der schriftlichen Zustimmung des Sachverständigen. Der Bericht unterliegt
dem Urheberrecht.

^

Hackert, H. -M.
Diplom-Brandschutz-lngenieur

Bewertung Änderungen Stall 8
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ing©Rietis"ha5a'ime'?
SACHSEN-ANHALT
KS'perlt. haftdoinftimtkhcn liccb-i

Herr

Dipl. -ln . Hans ichael Hac

ist am 17. Dezember 2013 gemäß § 16 des Ingenieurgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt (IngG LSA) vom 22. Januar 2009 und auf
Grundlage der „Ordnung der anerkannten Sachverständigen der
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalf* in die Liste der anerkannten

Sachverständigen der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt eingetragen
worden. Er ist berechtigt die Bezeichnung

ner annter Sachverständiger der
Ingenieur ammer Sachsen- nhalt,

Sachgebiet orbeugender Brandschut
zu führen.

Diese Berechtigung gilt befristet bis 17. Dezember 2019.

Magdeburg, den 22. September 2016

Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt
Körperschaft des öffentlichen

^ s^
3Der Präsident ^ ^' ̂ a \

~°' l ^M

^® /
i i.-^ng. Jörg Herrm ^ 4 v'~^sl/

<yüc ßffor.^

'•:;'3?M^2\^;:i^S^:^i.:;%^'l>;nSa;^&

;•{.
. ••'"
<';

5^

^^^:, ^



-^„J^J
i A i TARC HiTEKTENKAMM B SACHSE N-ANHAlr

KCK>~;TktSO-iAt"i D[:S Off^NTUC^E;^ S£C:-:';.

Jny -Büro 1-1-M. Haekeit

l-lei'm Dipl. -Ing, für ßTandscliute
S^iohaai4 ackert
^/-.Q^ötiQf Str. 11
39418Sta. ßfaiit

ürktinde über die S^jntraguiig \n die Liste der Nach.weiübflrechticjten Usr BrandsGhtiti1: dor

Areh ftektäti kaniiii er S ach sen -A n r*, a 11

i-:rii?f^9yngsfu«nmer 79-14-N8

Sehr yeehrter Herr l'lackeit.

der Etrttragungsauäschi.i.ss d&vr At-chitektefikamnier Sachsen-Anhalt

»hai .i:n seiner Sitzung ain 10. 02.2014

ihn.;! Eihlragung äis NaßhweisbörQchtigtQr'für Brartdschute

in <tie bei derAFchitektenkammor Saci'»sen-Anhalt gefCthrte l,isle (-ier NachweisbcrGcl-itigton für
i'jrandschutz

nach $ 65 Abs. 2

das Drri?en ß'^sotzßs zi.'r r:,!-}(a!C;bferi!ng von irivG'-BtitiOf'T.en G'.?;-.e?;' üJ.iQr dip B3i..jordn<-ijiy i.tes Lüi')
dos Sari-ise'^Anh^t {GVB. laA Nr S7/2Ü05) voirs 20. üo^n-riber ;>00ö. .ytiiö;^? yoändeiT durcfi
Gesetz zur Änderung der Bauordnung des Landes SäKhs.-in-Anhait vom 13. 12:2009 {GVBI. l.SA
S 7t-7)

bcäehfosson:.

Dic's& Bescheinigung tel auf drei Jahfo .bofristtit.

Magdebura, 1.9.01>. 2(314 Mit KoDö^ialem Gruß

^y
ti^spräsidcäfU



Ingeinäeurkammer
SACHSEN-ANHALT

Körpersch.A des offentiichen tuhts

Bescheinigung zur isteneintragung

nach § 65 Abs. 2 BauO ISA vom 10.09.2013
(GVBI. LSA Nr. 25/2013 vom 16. 09.2013)

Herr

Dipl. -lng. (FH) Thomas Schneider

wurde entsprechend des Beschlusses des Eintragungsausschusses
tn die Liste der

achweisberechtigten für Sfandsicherhelt
des Landes Sachsen-Anhalt

unter der Nummer 23399 eingetragen.

Magdeburg, 15.06.2017 ftlh@r

MRa.D. B. WJlkeni
- Vorsitzender -
Eintragungsausschuss
Nachweisberechtigte für Standsicherhett
in Sachsen-Anhatt

•3





ngenleurbüro Franken
DipS. - Ing. Helmuth W. Franken Beratender ängenieur BYIK , VBJ

Kunststoffprüfung - Bauteitprüfung - Gutachten - Beratung - Baustatik

Auftrag "Nr. : 01/18.2

STATISCHE BERECHNUNG

f'"r '• Flachbodenbehälter

aus textilgasverstärkten ungesättigten Polyesterharzen (GF-UP)
Typ: 12/30/50 - FMU3 - FSA/S - 1,2 - 30

Flüssigkeiten mit geringem Einfluß auf GFK-Laminate

Betriebstemperatur bis 30°C

Windlast:

GeschwindigkeitscSruck bis 0, 50 RN/m2

Auftraggeber

Seiten : 18

SCHOLTEN-TANKS GmbH

Brüsseler Str. 1

48455 Bad Bentheim/Gifdehaus

Anlagen : 1

Erkelenz , aufgestellt im April 2018

Diese Statische Berechnung darf nur ungekürzt an Dritte weitergegeben werden

Gewerbestraße Süd , 0-41812 Erketenz
Tetefon: (02431)73651
Tetefex: (02431) 73652

SCI-t0010182. mcd



Kunststoffprüfstelte Franken

Gewerbesirate Süd 24 - 41812 Erketenz Tei. 02431-73651

Auftr. Nr.:

Seite :

01/18.2

Aifgemeines

Für Fiachbodenbehälier aus textilglasverstärkten ungesättigten Polyesterharzen wird der
Standsicherheitnachweis erbracht.

Die Berechnung erfofgi für den Typ:

Volumen:

Durchmesser:

Wichte des Füllguts: kleiner als

12/30/50 - FMU3 - FSA/S - 1, 2 - 30

50 m3

3,0 m

12 kN/rn3

Der zylindrische Teil wird als Wickeilaminat, Dach und Boden als Wirrfaserlaminat hergesteflt.
Abmessungen und Betriebsdaten siehe Abschnitt 4 und Anlagen.
Die Laminate werden von einer inneniiegenden. Fein- oder Vliesschicht geschützt,

Der Boden muß mit einer PE - Tafel unterlegt sein.
Die Behäiter dürfen im Freien aufgestellt werden.

Aufnahme und Weiterleitung der Lasten aus den GF-UP-Bauieiien sind nicht Gegenstand
dieser Berechnung,

2 Unterlagen

2. 1 D1N 18820 Teil 1 bis 4

Laminate aus^textiiglasverstärkten ungesättigten Polyester- und Phenacryiatharzen
für tragende Bauteile (GF-UP, GF-PHA)

2. 1 1 Gutachtliche Steitungnahme Auftrag - Nr. 01/18 G

und die dort angegebenen Unterlagen

2.2 Berechnungsempfehlungen für stehende Behäiter aus glasfaserverstärkten Kunststoffen
(40-81, Ausgabe Mai 2011}
- Deutschen institut für Bautechnik -

2. 3 Medieniisten 40 für Behälter, Auffangvorrichtungen und Rohre aus Kunststoff
Ausgabe September 2011
- Deutsches Institut für Bautechnik -

2. 4 H.W. Frank®""GFK-Silos (Silos aus textilglasverstärkten ungesättigten Polyester-
harzen GF-UP)" Silo-Handbuch, Abschnitt 7.4
Vertag Ernst und Sohn, Berlin

2. 6 Petersen, "Statik und Stabilität der Baukonstruktionen"
Verlag Friedr. Vieweg und Sohn, Braunschweig

2. 7 Angaben der Firma SCHÖLTEN " TANKS GmbH



Gewerbes^ße Süd 24 - 41812 E.,eten. Tel. 02431-73651

3 Baustoffe

Die Kennwert. № <„ GP-UP. l.aminale „„d DIN 1WO en.nom. en.
Wickeffaminat:

/^».UKI . tW ^ U tl !0.^

Seite

Wirrfaseriaminat und
Mischlaminate:

DIN18820-GF-UP-FMU3-n. 50. FS/VS-1

DIN18820. GF-UP-MW-n. 45. FS/VS-1

3. 1 Allgemeine Kennwerte
Bruchwerte

Lochtefbung

Schubspannung im Laminat

Schubspannung in der Kfebefuge

Stirnabzugsfestigkeit

interlaminare Scherfestigkeit

Wichte

Wickellaminat
Wirrfaseriaminat

Wärmedehnzahl
Wickellaminat

parallel

senkrecht

Wirrfaserfaminat

3. 2 Abminderungsbeiwerte. Vergrößerungsfaktoren
Aite Laminate:

Cy;=l, 2 CQ.-I. O K„:--|.2

150

50

8

4

15

18
15

15
30
30

N/mma

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

kN/m3

10-6 «-l

Ke-=i.o

3.2. 1 Wickellaminate

C^'=1.35

c.n:=1. 25

cku-=1. 15

l: Längsrichtung

Ctp=l, 55

C„:=1. 45

cki;=<-35

3.2.2 Wirrfaser/Mischiaminate

ct:=i-7 cs='.45 C^.^,3
Die Abminderungsfaktoren entsprechen

AlBS''Kt AiBm:=Ks

AHS'=C^ ^i^-c,

u : Umfangsrichtung

Ktu:='. 30 K^j =1.60

Ksu-=l. ^ K^-^1.45

Kk!'=i-20

su

Kku:=i.I5

K, =1.6

Aißk =Kk

A!Ik:=Ck

Ks :rI4 Kg, =1. 25

A2B'--K„ A^:. KQ

l2i =C, A 31 :=C9



Gewerbestraße Süd 24 - 41S12 Erkelenz Tel. 02431-73651
Auftr. Nr. : 01/18.2

Seite

3. 3 Teiisfcherheitsbeiwerte

ständige Lasten

ypg:=i. 35

Zwängungen

7^=1.00

Material

veränderliche Lasten

Ypp-1. 50

außergewöhnliche Lasten

YFS:=I-{)°

YM= 1.30

Gebrauchstaugiichkeit

VFG =]-00

Eigengewicht

Y Fred ~-0-9

4 Abmessungen und Betriebsdaten

4. 1 Abmessungen (Wanddteken siehe Berechnung und Anlagen)
4. 1. 1 Zylinder

Innendurchmesser-

Radius:

zylindrische Länge:
Volumen;

4. 1. 2 Dach

Form; KIöpperboden

Innenradius:

Krempenradius;

Höhe.

Volumen;

4 1, 3 Boden

Form: Membranboden

Innenradius:

Höhe;

D := 3000

R=D

H^:^6800

V^.=Ä.R2.H^.IO-9

Nutzvoiumen

R. D =3000

FDK =0-2^

H p . =850

min

R = 1500

V^=48.i

64 m~

3 i^-9VD:=Ö.775.R'. IÖ

RD=3'i03

r OK =300

«D-850

VQ =2.616

KB =R RB='. 5'103 FBK^OO

H B =100

Volumen;

4. 1.4Gesamthöhe

rB ^•R<Hß. iO-.
-9

V g =0.707 m~

HG:=HB^H^HO
4. 1, 5 Gesamtvolumen

H Q= 7750

VG:=VZ-VO,V

mm

mm

mm

-!
m'

mm

mm

mm

m3

mm

mm

4. 1. 6 Nutzvoiumen
V =0.95-V

B

G

VQ-5i,4

mm

m'

V =48.8
m'



Gewerbestraße Süd 24 -.
'--1812 Erkelenz Tel. 02431-73651

Seite

4. 2 Betriebsdaten

Pfanmäßfge Überdrücke ^^...
^^';J ptanm8s'8 trete" kehe O^drocke auf

Püb:=0

PÜ ::Püb-i°0

nicht dauernd wirkend: ü

w'^ ?„-. =/„... _- ,... l't'm'l'=0'0
'«m-=(Pümb-Püb)-'00

um ~

kurzzeitig wirkend;

D"f^ p«. :^„...... ,.. - pllk6:--<>'°<'5
pük:-(P(ikb-Pümb)-100 „...„

Ptenmäßige Unterdrücke: n,^ZL_.. pük=;0'5
^».̂ T" '"awK'a >rel°"kero """*»*. auf

Pub:=0
Pu:=Pub-{00

PU=O
u

nicht dauernd wirkend:

Differenz o.. .=
'"m l-^umb-Pub)'100

puni =0

k№ei"s""rkend: W^^En^ ^.^
ukb =y-ö03

p"kl =Pükb-to<?
P uka 0.3

Pumb =0

P um =0

(S:^OTPeraturum°*""^pe,., u, „ ;^
Füli9ut: „..„.

^SGSFt;T^19emgemEinf^
<-Laminate nach 2. 3~ Cu-1.2

Wichte:

Rauminhalt bis h
rp =i2

max. Füflhohe.-

hp;=—^. 0.95. io6
^.R2

^st des Füllgutes: Gp.. =y y

Gesamtejgenfast(ktejnerais)
GesamMasfc

Aufsteliungsort;

GG::;Gp-f-GF+GE

V = 48.8

VQ-5!

h p =6.907

G p = 585. 833

GE =100

GG=685. 833

bar

kN/m2

bar

kN/m2

bar

kN/m2

bar

kN/ma

bar

W/mi

bar

kN/m2

°c

i<u=L2

kN

m'

nr

m

<m Freien

kN

kN

kN
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5 Slabiiitätsuntersuchung
5, 1 Dach

nunr. NF.;

Seite

01/18.2

5

R=;I.5-103

E B := 7300

cu=L2

RD=3-IOJ

N/mm2

Cfl=l
Nach 2.2

Pk^=0.242. Eg. (lD-l. lo3
R D/

P krd "

5. 1 1 Belastung

5. 1. 1 1 Eigengewicht

P kr

cu-c6-yM

ID"

PM

ct;

4.5

•=1. 60

1.7

P kr =3

CL

c

, 975

p

=1.0

g/cm3

s°i-45

krd=2-548

TM

mm

=1.J

kN/rr

SD:=l-3-PM-lo-(tD^CL)-10

PDgdI;::(gD+gz)-ypg-^C^

-3
gD=OJ14

g, -0.1

kN/m2

Stutzen etc

/G, -1.304

5. 1. 1. 2 Schneelast (Ersatzverkehrslast)
Schneeiast auf dem Dach

charakteristische Schneelast auf dem Boden bis

^•-0-8 ^•^r^

PDSdI:=(si)-Ypp^C,

5. 1. 1. 3 Unterdrücke Vov:::0.7

Dgdl = 0.377 kN/m2

Ypg =1.35

s i^.=1.25 kN/m2

PDukdI:=(Puk, }-7Fp^Ck
Geschwindigkeitdruck

P us =o-4-q

PDusdI:=(Pus}-YFp'LO
.5. 1. 2 Nachweise

p Dd j l :=PDgdI+PDSdrVov+-PDukd]

PDdil =2. 155

PDdi2 =PDgdJ-f-PDSdI

PDd!2a2. 184

s, = 1. 00 kN/m

PDSdI=L806

P uk= 0.3

PDukdI=o-5i3

q =0.5

Pus=o-2

PDusd!=°'3

2 VFp=1.5

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

PDgdi^O. 377

PDSdI=iL806

PDukd!"0-513

PDusdI=0-3
IDSS

, _PDd!2
rlD!21 =-

Pkrd

_PDdI]

Pkrd 1 Dll = 0.85

n DI2 =O. S6

p ^-2.548



G^besfraßeSüd24., i8i2Erl<e)a

5-2 Zyiinder

Laminat

!nz Tel. 02431. 73651

Seife

FM4

1.2 Cfl=l

i

0

i

2

3

4

5

6

Abmessungen :
i . =0.,6

2i:=

l

2

3

4

5

6

7

Pz:=f-^

C tu =1. 35
Ctj-i. 55

R=1.5-103

g/cm3

C^= 1.25
C„= 1.45

H r =6. 8-]03

8

t

2, :: uB
m

)B.
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2

mm
11000

11000

i 1000
U 000

i iooo
i 1000
11000

N/mm2

9600

9600

9600

9600
9600
9600

9600

0

l

2

3

4

5

6

5-2. 1 Beanspruchung durch Axfallast

Jeder Schuß wird mit seiner Wanddicke
^r den .̂  Schuß vorhandenen Axia^ck [ Zi

nachgewiesen.

5-2, 1. l^otationssy^etrische konstante Axia»ast
Für den Kreiszy|,nder mittlerer Länge ist'

R = 1. 5'IQ3

k, ̂  0.605.

ic r ;:: 0-7

R

100-1

nkr,-:=k,- "B,. 'E1B.
z.

z.

i R
"krd. =

'fcr,

"kr
l

60.3
60.3

60.3
60.3

60,3

60.3

60.3

k,
0.229
0.229
0.229
0.229

0.229
0.229
0.229

l

l

0

i

2

3

4

5

6

cu'ce'YM

2. =
l

m l
7

-2
J

n

kN/m 38'7
38.7
38.7

38.7
38.7
38.7

38.7
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Seite

5. 2. 2 Schnittkräfte ( kN/m )

5. 2. 2. 1 Eigenlast
j =0.,6

"g, :::gD-f'^3-^Sgj-(J<i)

gD-^. IO'3=0. 086

nGedL:=ng;-YFg-^Ct). C^

c, :=i.O mm

g;= py.-lO. /t 7 +c r 1. 10'
'l • -t. -- ^-^ - -LJ

SD =0. 114 kN/m2

-3

kN/m

"GedL

0.35
0.56
0.771

0.981
1. 191

1. 402
1.612

zj
l

2

3

4

0

7

g,
0. 13
0. 13
0.13

0, 13
0. 13
0. 13
0. 13

kN/m

0.22
0.34
0.47

0.6
0.73

0. 86

0.99

5. 2. 2. 2 Lasten aus Füllgut keine Beanspruchung in Längsrichtung

5. 2. 2. 3 Schnee (Ersafczverkehrslast) 7^=12 kN/m3

^:=s, j. io-3

5,2,2.4 Infolge Innendruck

"ü -Pü.^-10-3
"ü°°

n = 0.75 kN/m

nSdI:=ns-yFp' ^,j.C

"üm:=Püm-^10'3

"üm°°

su "SdI=L305

"pükd:="ük^Fp-ck!

nicht für Stabilität

nlpu:=PuJ-!o-3
"f„„=EOipu

"lp«m-=Pum^-10

"ipum30

"ük =PükAIO-3
"ük= 0.375

npükd=a759

"Ipuk 'Puk'7-'0

n!pukdI:=n[puk-YFp-^/Ckrcku•№
nlpuk=a225

nlpukdl=0-^7

kN/m

kN/m

kN/m

kN/m
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Ge^bestraße Süd 24. 41812 Erketenz

5. 2, 2. 5 Wind

Gesamthöhe;

Hz=6. S-i03

cfl -= 0.8

»;s^'f,.2.A„^
10'

M^\z;f

Tel. 02431-73651

c!=°-5 kN/m!

H =HQ. 10-3

Ersatzffäche für Leitungen

c f2 = 1.6

lw2j

r.-3\2H^.IO-3)

M

W.
Tt. R3

W,
-1. 106

Auttr, Nr. : 01/18.2

Seite

H =7.75 m

Aw2 =°-20 m2

w =1.36 kN/m

H D = 850

"wdl:="w/yFp-I.O

5.2. 3 Nachweise

7I.AxiaiI. =-
"fdl.

"' n krd.

m

2-
l

2

3

4

5

6

7

kNm

Mw.

2.33
5.52
i 0.08

16
23.27
31. 91
41.9

"lpukdl= 0.377
"Sdl=l-3ö5 nipum=°

»jdl. =n GeäL -1-" wdl. 1- " Sd! - " ipukdl

kN/m

kN/m

"W,
l

0. 33
0. 78

t. 4.3
2.26

3,29
4.5 i
5.93

n wdl.

0.49

1. 17
2. 14
3.39
4. 94
6. 77
8,89

" Gedl,
J

0. 35

0.56

0.771

0.981

1. 191
1. 402
I. 6J2

kN/m

"krd

38.662

38.662
38.662

38.662
38.662
38.062

38.662

n Ax-jafE,

0.065

0.088

0. !]9
0. 157
0.202

0.255.
0,315!

"Ipu =0

tz,
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2

6.2

mm
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5,2, 4 Leerer Behälter

Beispiel: z:6=7
5. 2. 4. 1 Beanspruchung durch

nach DIN 18800

lo:"2,0

t o =6.2

-°= 0.286

Teil 4

!m =

tm =

lm

m

Radialdruck

2.0

6.2

l

2 entspricht Hz entspricht Zylinderlänge

t:=z,

l „. =3.0

t ^.=6.2

t
u

1=7

z: u B
'l

m

mm

IB,

nach Bilder 20 der Norm min

EuBm'=11000 E^:=9600

0

ß= 0.4

Ev:= 3.)
'uBm 'r-№m E v =10632

Pk, :=0. 85.ß.E^.(.E-°|
{0 \^i

^2.5

Pkrd:=
Pkr

cu'ce-YM

N/mm2

P kr 
= 2. 978 kN/m2

Pki.d=1. 91

l 6.2 11000 9600
2 6. 2 11000 9600
3 6.2 11000 9600
4 6.2 11QOO 9600
5 6.2 !] 000 9600
6 6.2 1)000 9600

96001 6.2 11000

pukdI=Puk-TPp- Cku-ck;

Pusdl =Pus-">'Fp-LO

r
Peu'=0. 46. {+-0. 1. 1'I. O. Ji-

!-!03^,

peudl ::Peu-rFp-l-0

Pudll =PusdI-hPeudI

PudI2 =Pukd!

kWm2

u

q =0.5

p y^ 
= 0.3 kN/m2

kN/m2

•q

R. = 1.5-SO3

eu : 0.272
kN/m2

Pud(]=0. 708

PudI2=o-502

. -pudl!
^Rad'=-

Pkrd

5. 2. 4, 2 interaktion von Axial- und Radialdruck
nRad=o-37!

1.25

^^^'^^}{25
2

l

2

3

4

5

6

7

z,

6.2

6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2

Pusdl=o-3

Pukdl=0.5

Peudl=o-41

Pkrd=i.909

n Axiall.
nl.

0. 065

0,088

O. ii9
0. 157

0.202
0. 255
0. 315

"j

0. 322

0.338
0,359

0. 388
0.425

0.471

0. 526
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Krempe;
c2Kr=5-S

m 10'
Krüd'=c2Kr-Pü-^Dk-^-yFp-Ks

")Krümd:=c2Kr-Pün, -R-tDk-1^. 7FpKt

mKrükd:=C2Kr-Pük-^Dk-!^''yFp-Kk

m

Krud:=C2Kr-Pu-R-tDk-^-rFp-Kfc

Krumd =c2Kr-Pum-R-tDk-^-yppKt

mKrukd'=C2Kr-Puk-R-tDk-l—ypp. K,

nlKrgDd=C2Kr-(g^gD)-R-^k-^TFp-K,

roKrSd=C^-s, R.t^.^.yFp. K,

<-3

mKrusd-C^-p„-R. t^.i^:.y^i.o

AuftrNr- 01/18-2

Seite ; j i

Nm/mmKrüd=o

mKrümd=0

mKrükd=3'°59

mKrud=0

mKrumd=0

"•'Krukd=1. 835

mKrgDd=L679

mKrSd=6-851

mKmsd=; 0.979

6. 1. 2 Nachweise

Kalotte;

FM"3ke" nK«Z'. K.d-K. n^»K^

n KdD-" Kud-»Kun,d ^-" K„kd - KgDd - KSd

max. Wert maßgebiich

KZ-:
.. "Kd2

"RDdB

. _ "KdD
T^KD:=—:-rr-

"RDdB

!iKukd;=I-°l3 oder

TiKZ=o-°07

'lKD=:o-023

"Kd7=3.7

"KdD=5.7

"Kusd:=O. S4

"RDdB=245

mRDd8ss234

N/mm
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Dehnung

SRDd:=ö-3 %

"Küe:=i-2'Pü-R-iO'3

nKüme:=L2-Pü-R-10'3

"Koke "'•2-Pük-R-lO'3

"KÜ8=°

"Köms =:0

N/mm

'Küke = 0,9

"Kde:::"KüE+nKüme-hnKük£ "Kd£=°.9
t D =4.5

E, -Eg
=E,. l.]mzD -E'z-

^^-.if
TlKe:=

Krempe:

Festigkeit

.
_EmzD'(D

:RDd

EmbD'=EB'1 l

11 ̂ g =0,008

EmzD=8-03'loJ N/mm2

EmbD=8-03*103

m Krüd :=m Krüd + m Krümd+- m Kriikd

"Krüd

mKrüd=3.1 Nm/m

^Krü:=-
№RDdB nKrü=o-Oi3

m Krd := m Krud + ^ Krumd +- ̂  Krukd + m ^^ - m ^^^
max. Wert maßgeblich

m Krukd ° 1.835 m ^,sd = 0.979 m ^ = , 0.365 Nm/m

^Km=-
m Krd

Mindestlängen;
mRDdB

iDk'=^D-tDk

6. 1. 3 Anschluß Dach/Zylinder

t"D=5-° ^ "BüD="Bt^D

"ü=0 kN/m n^=o kN/m

TlKrü:= 0-044

lüDl:=^D'tDk iDk-Hö

"BüD=d25

"ük= 0.375

mindstens

lüDl=il6

N/mm

kN/m

mm

"BüDd:=
"BüD

^ÜD

üD

=IK r"."+Ks-"üm+-"ük)-rFp
"BüDd

^(cf"ü^cs-nüm+nük)

Ku-Ke'T/M " BUDd = 272

Mindestiängen:
( ÜD'E mzD

10'

l"D2:^D-(<2^tüD iüD2=183

11 ÖD =0-002

£üD =0.001

mm luDl=:n6

%

mm
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6.2 Zylinder

K, =1.2

Laminat: FMU3

Kfl-i

cu='.2

Abmessungen: R=1.5'103

m

t z,

mm

E uB,

6.2
6.2
6.2
6.2

I. 1. 104

1. I-104
6.2 1. 1-104
6.2
6.2

l. l-lO"

l. l. IO4

iB.

1. 1-104 9. 6. 103

9.6. 10'

9. 6-103
9. 6. 103

1. 1-104 9.6-103
9.6-1 Oj

9.6-103

Munr. Nr.:

Seite

01/18.2

zi
I

2

3

4

5

6

7

KEU=L3

K^ =1.25

C^=1.35

C su = 1. 25

h F = 6.907

h p^=-6807

N/mmi

EUZ. --
11000
11000

11000

11000

11000
l] 060

11000

Kku

Kki

cku;

c kl

E!Z.=
l

9600
9600

9600
9600
9600

9600

9600

= 1. 15

=i.2

1. 15

=1. 35

hFz:=h

Hz=

"Bu.'
!

Kt!°

Ks!;

ct]=

cs!=

F. 103-Hg
6.8-103

N/mm

= 1200 n
•i

1.6

!. 45

1.55

1.45

Mindestwerte

=850 tz.

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2. 1 Längsrichtung

6. 2. 1. 1 Schnittkräfte

vergleiche 5.2.2
6. 2. 1. 2 Nachweise

"wd, =»w, rFp'. 0 "GedB. ="g, 7FgK„

nlpukdB-="!puk-rFp-Kk! nipukdB=0.4l

"IdB;:="GedB;+"wd, +"SdB^"!pukdB

Bi.
"RId. :=.

'' K„. Ka.
"IdB.

U'^Q-YM ^ Id. =-
' n RId,

"SdB :;nsVFp'Ksl

ngdB=i.63

kN/m

"!pum=o

"lpu=o
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"pükldB ="ük-yFp-Kj,j

!d2B, :="pük!dB+nwd.

" pükldB ;so-675 n ,i=0

^ lz. :=-

kN/m

" idzB.

"Rid.

"wd. "GedB "idß.
N/mm

0.49

i. I7
2. 14

3.39
4.94

6.77
8.89

0.47

0.75
1.03
1.31
1.59
1. 86
2, 14

3

4

5.2

6.7

S.6

10.7

13.1

l

545
545
545
545
545
545
545

i.2
1.8

2.8
4.1
5.ö
7.4
9.6

"püklE'="ük

"ü=0

"wd^:="w,

"»m=0• um •- u n ^ = 0.375

nlde, :=npakis+", vds.

ide.
l

n

t

Ide,
l

"ids.

Z/E,

£

s

•l02
miz.

f

Ide.
l

Rid

%

"Ide. wde.

mm

lz.
0.7

1. 16
i.a

2,64

3.67
4. 89
6.3

0.33
0.78
1.43
2.26
3.29

4.5!
5, 93

$.2
6.2
6,2
6.2
6.2
6.2
6.2

r}^

0

0

0. 01
0.0]

0. 01
0.01

0.02

Emk. :=Eiz-I 2

11 ld,
0.01
0.01
0,01

0.01

0.02

0.02
0,02

SRid^O.25

N/mm

'mlz.

10560
} 0560
10560

10560

10560

10560

10560

%

81*,
0.00!

0.002

0.003

0.004

0.006

0.007
0.01

"üm=o

%

^ }de..

0

0. 0]

0.01
0.02

0.02
0.03

0. 04

N/mm

mm

2.

6.2
6.2
6.2
6.2

6.2
6.2
6.2



Gewerbestraße Süd 24 - 41312 Erketenz Tel. 02431-73651
Auftr. Nr,:

Seite ;

01/18.2

15

6.2,2 Umfangsrichtung

6. 2. 2, 1 Schnittkräfte und Nachweise

Pü=o

" upükdB = P ük-R- Io-"-y Fp-K ku

"Fu. ^FM^lO-3

nBa
"Rud, :"

! K „.Ku'Ke-yM

YF=i2 kN/m3

P um"0 Pük=0'5

"upükdB^1-294

"FudB =nFu-yFp-Ktu

"LtdB^:=nupükdB+-"FudB;

"udB.
nu. :=- K, =1.2 Ko=

i n Rud,

'Fu. " FudB. n udB, "Bu.

18

36
54

72
90
108
126

"Fue =nFu

35
70
] 05
140

176
211

246

36,4
71.5
106.6

141.7

176.8
211.9

247

r^-3

Emuz. '=EuZ. 'lJ

"upüks =Pük-R-10'

nupükE=o-75

D=3'10J mm

kN/m : N/mm

YFp =;!.5

yM=Ls

"Rud.

mm

:z,

' ude.

:ud
i t Z. 'Emuz,

-IOZ
Rud =0.25 %

^ude/=-

»Fu,
18
36
54
72

90
108

126

;ud.

Rud

Andere Lastfälle sind nicht
maßgeblich

N/mm mm

"FUE,

18
36
54
72

90
j 08
i 26

uds, m u z:
l z.

18. 75

36. 75
54. 75
72. 75
90.75

108. 75

126.75

12100

i2!00

ä 2100

12100

12100

E2100

12100

6.2
6.2
6.2
6.2

6.2

6,2
6.2

z,
!

2

3

4

5

6

l7,

%

;ud.
l

0.025
0.049
0,073

0.097

O. I2!
0. i 45

0. i 69

^u,

i 200
1200
1200

1200

1200

1200

1200

769

769

769
769
769
769

769

"ude; =nupüks+'

6.2

6.2
6.2
6.2

6.2

6.2
6.2

» Fue,

0.05

0.09

0. 14
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6.3. 3 Unterer Zylinderrand

tzü"10 mm ElBZü-9600 N/mm- E^:=9600 N/mm-
"(Zü:=740 N/mm m^y =1570 Nm/m

1/K

6. 3. 1 Schnirtkräfte und Nachweise

Ct7'u:=30. 10-6
N/mm m^y =1570

AT ~° ^ (Boden mit PE- Tafel
unterlegt )

nü=o

!:=6

N/mm "üm==o

entspricht Zylindertänge z, = 7

"udB. = 246.994

N/mm n .".

"ukuds =Puk-R-10'

ük= 0.375 N/mm

m

m EdB =0.24-n udB/tZü m£dB=592.8

infofge AT

mATd:=0. 25-E

7F2=1

!BZü-aTu-AT^Zü2

in ATdB = 0.25-E jg^.a ^.AT. t ^y2.y p^

nRIZüdB:=, ;J2Ü
Ku-Ke-yM n

m i7ii
mRiZüdB::::.

KUKQ'YM

R!ZüdB=474

mRlZtidB=1006

n ^=5.928 N/mm
l

n wd. = 8-«92
l

nRud.. a=769. 23!
i

"FudB. =245.7

"upükdB=L294

m ^.Fd = ° Nm/m

mATdB=o

N/mm "ldB. °13-1 N/mm

Nm/m

^E. ^IdBL. ^mEdB+mATdB
i n RIZüdB mR!ZüdB r) E :-0. 6I7

"idB, -13.1

mEdB=592.8

"ld2B, =9-6

nF", =i26 "ukudE:=PukR-tO-3

mEde:-0. 24. ^^.n^,,^
nufcude=:0-45

n (dg =6. 303 mEdc=303

:E = °Me, , ('
tZü-Em!zü, E

'mEd^m&Td)-6
102

eE=Q. !7S

T1 Ede. :=-
:R!d

'!Tllbü. 'tZÜ

eRld~°-25 %

^Eds. =0-7f4

Emizüj =EiZZQ'{ ]
Emlbü.. ::::EiBZü"Li

Emibü. =!0560

Em!2ü. =I<>560

Mindesflänge: {7,.., :^ 2-R.i

! ZU = f 73 rrim

Zu
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6. 4. Boden ( Behälferboden mit PE - Tafel unterlegt)

LaminaE: M3 ( nach D!N 18820} Form :

Eg =7300

EbB:=Eo

E^^l.i-E,

N/mm2

ts:=4.0

Emz";Emb

P M-= 1.50
tBK-=4-°

E^-8.03-10J

t. B und t. BK min 4. 0 mm mmBB:-mBt'tBK~

nBB:"::"Bt'tBK B

Membranboden

g/cm3

rBK =100

Emz-8-03'10'

m gg= 288

n gg= 340

i =6

i -6

mm

Kg=l
K^l.2

K ( =1.6 K.,, =!.4

Cy=].2

^gK~-
I

KfKu-KO

Schnittkäfte

E„z =8006

rp=]2

N/mmz

Cg=I

a j := 30. i O"6

^K-0.52!

E^:=6314

E|g'=63I4

C =1.7

1/K

11gc:=c, c.,c
t'^U'1-!

Cg =1.45

i =6

H gC= 0.49

N/mm2 E (3g 
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R = 1. 5'103

„^:. 0..,. (»„). ^:.J^.(^)-
1/ tZü .^rBKEu2 ̂ EIB,

rBK°100

2

Nm/m
mFukr:=33-916

r
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^
"m Fukr

F._ =-llK-
krm ~

m BBl
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F^ =0. 441 ZZP
-n"" Fukr

F„. ^K
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'•"Fukr-6
Ekrm ^ ',7 -100 s^m=o-15S

1 BK E mb

IVI.indestiängen;
ü =20-tBK

ü

!ü =^iü>Ioo.lü^OO)!^

/n BB\

N/mm

m gg= 288

Fkm=0-277

^\°№ •m
tBK-j:I'mz

^M /
(BK=4
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l „ =80

))!ü=i00 mm
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7,0 Verankerung
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14=775 m R = 1500

Eigengewicht:

•s,
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0.475
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0. 734
0. 863
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z5~'HD'ioi";=6-^

mm

M^ =3i.9ö7
:=0..6

Boden:

M

'.. R

-v H-
w A
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! :=6
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kN/in

GEr-'0
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kN
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"A'R n

Er
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je Auflager auszulegen.

kN

kN
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n5 VSd==i

ßL

TiB =

FL
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=i50
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=0426

v

N/'mm2
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=54. 84

mm

<i<; =16

kN
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v Sd
v aRd
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1 Vor an und Bauwerk

Die Sauenhaltung Lübars KG plant in Lübars den Ersatzneubau eines Abferkelstalles

und beauftragte mein Büro mit der Erkundung und Begutachtung des Baugrundes. Auf

der Grundlage der Erkundungs- und Laborergebnisse wurde der vorliegende
geotechnische Bericht, mit Aussagen zur Tragfähigkeit des Bodens, zu

Gründungsvorschlägen und zur Versickerungsmöglichkeit des anfallenden
Oberflächenwassers erarbeitet.

2 Verwendete Unterla en

(1) Auftrag der Sauenhaltung Lübars KG vom 29. 03.2016 auf der Grundlage unseres
Angebotes vom 28.03.2016

(2) Übersichtskarte

(3) Lageplan mit Ansatzpunkten der Baugrundaufschlüsse

(4) Baugrundaufschlüsse vom 14. 04. 2016 meines Büros

(5) Ergebnisse der Laboruntersuchungen

3 Bau rundverhältnisse Anla en 3

3. 1 Bau rundschichtun Anla en 3. 1 und 3.3

Durch mein Büro wurden im Baufeld 5 direkte Baugrundaufschlüsse
(Rammkernsondierungen; RKS mit einem Durchmesser 40 mm) bis in Tiefen von 7. 00 m

unter OK Gelände abgeteuft. Die Lage der Ansatzpunkte ist in den Anlagen 2. 3 und 2.4
dargestellt.

Zur höhenmäßigen Einordnung der Baugrundschichten wurden die Geländehöhen an

den Aufschlußpunkten durch unser Büro eingemessen. Als Höhenbezugspunkt
(Meßpunkt; MP) wurde die Betonoberfläche am Stall (siehe Anlage 2.4) genutzt. Dieser

Meßpunkt wurde mit einer örtlichen Höhe von 10.00 m angenommen. Eine Anbindung
an ein geodätisches Höhensystem besteht nicht. Die ermittelten Höhen sind den

Bohrprofilen in den Anlagen 3. 1 bis 3. 3 zu entnehmen.
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Detaillierte Angaben zu Bodenhauptart, Beimengungen, Bodenfarben und Boden- und

Frostempfindlichkeitsklassen sind den Anlagen 3. 1 bis 3. 3 zu entnehmen. Die

Ergebnisse sind in Anlehnung an die DIN 4023 dargestellt.

Der Mutterboden war zum Zeitpunkt der Baugrunderkundung bereits abgetragen. Der

Baugrund ist überwiegend durch

nichtbindige, teilweise schluffige, locker bis mitteldicht gelagerte Sande (SE/SU*)

mit einer eingelagerten

bindigen Zwischenschicht aus stark schluffigem, tonigem Sand (ST*)

geprägt. Die Schichtstärke und die Tiefenlage der bindigen Zwischenschicht variiert

dabei erheblich.

3. 2 H drolo ische Verhältnisse

Freies Grundwasser wurde bei den Baugrunderkundungen in Tiefen zwischen 3.60 m

und 4. 00 m festgestellt. Während bzw. nach Nässeperioden kann sich ein ca. 0. 40 m

höherer Grundwasserstand einstellen.

4 Laboruntersuchun en Korn rößenverteilun Anla e 4

Zur zuverlässigen Einordnung des Bodens nach DIN 18196 wurden drei Naßsiebungen

durchgeführt. Aus den Körnungslinien lassen sich die Böden nach Tabelle 1 bestimmen:

Tabelle 1: Kornverteilungen
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zur Bemessung einer Versickerungsanlage nach ATV A138 sind die in der

Tabelle angegebenen k Werte mit einem Faktor von 0. 2 zu belegen, da sie mittels
der Körnungslinien bestimmt wurden.

5 Charakteristische Bodenkenn rößen

Aus Erfahrungswerten von vergleichbaren Baumaßnahmen werden die
Bodenkenngrößen nach Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 2: Charakteristische Bodenkenngrößen

6 Beurteilun des Bau rundes

6. 1 Tra fähi keit des Bau rundes

Die angetroffenen Bodenarten können bezüglich ihrer Tragfähigkeit wie folgt eingestuft
werden:
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Tabelle 3: Baugrundtragfähigkeit

Bindige Böden reagieren sehr empfindlich auf zusätzliche Wasserbeeinflussung und

mechanische Bodenstörungen (Grabgeräte mit Reißzähnen, direktes Befahren und /

oder Vibrationseintrag). Durch diese Einflüsse ändern die bindigen Böden ihre

Zustandsform - sie weichen auf und reduzieren dabei erheblich ihre Tragfähigkeit.

Aufgeweichte bindige Böden sind zur Abführung von Bauwerkslasten als nicht

ausreichend tragfähig einzustufen. Sie müssen gegen nichtbindige, verdichtungsfähige,

kontaminationsfreie Füllböden (z. B. Kiessand oder Recycling) oder Magerbeton

ausgetauscht werden.

6. 2 Wiederverwendbarkeit für bautechnische Zwecke

Die Bodenklassen nach DIN 18300 können der Tabelle 2 entnommen werden. Die

technologischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit des Bodenaushubes für den

Wiedereinbau sind in der Tabelle 4 dargestellt.
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Tabelle 4: Technologische Bodeneignung

6.3 Befahrbarkeit der Baufläche

Die Baufläche kann mit erdbautypischen Fahrzeugen befahren werden. Die

Befahrbarkeit für Straßenfahrzeuge kann aufgrund der überwiegend lockeren Lagerung
der obersten Sande stark erschwert bzw. unmöglich sein. Hauptfahrwege und / oder
Kranstellflächen sind zu stabilisieren (Einbau einer Schottertragschicht oder Verlegung
von Straßenplatten).

6.4 Beurteilun des Bau rundrisikos

Die Bodenaufschlüsse geben eine exakte Aussage immer nur für den eigentlichen
Untersuchungspunkt. Für die dazwischen liegenden Bereiche sind nur Wahrschein-

lichkeitsaussagen möglich. Es bleibt daher ein Restrisiko. Das Risiko besteht darin, daß
im Baugrund Abweichungen von den zu erwartenden zu den tatsächlichen

Baugrundverhältnissen vorhanden sind. Dieses Risiko wird als Baugrundrisiko
bezeichnet.

Ein restliches Baugrundrisiko kann auch durch eingehende, geotechnische Unter-
suchungen nicht völlig ausgeschaltet werden, da punktuelle Inhomogenitäten des
Baugrundes nicht restlos zu erfassen sind.

Für dieses Bauvorhaben besteht nur ein geringes Baugrundrisiko.
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7 Gründun svorschlä e

Die in Gründungsebene und im weiteren Untergrund anstehenden Böden sind als

tragfähig

einzuschätzen.

Gründungsvorschlag

Nach einer Nachverdichtung der freigelegten Gründungsebene kann der geplante Stall

flach

auf Streifen- und / oder Einzelfundamenten gegründet werden. Auf eine frostfreie

Gründung ist dabei zu achten (Einbindetiefe der Streifenfundamente >: 0. 80 m oder

Frostschutzschürze).

Im Bereich bindiger Böden in Gründungstiefe ist unterhalb der Fundamente ein 0.40 m

starkes Gründungspolster aus nichtbindigen, verdichtungsfähigen, kontaminationsfreien

Füllböden (z. B. Kiessand oder Betonrecycling) herzustellen.

Zur Erreichung einer besseren Befahrbarkeit im Bereich des späteren Stallfußbodens

sollte unterhalb des Fußbodenbetons eine Stabilisierungsschicht (d = 20 cm) aus

Betonrecycling eingebaut werden.

Mit der erkundeten Baugrundschichtung wurden zulässige Sohlpressungen in

Abhängigkeit von der Fundamentbreite berechnet (Anlage 5 und 6).

Danach ergeben sich für 0.80 m eingebundene, z. B. 0.40 m breite, mittig belastete

Streifenfundamente zulässige Sohlpressungen von 236 kN/m2 bei ca. 0. 9 cm

Setzungen (Anlage 5).

Für 0.80 m tief eingebundene, quadratische Einzelfundamente mit einer

Kantenlänge von z. B. 0. 50 m ergeben sich zulässige Sohlpressungen von

324 kN/m2 bei zu erwartenden Setzungen von 0.4 cm (Anlage 6).
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8 Hinweise zu den Erdarbeiten

Erforderliche Erdarbeiten in Gründungsebene sind mit Grabgeräten ohne Reißzähne
auszuführen um unnötige Bodenstörungen zu vermeiden.

Das freigelegte, nichtbindige Abtragsplanum ist nachzuverdichten. Die

Verdichtungswilligkeit der Sande kann durch Anfeuchten bis zum annähernd erdfeuchten
Zustand verbessert werden.

Auf ein Nachverdichten von bindigen Böden (Bereich RKS 1) ist zu verzichten (Gefahr
des Aufweichens).

Freigelegte bindige Erdplanien sind sofort vor zusätzlicher Wasserbeeinflussung zu
schützen, um ein Aufweichen dieser Böden zu vermeiden (z. B. Versiegelung mit
Magerbeton oder sofortiger Einbau eines nichtbindigen Gründungspolsters).

In und unterhalb der Gründungsebene ist ein Verdichtungsgrad Dpr> 98 % zu erreichen.

9 Wasserhaltun

Für dieses Bauvorhaben kann eine offene Wasserhaltung zur Abführung von
Stauwasser (Bereich RKS 1) erforderlich werden.

10 Versickerun sei nun von Niederschla swasser

Eine ordnungsgemäße Versicherung des Regenwassers in den Untergrund ist an
diesem Standort über die freie Fläche, Mulden oder Rigolen möglich. Zur Bemessung
einer Versickemngsanlage kann für die Sande (SE) mit einem k Wert von 5 * 10'5 m/s

gerechnet werden. Zwischen der Unterkante des Versickerungselementes und dem
Grundwasser ist ein Mindestabstand von 1 m einzuhalten.
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11 Schlußbemerkun en

Dieses Baugrundgutachten gilt nur für die beschriebene Baufläche. Übertragungen der

Ergebnisse auf benachbarte Flächen sind ohne weitere Erkundungsleistungen nicht

möglich. Eine auszugsweise Weitergabe von Unterlagen aus dem Baugrundgutachten

ist unzulässig, da dadurch Interpretationsfehler auftreten können.

Treten gründungstechnische Unklarheiten auf bzw. werden wesentliche

Planungsänderungen vorgenommen, so ist der Baugrundsachverständige zu

informieren, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Während der

Planungsphase und während der Bauausführung stehe ich Ihnen gern beratend zur

Verfügung.

I^i..N.
N.^nasl
1WW6

B rbe ^-"
Dipl. -lng. enzel

Verteiler:

2 Exemplare:
1 Exemplar digital:
1 Exemplar digital:
1 Exemplar:

Sauenhaltung Lübars KG; Lübars
Sauenhaltung Lübars KG; Lübars
SSB Silo System Bau GmbH; Frau Grabowski
Baugrundbüro Wenzel, Frankfurt (0.)

10
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Zusammenstellung der Leistungen

Zusammenstellung :

Anlage 1

Summe der An- und Abfahrten:

Einmessen der Ansatzpunkte:

Summe Auf- u. Abrüsten der Technik:

Summe der Bohrmeter:

Summe der Bodenproben:

Summe der Nasssiebungen:

Summe Ergebnisberichte:

Summe Ergebnisberichte digital:

1 Stück

1 Stück

5 Stück

35.00 m

10 Stück

3 Stück

3 Stück

1 Stück
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RKS Legende

2.00

3. 80-" 7

0. 50 m

0.20 ^-^....<,

0.40 . ^ •
0.70

0 •

0.90

1.30 .'^
1.70 ^ •-!

2. 10 ^-' • ~ !

2.40

2.70 ^-

3. 00

3. 30

3. 80

4. 20

4. 50 ° 0
4. 80 ^ °
5. 20

5. 50

5. 90

6. 20

NN

Mu, dbn (Mutterboden)
As halt
A, ms, hbn (Bauschutt, Sand, aufgefüllt)
Kalkstabilisierung oder Schlacke
mS, fg', bn (Mittelsand, schwach feinkiesig)

^ S, u', bn (Grobsand, schwach schluffig)
^ U, s, t, grbn (Schluff, sandig, tonig)

F, bn (Mudde)
Wk - Kalkmudde
H, sw (Torf)
fS, u, dbn (Sand, stark schluffig)
T, s (Ton, sandig)

gS, t, u, bn (Grobsand, tonig.schluffig)
G, ms, gebn (Kies, stark mittelsandig)
X Steine)
fS, u (Feinsand, schluffig)
fS, o, swgr (Feinsand, organisch)
fS, t', u, bn (Sand, schwach tonig)
Schotter

MU/1/F2
AS
A/3/F1
K; Sa
SE/3/F1
SU/3/F1
UM/4/F3
F/2/F2
F/2/F2
HZ/2/F2
SU*/3/F3
TA/5/F2

ST*/4/F3

GE/3/F1
X/5/F1
SU*/3/F3
OH/3/F2

ST/4/F3
fsct

Baugrundbüro Wenzel

Lennestraße 14

15234 Frankfurt (0.)

Legende
zum Bohrprofil nach DIN 4023
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Diese Zeichnung ist unser
Eigentum und darf ohne
unsere Zustimmung weder
vervielfältigt noch an dritte
weiter gegeben werden.
Zuwiderhandlungen ver-
pflichten zu Schadener-
satz gemäß
Urheberschutzgesetz.

gez.

geänd.

geänd.

Datum Name

Verwendungsbereich:

Zeichnungsnummer:

Benennung:

Kunde:

Urspr.: Ers. f.:

Blatt:

Bl.v.

Maßstab:Maßeinheit:

Blattgröße: DIN A2

EINGABEPLANUNG

RIMU-Agrartechnologie GmbH
Tel: +49(8231)9639-0, Fax: 9639-23
Messerschmittring 19,
D-86343 Königsbrunn

Die Zeichnungen sind nur zur Planungszwecken, jedoch
für die Ausführung nicht vollständig.
Eine Eingabeplanung stellt keine baureife Zeichnung
dar.
Alle Maße sind vor Ort zu prüfen und Eigenverantwortlich
zu nehmen.
Bestandmaße sind vor Beginn am Gebäude zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen.
Die geprüfte statische Berechnung ist zu beachten.

Anmerkungen

Stall 8
144 Abferkelplätze
ohne Abluftreinigung

Stall 10
216 Sauen

Stall 5
320 Sauen

Stall 7
264 Sauen

Stall 4
194 Sauen/4 Eber

Stall 6
Krankenstall/(Kalamität)

Stall 2 mit Abluftreinigung
312 AbferkelplätzeStall 3

216 Sauen

BE 4 & 6
ARA 42.000 m³/h
2,40 m x 6,60 m

BE 7
ARA 35.000 m³/h
2,40 m x 5,40 m

6
6
0

BE 5
ARA 42.000 m³/h
2,40 m x 6,60 m

240

Rohrverbindungen
3 x 200 KG zum
Wasseraustausch

Rohrverbindungen
3 x 200 KG zum
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05.07.2023 
 

Angaben zum Nachforderungsschreiben vom 08.06.2023 
per Mail 
 
Bauvorhaben: Änderung einer Sauenhaltungsanlage in 39291 Möckern OT Lübars, Str. d. Technik 12 
   Hier: Änderung Tierplätze / Anpassung Stalleinrichtung / Aufstellung Wäscher (ARA) 
 
Antragsteller Sauenhaltung Lübars KG 
  Straße der Technik 12, in 39291 Möckern OT Lübars 
 
 
 

1. Brandschutz 
 
Größe Brandabschnitte: 
Die vorgelegte Planung entspricht der gültigen Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt und ist daher 
nicht abzulehnen. Gemäß Prüfbericht zur Prüfung des Brandschutzkonzeptes (geprüft durch Herrn 
Dipl.-Ing. Marco Schmöller) wurde das BS-Konzept genehmigt. 
 
Die Größe des Brandabschnittes kann nicht in Verbindung gesetzt werden mit der Rettungsweglänge 
für Menschen oder / und Tiere. Die Brandabschnittsgröße ist nicht von der Fläche, sondern vom um-
bauten Raum (einschließlich Dachvolumen) abhängig. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Tier-
wohl und Raumvolumen. 
Das Objekt ist zugleich Arbeitsstätte. Die max. zulässige Länge eines Fluchtweges beträgt nach Ar-
beitsstättenverordnung ASR A2.3 grundsätzlich 35 m (in Luftlinie gemessen). Der tatsächliche Lauf-
weg darf nicht größer sein als das 1,5-fache des Fluchtweges. Laut Brandschutzkonzepte 20/12/04 
und 20/12/05 wird die max. tatsächliche Lauflänge in der Abbildung „Darstellung der Rettungswege“ 
eingehalten. 
 
Für Tiere sind keine Vorgaben bekannt, wie lang die Rettungsweglänge sein darf, um dem Tierwohl 
zu entsprechen. Demnach richten wir uns nach der ASR. 
 
Die angepassten und ergänzten Grundrisse mit Darstellung der geplanten Brandwände und aller 
Ausgänge ins Freie liegen diesem Schreiben bei. 
 
 
Anlagen zu Pkt. 1: 

- „Darstellung der Rettungswege“ für Stall 1 bis 8 + 10 aus Brandschutzkonzept 20/12/04 
- „Darstellung der Rettungswege“ für Stall 9 aus Brandschutzkonzept 20/12/05 
- Lageplan – Bl. G 01d – Stand 26.06.2023  (Ergänzung Fluchttüren) 
- Grundriss Stall 3 – Bl. G 02b – Stand 26.06.2023 (Ergänzung Fluchttüren + Brandwände) 
- Grundriss Stall 4 – Bl. G 03b – Stand 03.07.2023 (Änderung Fluchttür / Anpassung  

Detailzeichnung Abteil Deckzentrum) 
- Grundriss Stall 5 – Bl. G 04b – Stand 26.06.2023 (Ergänzung Fluchttüren + Brandwände) 
- Grundriss Stall 6 – Bl. G 05d – Stand 28.02.2022 (Deckzentrum + Eber / Nachweis KP) 
- Grundriss Stall 10 – Bl. G 08b – Stand 26.06.2023 (Ergänzung Fluchttür) 
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2. Tierrettungsplan 
 
Die bisher nicht eingetragenen Fluchtausgänge im „Übersichtsplan Tierrettung“ wurden ergänzt.  
Die Rettungswege unter Berücksichtigung der einzelnen Abteile sind in den vor genannten Brand-
schutzkonzepten „Darstellung der Rettungswege“ – sh. unter Pkt. 1. ausgewiesen.  
Die Feuerwehrbewegungsfläche bzw. Fläche für den Einsatzwagen wurde auf dem v.g. Plan deutli-
cher gekennzeichnet. 
 
Auf Evakuierungsstrategien wurde im schriftlichen Teil des Tierrettungsplanes eingegangen. 
 
Unseres Wissens ist für 400 Mastschweine 1 Ausgang mit einer Breite von 90 cm und einer Höhe von 
90 cm das Tierwohl noch gegeben.  
In der Planung sind je Stall mindestens 2 Ausgänge ins Freie mit jeweils einer Breite von mind. 90 cm 
und einer Höhe von mind. 2,00 m. 
 
 
Anlagen zu Pkt. 2: 

- Übersichtsplan Tierrettung – Stand 05.07.2023 
- Tierrettungsplan – schriftlicher Teil – Stand 05.07.2023 

 
 
 

3. Abferkelbuchten Stall 8 
 
Anlagen zu Pkt. 3: 

- Ergänzung zur § 15 BImSchG-Anzeige vom 01.02.2017 
- Betriebsbeschreibung – Sauenanlage LÜBARS – aktualisiert 06/2023 

 
 

 

 
 
 
 

__________________________ 
Sauenhaltung Lübars KG 
-Betreiber der Anlage- 
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Tierrettungsplan SH Lübars  Stand: 23.09.2021 
ergänzt: 05.07.2023 

Tierrettungsplan 
 
Firma / Standort:   Sauenhaltung Lübars KG 
     Straße der Technik 12 

39291 Möckern OT Lübars 
 
     Gemarkung: Lübars, Flur: 6, Flurstück: 10021 
         
Verantwortlicher Personen:  Geschäftsführer: Herr Patrick van den Akker 
     Tel.: 0172/4569520 
     Betriebsleiter: Herr Bert Schwarzer 
     Tel.: 0162/2030960 
 
 
 
Rettungskonzept in einem Brandfall: 
 
 
Bei einer Störung erfolgt eine Meldung an den Betriebsleiter bzw. Bereitschaftsdienst. Es ist 
grundsätzlich ein Bereitschaftsdienst vorhanden. Der Betriebsleiter bzw. die Bereitschaft kann die vor 
Ort zuständigen und ansässigen Personen alarmieren. Diese sind kurzfristig nach Meldung vor Ort 
und können ggf. sofort die zuständige Feuerwehr über die aktuelle Gefahrensituation informieren. 
Die Bereitschaft beginnt nach der Alarmierung sofort mit den Maßnahmen zur Tierrettung und 
berichtet bei Eintreffen der Feuerwehr über den veranlassten Stand. 
 
Die Stallanlage ist durch Brandwände in mehrere Brandabschnitte geteilt, so dass sich das Feuer nicht 
gleichzeitig in allen Stallbereichen ausbreiten kann.  
 
Der Zutritt zum verrauchten Stall ist gefährlich, daher werden zum Schutz der Mitarbeiter 2 
Atemschutzmasken an zentraler Stelle bereitgehalten (sh. „Übersichtsplan Tierrettung“). Die Tiere 
verlassen den Stall nicht selbständig und müssen darum durch einen Mitarbeiter getrieben bzw. 
geleitet werden. 
Die Tiere können über die Fluchttüren an den jeweiligen Giebelseiten bzw. an den Längsseiten das 
Gebäude verlassen. An den nicht ebenerdig vorhandenen Ausgängen (Stall 2, 5) werden mobile 
Rampen vorgehalten. Die Rampen sind neben der Fluchttür an der Wand befestigt.  
 
Für den Notfall ist auf den im „Übersichtsplan Tierrettung“ dargestellten Freiflächen Platz 
(Sammelbereich 1 und 2 außen), zu denen die Tiere hingetrieben werden können. Um den Schutz der 
Feuerwehrleute und der Tiere zu garantieren, wird vor Ort ein mobiles Gatter (z.B. Weidezaun) 
vorrätig gehalten.  

- Die Rettungswege und die außenliegenden Sammelbereiche 1 und 2 sind den Mitarbeitern 
bekannt. Eine Einweisung erfolgt vor erster Arbeitsaufnahme, danach mindestens 1x jährlich. 
(Nur auf extra Anordnung werden Schilder aufgestellt!) 

- Die Zuwegungen zu den Sammelbereichen im Außenbereich erfolgen über überwiegend 
befestigte Flächen, tlw. über Grünflächen. Die Flächen werden von auswucherndem Bewuchs 
und Büschen freigehalten. 

- Die Böden im Stall und in den Gängen sind trittsicher und rutschfest gestaltet. 
- Die Feuerwehrbewegungsfläche bzw. Fläche für den Einsatzwagen befindet sich am 

Löschwasserbecken nördlich des Anlagenstandortes. 
- Je nachdem, welcher Brandabschnitt / -bereich betroffen ist, wird der Sammelbereich 1 oder 

2 sowie die jeweilige Zuwegung mit mobilen Gattern abgesperrt. Der Sammelbereich wird 
durch einen Mitarbeiter überwacht, um das Zurücklaufen des Tieres zu verhindern – ggf. 
durch eine Absperrung zwischen Sammelbereich und Zuwegung. 
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Die Stallmitarbeiter werden für diese Situation geschult und können bereits vor Eintreffen der 
Feuerwehr erste Rettungsmaßnahmen (z.B. Trittstufen abdecken, Gatter zugänglich machen, Öffnen 
der Zufahrten für die Feuerwehr, Aufbau des mobilen Gatters) einleiten.  
Das mobile Gatter wird an einem leicht zugänglichen Ort gelagert und ist innerhalb kürzester Zeit 
aufbaubar. Er wird regelmäßig auf seine Funktionalität durch den Betriebsleiter überprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Sauenhaltung Lübars KG 
-Betreiber der Anlage- 
 
Anlage 
Übersichtsplan Tierrettung – Stand 05.07.2023 
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